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Amtliche Bekanntmachung 

 
Satzung 

der Gemeinde Lütjenwestedt 

über die Erhebung einer Hundesteuer 

(Hundesteuersatzung) 

 

Aufgrund des § 4 Abs.1 Satz 1 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) vom 28. Febru-

ar 2003 (GVOBl. Schl.-Holst. S. 57) in der zuletzt geänderten Fassung vom 25. Juli 2025 (GVOBl. 

2025 Nr. 121) sowie der §§ 1 Abs. 1, 2 Abs. 1 Satz 1, 3 Abs. 1 Satz 1 und 6 des Kommunalabga-

bengesetztes des Landes Schleswig-Holstein (KAG) vom 10. Januar 2005 (GVOBI. Schl.-Holst. S. 

27) in der zuletzt geänderten Fassung vom 04. Mai 2022 (GVOBl. Schl.-Holst. S. 564) wird nach 

Beschlussfassung der Gemeindevertretung Lütjenwestedt vom 10. Dezember 2025 folgende Sat-

zung erlassen:  

 

§ 1 

Steuergegenstand 

 

Gegenstand der Steuer ist das Halten von Hunden im Gemeindegebiet. 

 

§ 2 

Steuerpflicht 

 

(1) Steuerpflichtiger ist, wer einen Hund in seinen Haushalt oder Wirtschaftsbetrieb aufgenommen 

hat (Halter des Hundes). 

(2) Alle in einem Haushalt gehaltenen Hunde gelten als von den Haushaltsangehörigen gemein-

sam gehalten. 

(3) Halten mehrere Personen gemeinschaftlich einen Hund, so sind sie Gesamtschuldner. 

 

§ 3  

Beginn und Ende der Steuerpflicht 

 

(1) Die Steuerpflicht entsteht in dem darauffolgenden Monat des Monats, in dem ein Hund in einen 

Haushalt oder Wirtschaftsbetrieb aufgenommen wird, frühestens mit dem Kalendermonat, in dem 

der Hund drei Monate alt wird. 

(2) Wer seinen Hund nicht länger als einen Monat in Pflege oder Verwahrung genommen hat oder 

auf Probe zum Anlernen hält, braucht ihn nicht zu versteuern. 

(3) Die Steuerpflicht endet vor dem Monat, in dem der Hund abgeschafft wird, abhanden kommt 

oder eingeht. 

(4) Bei Wohnortwechsel eines Hundehalters endet die Steuerpflicht mit Ablauf des Kalendermo-

nats, in den der Wegzug fällt; sie beginnt mit dem auf den Zuzug folgenden Kalendermonat. 
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(5) Wer einen versteuerten Hund oder anstelle eines abgeschafften, abhanden gekommenen oder 

eingegangenen versteuerten Hundes einen neuen Hund erwirbt, wird dafür mit dem auf den Er-

werb folgenden Kalendermonat steuerpflichtig. 

(6) Für selbst gezogene Hunde, die in einem Zwinger gehalten werden, beginnt die Steuerpflicht 

mit dem Kalendermonat, in dem der Hund sieben Monate alt wird.  

 

§ 4  

Steuersatz 

 

(1) Die Steuer beträgt jährlich 

für den 1. Hund    36,00 € 

für den 2. Hund    72,00 € 

für jeden weiteren Hund 108,00 € 

 (2) Hunde, die steuerfrei gehalten werden dürfen (§ 6), werden bei der Berechnung der Anzahl der 

Hunde nicht angesetzt; Hunde, für die die Steuer ermäßigt wird (§ 5), gelten als erste Hunde. Beim  

Halten von zwei oder mehr ermäßigten Hunden wird die Ermäßigung auf den nach § 4 maßgeben-

den Steuersatz zunächst für den zweiten und danach ggf. für jeden weiteren Hund gewährt. 

(3) Gefahrhunde sind solche Hunde, bei denen eine Gefährlichkeit nach § 7 Abs. 1 Hundegesetz 

festgestellt wurde.  

 

§ 5  

Steuerermäßigungen 

 

(1) Die Steuer ist auf Antrag des Steuerpflichtigen auf die Hälfte zu ermäßigen für das Halten von 

a) Hunden, die zur Bewachung von Gebäuden benötigt werden, welche von dem nächsten be-

wohnten Gebäude mehr als 300 m entfernt liegen; 

b) Hunden, die als Melde-, Sanitäts-, Schutz-, Fährten- oder Rettungshunde verwendet werden 

und eine Prüfung vor anerkannten Leistungsrichtern abgelegt haben. Das mit dem Antrag vorzule-

gende Prüfungszeugnis darf nicht älter als zwei Jahre sein, 

c) Jagdgebrauchshunden, die eine Jagdeignungsprüfung abgelegt haben und jagdlich verwendet 

werden. 

(2) Steuerermäßigungen im Sinne von Absatz 1 werden für Gefahrenhunde im Sinne von § 4 (3) 

dieser Satzung nicht gewährt. 

 

§ 6 

Steuerbefreiung 

 

Steuerbefreiung ist auf Antrag zu gewähren für das Halten von 

1. Diensthunden staatlicher und kommunaler Dienststellen und Einrichtungen, deren Unterhal-

tungskosten überwiegend aus öffentlichen Mitteln bestritten werden; 

2. Gebrauchshunden von Forstbeamten, im Privatforstdienst angestellten Personen, von bestätig-

ten Jagdaufsehern und Feldschutzkräften in der für den Forst-, Jagd- oder Feldschutz erforderli-

chen Anzahl; 

3. Herdengebrauchshunden in der erforderlichen Anzahl, und zwar nur für Schafsherden; 
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4. Sanitäts- oder Rettungshunden, die von anerkannten Sanitäts- oder Zivilschutzeinheiten gehal-

ten werden; 

5. Hunden, die von wissenschaftlichen Institutionen ausschließlich zu wissenschaftlichen Zwecken 

gehalten werden; 

6. Hunden, die in Anstalten von Tierschutz- oder ähnlichen Vereinen vorübergehend untergebracht 

sind und nicht auf die Straße gelassen werden; 

7. Blindenführhunden; 

8. Hunden, die zum Schutze und zur Hilfe blinder, tauber oder hilfloser Personen unentbehrlich 

sind; die Steuerbefreiung wird regelmäßig von der Vorlage eines Schwerbehindertenausweises mit 

dem Merkzeichen „Bl“, „Gl“, „B“,“aG“ oder „H“ abhängig gemacht. 

 

§ 7 

Allgemeine Voraussetzungen für die Steuerermäßigung und die Steuerbefreiung 

 

Steuerermäßigung oder Steuerbefreiung wird nur gewährt, wenn 

1. die Hunde für den angegebenen Verwendungszweck hinlänglich geeignet sind; 

2. der Halter der Hunde in den letzten fünf Jahren nicht wegen Tierquälerei bestraft ist; 

3. für die Hunde geeignete, den Erfordernissen des Tierschutzes entsprechende Unterkunftsräume 

vorhanden sind; 

4. in den Fällen des § 6 Ziffer 6 ordnungsgemäße Bücher über den Bestand, den Erwerb und die 

Veräußerung der Hunde geführt und auf Verlangen vorgelegt werden. 

 

§ 8 

Steuerfreiheit 

 

Steuerbefreit sind Personen, die sich nicht länger als zwei Monate in der Gemeinde aufhalten, für 

die Hunde, die sie bei ihrer Ankunft besitzen und nachweislich in einer anderen Gemeinde der 

Bundesrepublik versteuern. 

 

§ 9 

Meldepflichten 

 

(1) Wer einen Hund anschafft oder mit einem Hund zuzieht, hat ihn binnen 14 Tage bei der Ge-

meinde anzumelden. Neugeborene Hunde gelten mit Ablauf des dritten Monats nach der Geburt 

als angeschafft. Die Anmeldefrist beginnt im Falle des § 3 Abs. 2 nach Ablauf des Monats. 

(2) Der bisherige Halter eines Hundes hat den Hund innerhalb von 14 Tagen abzumelden. Im Falle 

der Veräußerung des Hundes sind bei der Abmeldung Name und Anschrift des Erwerbers anzu-

geben. Bei einer rückwirkenden Abmeldung ist ein entsprechender Nachweis (z.B. tierärztliche 

Bescheinigung) einzureichen. Wird die vorstehende Frist nicht beachtet und kein entsprechender 

Nachweis geführt, endet die Steuerpflicht abweichend von § 3 Abs. 3 und 4 mit Ablauf des Monats, 

in dem die Abmeldung beim Amt Mittelholstein eingeht.   

(3) Fallen die Voraussetzungen für eine Steuerermäßigung oder Steuerbefreiung fort, so hat der 

Hundehalter das binnen 14 Tagen anzuzeigen. 
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§ 10 

Steuerjahr, Fälligkeit der Steuer 

 

(1) Die Steuer wird als Jahressteuer festgesetzt. Steuerjahr ist das Kalenderjahr. 

(2) Die Steuer wird in vierteljährlichen Teilbeträgen zum 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11. eines 

jeden Jahres fällig. Entsteht die Steuerpflicht im Laufe eines Kalendermonats, so ist die volle Steu-

er für diesen Kalendermonat innerhalb von 14 Tagen zu entrichten. 

(3) Auf Antrag des Steuerpflichtigen kann die Hundesteuer abweichend von Abs. 2 am 01. Juli in 

einem Jahresbetrag entrichtet werden. Der Antrag muss spätestens bis zum Ablauf des vorange-

gangenen Kalenderjahres gestellt werden. Die beantragte Zahlungsweise bleibt so lange maßge-

bend, bis ihre Änderung beantragt wird; die Änderung muss spätestens bis zum Ablauf des voran-

gegangenen Jahres beantragt werden.  

 

§11 

Ordnungswidrigkeiten 

 

Zuwiderhandlungen gegen den § 9 sind Ordnungswidrigkeiten nach § 18 Abs. 2 Nr. 2 des Kom-

munalabgabegesetzes. Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 500 Euro geahn-

det werden. 

 

§ 12 

Datenverarbeitung 

 

Zur Ermittlung der Steuerpflichtigen und zur Festsetzung der Hundesteuer im Rahmen der Veran-

lagung nach dieser Satzung ist die Erhebung und Verwendung der erforderlichen personenbezo-

genen und grundstücksbezogenen Daten zulässig.  

Dies gilt entsprechend für Daten, die zum Zwecke der Steuererhebung erhoben und gespeichert 

worden sind oder der Gemeinde zum Zwecke der Erhebung von Realsteuern übermittelt worden 

sind. Das Amt Mittelholstein als die für die Gemeinde gesetzlich zuständige Verwaltungsbehörde 

darf sich diese Daten von den genannten Ämtern und Behörden übermitteln lassen und zum Zwe-

cke der Steuererhebung nach dieser Satzung weiterverarbeiten. 

Die Gemeinde bzw. das Amt Mittelholstein ist befugt, auf der Grundlage von Angaben der Steuer-

pflichtigen und von nach Absatz 1 anfallenden oder angefallenen Daten ein Verzeichnis der Steu-

erpflichtigen mit den für die Steuererhebung nach dieser Satzung erforderlichen Daten zu führen 

und diese Daten zum Zweck der Steuererhebung und zur Verfolgung etwaiger Ordnungswidrigkei-

ten zu verwenden und weiterzuverarbeiten. 

Bei der Verarbeitung personenbezogener Daten im Auftrag ist die Weitergabe der Daten an Auf-

tragnehmer keine Übermittlung an Dritte. Die Daten verarbeitende Stelle (Gemeinde / Amt) bleibt 

verantwortlich. 

 

§ 13 

Inkrafttreten 

 

Diese Satzung tritt am 01.01.2026 in Kraft. 

Gleichzeitig tritt die Hundesteuersatzung vom 14.12.2020 außer Kraft. 
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Die vorstehende Satzung wird hiermit ausgefertigt und ist bekannt zu machen. 

 

 

Lütjenwestedt, den 15.12.2025 

 

 

gez.    (L.S.) 

 

Björn Baasch 

(Bürgermeister) 
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Amtliche Bekanntmachung 
 

Haushaltssatzung  

der Gemeinde Seefeld 

für das Haushaltsjahr 2026 

 

Aufgrund des § 4 Abs. 1 Satz 1 und § 77 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) vom 

28. Februar 2003 (GVOBl. Schl.-Holst. S. 57) in der zuletzt geänderten Fassung vom 25. Juli 2025, 

(GVOBl. 2025 Nr. 121), sowie des § 25 Grundsteuergesetz (GrStG) vom 07. August 1973 (BGBl I 

S. 965) in der zuletzt geänderten Fassung vom 02. Dezember 2024 (BGBl. I Nr. 387) und des § 16 

Gewerbesteuergesetz (GewStG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Oktober 2002 

(BGBl I S. 4167) in der zuletzt geänderten Fassung vom 28. Februar 2025 (BGBl I Nr. 69), wird 

nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 10.12.2025 folgende Haushaltssatzung erlassen: 

 

§ 1 

 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird 

1. im Ergebnisplan mit   
 einem Gesamtbetrag der Erträge auf 808.200,00 EUR 

 einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 879.900,00 EUR 

 einem Jahresüberschuss von   0,00 EUR 

 einem Jahresfehlbetrag von 71.700,00 EUR 
 einer Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach   
 § 26 Absatz 1 Satz 2 GemHVO zum Haushaltsausgleich 71.700,00 EUR 
 einem Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Aus-

gleichsrücklage 
 

0,00 
 
EUR 

    
    
2. im Finanzplan mit   
 einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Ver-

waltungstätigkeit auf 
726.000,00 EUR 

 einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Ver-
waltungstätigkeit auf 

766.100,00 EUR 

    

 einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstä-
tigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf 

1.000,00 EUR 

 einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitions-
tätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf 

15.700,00 EUR 

festgesetzt. 

 

§ 2 

 

Es werden festgesetzt: 

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investiti-
onsförderungsmaßnahmen auf 0,00 EUR 

2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 0,00 EUR 

3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 0,00 EUR 

4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf 0,12 Stellen. 
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§ 3 

 

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt: 

(1) Grundsteuer  
 a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 221 % 
 b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 273 % 
(2) Gewerbesteuer 350 % 

 

§ 4 

 

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen 

und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin ihre 

oder der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 

5.000,00 EUR. Die Zustimmung der gilt in diesen Fällen als erteilt. Die Bürgermeisterin oder der 

Bürgermeister ist verpflichtet, der Gemeindevertretung mindestens halbjährlich über die geleisteten 

über- und außerplanmäßigen Ausgaben nach Satz 1 zu berichten. 

 

§ 5 

 

Im Teilfinanzplan (§ 4 Abs. 5 GemHVO) sind als Einzelmaßnahmen Investitionen oder Investitions-

förderungsmaßnahmen auszuweisen, wenn der Auszahlungsbetrag für die Investition oder Investi-

tionsförderungsmaßnahme mindestens 0,00 EUR beträgt. 

 

 

Seefeld, den 15.12.2025  

 

 

gez. 

 

Henning Martens  

 

 

(L.S.) 

 

 

(Bürgermeister)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 wird hiermit öffentlich bekannt ge-

macht. Jeder kann Einsicht in die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan mit den Anlagen neh-

men. Einsicht ist während der Dienstzeit möglich beim Amt Mittelholstein, Am Markt 15, 24594 

Hohenwestedt, Zimmer 100, oder auf der Homepage des Amtes Mittelholstein unter www.amt-

mittelholstein.de. 
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Amtliche Bekanntmachung 
 

Satzung 

der Gemeinde Seefeld 

über die Erhebung einer Hundesteuer 

(Hundesteuersatzung) 

 

Aufgrund des § 4 Abs.1 Satz 1 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) vom 28. Febru-

ar 2003 (GVOBl. Schl.-Holst. S. 57) in der zuletzt geänderten Fassung vom 25. Juli 2025 (GVOBl. 

2025 Nr. 121) sowie der §§ 1 Abs. 1, 2 Abs. 1 Satz 1, 3 Abs. 1 Satz 1 und 6 des Kommunalabga-

bengesetztes des Landes Schleswig-Holstein (KAG) vom 10. Januar 2005 (GVOBI. Schl.-Holst. S. 

27) in der zuletzt geänderten Fassung vom 04. Mai 2022 (GVOBl. Schl.-Holst. S. 564) wird nach 

Beschlussfassung der Gemeindevertretung Seefeld vom 10. Dezember 2025 folgende Satzung 

erlassen:  

 

§ 1 

Steuergegenstand 

 

Gegenstand der Steuer ist das Halten von Hunden im Gemeindegebiet. 

 

§ 2 

Steuerpflicht 

 

(1) Steuerpflichtiger ist, wer einen Hund in seinen Haushalt oder Wirtschaftsbetrieb aufgenommen 

hat (Halter des Hundes). 

(2) Alle in einem Haushalt gehaltenen Hunde gelten als von den Haushaltsangehörigen gemein-

sam gehalten. 

(3) Halten mehrere Personen gemeinschaftlich einen Hund, so sind sie Gesamtschuldner. 

 

§ 3  

Beginn und Ende der Steuerpflicht 

 

(1) Die Steuerpflicht entsteht in dem darauffolgenden Monat des Monats, in dem ein Hund in einen 

Haushalt oder Wirtschaftsbetrieb aufgenommen wird, frühestens mit dem Kalendermonat, in dem 

der Hund drei Monate alt wird. 

(2) Wer seinen Hund nicht länger als einen Monat in Pflege oder Verwahrung genommen hat oder 

auf Probe zum Anlernen hält, braucht ihn nicht zu versteuern. 

(3) Die Steuerpflicht endet vor dem Monat, in dem der Hund abgeschafft wird, abhanden kommt 

oder eingeht. 

(4) Bei Wohnortwechsel eines Hundehalters endet die Steuerpflicht mit Ablauf des Kalendermo-

nats, in den der Wegzug fällt; sie beginnt mit dem auf den Zuzug folgenden Kalendermonat. 
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(5) Wer einen versteuerten Hund oder anstelle eines abgeschafften, abhanden gekommenen oder 

eingegangenen versteuerten Hundes einen neuen Hund erwirbt, wird dafür mit dem auf den Er-

werb folgenden Kalendermonat steuerpflichtig. 

(6) Für selbst gezogene Hunde, die in einem Zwinger gehalten werden, beginnt die Steuerpflicht 

mit dem Kalendermonat, in dem der Hund sieben Monate alt wird.  

 

§ 4  

Steuersatz 

 

(1) Die Steuer beträgt jährlich 

für den 1. Hund    30,00 € 

für den 2. Hund    60,00 € 

für den 3. Hund     90,00€ 

für jeden weiteren Hund        120,00 € 

für Gefahrhunde   120,00€ 

 (2) Hunde, die steuerfrei gehalten werden dürfen (§ 6), werden bei der Berechnung der Anzahl der 

Hunde nicht angesetzt; Hunde, für die die Steuer ermäßigt wird (§ 5), gelten als erste Hunde. Beim  

Halten von zwei oder mehr ermäßigten Hunden wird die Ermäßigung auf den nach § 4 maßgeben-

den Steuersatz zunächst für den zweiten und danach ggf. für jeden weiteren Hund gewährt. 

(3) Gefahrhunde sind solche Hunde, bei denen eine Gefährlichkeit nach § 7 Abs. 1 Hundegesetz 

festgestellt wurde.  

 

§ 5  

Steuerermäßigungen 

 

(1) Die Steuer ist auf Antrag des Steuerpflichtigen auf die Hälfte zu ermäßigen für das Halten von 

a) Hunden, die zur Bewachung von Gebäuden benötigt werden, welche von dem nächsten be-

wohnten Gebäude mehr als 300 m entfernt liegen; 

b) Hunden, die als Melde-, Sanitäts-, Schutz-, Fährten- oder Rettungshunde verwendet werden 

und eine Prüfung vor anerkannten Leistungsrichtern abgelegt haben. Das mit dem Antrag vorzule-

gende Prüfungszeugnis darf nicht älter als zwei Jahre sein, 

c) Jagdgebrauchshunden, die eine Jagdeignungsprüfung abgelegt haben und jagdlich verwendet 

werden. 

(2) Steuerermäßigungen im Sinne von Absatz 1 werden für Gefahrenhunde im Sinne von § 4 (3) 

dieser Satzung nicht gewährt. 

 

§ 6 

Steuerbefreiung 

 

Steuerbefreiung ist auf Antrag zu gewähren für das Halten von 

1. Diensthunden staatlicher und kommunaler Dienststellen und Einrichtungen, deren Unterhal-

tungskosten überwiegend aus öffentlichen Mitteln bestritten werden; 
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2. Gebrauchshunden von Forstbeamten, im Privatforstdienst angestellten Personen, von bestätig-

ten Jagdaufsehern und Feldschutzkräften in der für den Forst-, Jagd- oder Feldschutz erforderli-

chen Anzahl; 

3. Herdengebrauchshunden in der erforderlichen Anzahl, und zwar nur für Schafsherden; 

4. Sanitäts- oder Rettungshunden, die von anerkannten Sanitäts- oder Zivilschutzeinheiten gehal-

ten werden; 

5. Hunden, die von wissenschaftlichen Institutionen ausschließlich zu wissenschaftlichen Zwecken 

gehalten werden; 

6. Hunden, die in Anstalten von Tierschutz- oder ähnlichen Vereinen vorübergehend untergebracht 

sind und nicht auf die Straße gelassen werden; 

7. Blindenführhunden; 

8. Hunden, die zum Schutze und zur Hilfe blinder, tauber oder hilfloser Personen unentbehrlich 

sind; die Steuerbefreiung wird regelmäßig von der Vorlage eines Schwerbehindertenausweises mit 

dem Merkzeichen „Bl“, „Gl“, „B“,“aG“ oder „H“ abhängig gemacht. 

 

§ 7 

Allgemeine Voraussetzungen für die Steuerermäßigung und die Steuerbefreiung 

 

Steuerermäßigung oder Steuerbefreiung wird nur gewährt, wenn 

1. die Hunde für den angegebenen Verwendungszweck hinlänglich geeignet sind; 

2. der Halter der Hunde in den letzten fünf Jahren nicht wegen Tierquälerei bestraft ist; 

3. für die Hunde geeignete, den Erfordernissen des Tierschutzes entsprechende Unterkunftsräume 

vorhanden sind; 

4. in den Fällen des § 6 Ziffer 6 ordnungsgemäße Bücher über den Bestand, den Erwerb und die 

Veräußerung der Hunde geführt und auf Verlangen vorgelegt werden. 

 

§ 8 

Steuerfreiheit 

 

Steuerbefreit sind Personen, die sich nicht länger als zwei Monate in der Gemeinde aufhalten, für 

die Hunde, die sie bei ihrer Ankunft besitzen und nachweislich in einer anderen Gemeinde der 

Bundesrepublik versteuern. 

 

§ 9 

Meldepflichten 

 

(1) Wer einen Hund anschafft oder mit einem Hund zuzieht, hat ihn binnen 14 Tage bei der Ge-

meinde anzumelden. Neugeborene Hunde gelten mit Ablauf des dritten Monats nach der Geburt 

als angeschafft. Die Anmeldefrist beginnt im Falle des § 3 Abs. 2 nach Ablauf des Monats. 

(2) Der bisherige Halter eines Hundes hat den Hund innerhalb von 14 Tagen abzumelden. Im Falle 

der Veräußerung des Hundes sind bei der Abmeldung Name und Anschrift des Erwerbers anzu-

geben. Bei einer rückwirkenden Abmeldung ist ein entsprechender Nachweis (z.B. tierärztliche 

Bescheinigung) einzureichen. Wird die vorstehende Frist nicht beachtet und kein entsprechender 

Nachweis geführt, endet die Steuerpflicht abweichend von § 3 Abs. 3 und 4 mit Ablauf des Monats, 

in dem die Abmeldung beim Amt Mittelholstein eingeht.   
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(3) Fallen die Voraussetzungen für eine Steuerermäßigung oder Steuerbefreiung fort, so hat der 

Hundehalter das binnen 14 Tagen anzuzeigen. 

 

§ 10 

Steuerjahr, Fälligkeit der Steuer 

 

(1) Die Steuer wird als Jahressteuer festgesetzt. Steuerjahr ist das Kalenderjahr. 

(2) Die Steuer wird in vierteljährlichen Teilbeträgen zum 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11. eines 

jeden Jahres fällig. Entsteht die Steuerpflicht im Laufe eines Kalendermonats, so ist die volle Steu-

er für diesen Kalendermonat innerhalb von 14 Tagen zu entrichten. 

(3) Auf Antrag des Steuerpflichtigen kann die Hundesteuer abweichend von Abs. 2 am 01. Juli in 

einem Jahresbetrag entrichtet werden. Der Antrag muss spätestens bis zum Ablauf des vorange-

gangenen Kalenderjahres gestellt werden. Die beantragte Zahlungsweise bleibt so lange maßge-

bend, bis ihre Änderung beantragt wird; die Änderung muss spätestens bis zum Ablauf des voran-

gegangenen Jahres beantragt werden.  

 

§11 

Ordnungswidrigkeiten 

 

Zuwiderhandlungen gegen den § 9 sind Ordnungswidrigkeiten nach § 18 Abs. 2 Nr. 2 des Kom-

munalabgabegesetzes. Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 500 Euro geahn-

det werden. 

 

§ 12 

Datenverarbeitung 

 

Zur Ermittlung der Steuerpflichtigen und zur Festsetzung der Hundesteuer im Rahmen der Veran-

lagung nach dieser Satzung ist die Erhebung und Verwendung der erforderlichen personenbezo-

genen und grundstücksbezogenen Daten zulässig.  

Dies gilt entsprechend für Daten, die zum Zwecke der Steuererhebung erhoben und gespeichert 

worden sind oder der Gemeinde zum Zwecke der Erhebung von Realsteuern übermittelt worden 

sind. Das Amt Mittelholstein als die für die Gemeinde gesetzlich zuständige Verwaltungsbehörde 

darf sich diese Daten von den genannten Ämtern und Behörden übermitteln lassen und zum Zwe-

cke der Steuererhebung nach dieser Satzung weiterverarbeiten. 

Die Gemeinde bzw. das Amt Mittelholstein ist befugt, auf der Grundlage von Angaben der Steuer-

pflichtigen und von nach Absatz 1 anfallenden oder angefallenen Daten ein Verzeichnis der Steu-

erpflichtigen mit den für die Steuererhebung nach dieser Satzung erforderlichen Daten zu führen 

und diese Daten zum Zweck der Steuererhebung und zur Verfolgung etwaiger Ordnungswidrigkei-

ten zu verwenden und weiterzuverarbeiten. 

Bei der Verarbeitung personenbezogener Daten im Auftrag ist die Weitergabe der Daten an Auf-

tragnehmer keine Übermittlung an Dritte. Die Daten verarbeitende Stelle (Gemeinde / Amt) bleibt 

verantwortlich. 
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§ 13 

Inkrafttreten 

 

Diese Satzung tritt am 01.01.2026 in Kraft. 

Gleichzeitig tritt die Hundesteuersatzung vom 15.12.2020 außer Kraft. 

 

 

Die vorstehende Satzung wird hiermit ausgefertigt und ist bekannt zu machen. 

 

 

Seefeld, den 15.12.2025 

 

 

 

 

Henning Martens 

(Bürgermeister) 
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Amtliche Bekanntmachung 

 
Satzung 

der Gemeinde Nienborstel 

über die Erhebung einer Hundesteuer 

(Hundesteuersatzung) 

 

Aufgrund des § 4 Abs.1 Satz 1 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) vom 28. Febru-

ar 2003 (GVOBl. Schl.-Holst. S. 57) in der zuletzt geänderten Fassung vom 25. Juli 2025 (GVOBl. 

2025 Nr. 121) sowie der §§ 1 Abs. 1, 2 Abs. 1 Satz 1, 3 Abs. 1 Satz 1 und 6 des Kommunalabga-

bengesetztes des Landes Schleswig-Holstein (KAG) vom 10. Januar 2005 (GVOBI. Schl.-Holst. S. 

27) in der zuletzt geänderten Fassung vom 04. Mai 2022 (GVOBl. Schl.-Holst. S. 564) wird nach 

Beschlussfassung der Gemeindevertretung Nienborstel vom 09. Dezember 2025 folgende Satzung 

erlassen:  

 

§ 1 

Steuergegenstand 

 

Gegenstand der Steuer ist das Halten von Hunden im Gemeindegebiet. 

 

§ 2 

Steuerpflicht 

 

(1) Steuerpflichtiger ist, wer einen Hund in seinen Haushalt oder Wirtschaftsbetrieb aufgenommen 

hat (Halter des Hundes). 

(2) Alle in einem Haushalt gehaltenen Hunde gelten als von den Haushaltsangehörigen gemein-

sam gehalten. 

(3) Halten mehrere Personen gemeinschaftlich einen Hund, so sind sie Gesamtschuldner. 

 

§ 3  

Beginn und Ende der Steuerpflicht 

 

(1) Die Steuerpflicht entsteht in dem darauffolgenden Monat des Monats, in dem ein Hund in einen 

Haushalt oder Wirtschaftsbetrieb aufgenommen wird, frühestens mit dem Kalendermonat, in dem 

der Hund drei Monate alt wird. 

(2) Wer seinen Hund nicht länger als einen Monat in Pflege oder Verwahrung genommen hat oder 

auf Probe zum Anlernen hält, braucht ihn nicht zu versteuern. 

(3) Die Steuerpflicht endet vor dem Monat, in dem der Hund abgeschafft wird, abhanden kommt 

oder eingeht. 

(4) Bei Wohnortwechsel eines Hundehalters endet die Steuerpflicht mit Ablauf des Kalendermo-

nats, in den der Wegzug fällt; sie beginnt mit dem auf den Zuzug folgenden Kalendermonat. 
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(5) Wer einen versteuerten Hund oder anstelle eines abgeschafften, abhanden gekommenen oder 

eingegangenen versteuerten Hundes einen neuen Hund erwirbt, wird dafür mit dem auf den Er-

werb folgenden Kalendermonat steuerpflichtig. 

(6) Für selbst gezogene Hunde, die in einem Zwinger gehalten werden, beginnt die Steuerpflicht 

mit dem Kalendermonat, in dem der Hund sieben Monate alt wird.  

 

§ 4  

Steuersatz 

 

(1) Die Steuer beträgt jährlich 

für den 1. Hund    36,00 € 

für den 2. Hund    48,00 € 

für jeden weiteren Hund   48,00 € 

 (2) Hunde, die steuerfrei gehalten werden dürfen (§ 6), werden bei der Berechnung der Anzahl der 

Hunde nicht angesetzt; Hunde, für die die Steuer ermäßigt wird (§ 5), gelten als erste Hunde. Beim  

Halten von zwei oder mehr ermäßigten Hunden wird die Ermäßigung auf den nach § 4 maßgeben-

den Steuersatz zunächst für den zweiten und danach ggf. für jeden weiteren Hund gewährt. 

(3) Gefahrhunde sind solche Hunde, bei denen eine Gefährlichkeit nach § 7 Abs. 1 Hundegesetz 

festgestellt wurde.  

 

§ 5  

Steuerermäßigungen 

 

(1) Die Steuer ist auf Antrag des Steuerpflichtigen auf die Hälfte zu ermäßigen für das Halten von 

a) Hunden, die zur Bewachung von Gebäuden benötigt werden, welche von dem nächsten be-

wohnten Gebäude mehr als 300 m entfernt liegen; 

b) Hunden, die als Melde-, Sanitäts-, Schutz-, Fährten- oder Rettungshunde verwendet werden 

und eine Prüfung vor anerkannten Leistungsrichtern abgelegt haben. Das mit dem Antrag vorzule-

gende Prüfungszeugnis darf nicht älter als zwei Jahre sein, 

c) Jagdgebrauchshunden, die eine Jagdeignungsprüfung abgelegt haben und jagdlich verwendet 

werden. 

(2) Steuerermäßigungen im Sinne von Absatz 1 werden für Gefahrenhunde im Sinne von § 4 (3) 

dieser Satzung nicht gewährt. 

 

§ 6 

Steuerbefreiung 

 

Steuerbefreiung ist auf Antrag zu gewähren für das Halten von 

1. Diensthunden staatlicher und kommunaler Dienststellen und Einrichtungen, deren Unterhal-

tungskosten überwiegend aus öffentlichen Mitteln bestritten werden; 

2. Gebrauchshunden von Forstbeamten, im Privatforstdienst angestellten Personen, von bestätig-

ten Jagdaufsehern und Feldschutzkräften in der für den Forst-, Jagd- oder Feldschutz erforderli-

chen Anzahl; 

3. Herdengebrauchshunden in der erforderlichen Anzahl, und zwar nur für Schafsherden; 
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4. Sanitäts- oder Rettungshunden, die von anerkannten Sanitäts- oder Zivilschutzeinheiten gehal-

ten werden; 

5. Hunden, die von wissenschaftlichen Institutionen ausschließlich zu wissenschaftlichen Zwecken 

gehalten werden; 

6. Hunden, die in Anstalten von Tierschutz- oder ähnlichen Vereinen vorübergehend untergebracht 

sind und nicht auf die Straße gelassen werden; 

7. Blindenführhunden; 

8. Hunden, die zum Schutze und zur Hilfe blinder, tauber oder hilfloser Personen unentbehrlich 

sind; die Steuerbefreiung wird regelmäßig von der Vorlage eines Schwerbehindertenausweises mit 

dem Merkzeichen „Bl“, „Gl“, „B“,“aG“ oder „H“ abhängig gemacht. 

 

§ 7 

Allgemeine Voraussetzungen für die Steuerermäßigung und die Steuerbefreiung 

 

Steuerermäßigung oder Steuerbefreiung wird nur gewährt, wenn 

1. die Hunde für den angegebenen Verwendungszweck hinlänglich geeignet sind; 

2. der Halter der Hunde in den letzten fünf Jahren nicht wegen Tierquälerei bestraft ist; 

3. für die Hunde geeignete, den Erfordernissen des Tierschutzes entsprechende Unterkunftsräume 

vorhanden sind; 

4. in den Fällen des § 6 Ziffer 6 ordnungsgemäße Bücher über den Bestand, den Erwerb und die 

Veräußerung der Hunde geführt und auf Verlangen vorgelegt werden. 

 

§ 8 

Steuerfreiheit 

 

Steuerbefreit sind Personen, die sich nicht länger als zwei Monate in der Gemeinde aufhalten, für 

die Hunde, die sie bei ihrer Ankunft besitzen und nachweislich in einer anderen Gemeinde der 

Bundesrepublik versteuern. 

 

§ 9 

Meldepflichten 

 

(1) Wer einen Hund anschafft oder mit einem Hund zuzieht, hat ihn binnen 14 Tage bei der Ge-

meinde anzumelden. Neugeborene Hunde gelten mit Ablauf des dritten Monats nach der Geburt 

als angeschafft. Die Anmeldefrist beginnt im Falle des § 3 Abs. 2 nach Ablauf des Monats. 

(2) Der bisherige Halter eines Hundes hat den Hund innerhalb von 14 Tagen abzumelden. Im Falle 

der Veräußerung des Hundes sind bei der Abmeldung Name und Anschrift des Erwerbers anzu-

geben. Bei einer rückwirkenden Abmeldung ist ein entsprechender Nachweis (z.B. tierärztliche 

Bescheinigung) einzureichen. Wird die vorstehende Frist nicht beachtet und kein entsprechender 

Nachweis geführt, endet die Steuerpflicht abweichend von § 3 Abs. 3 und 4 mit Ablauf des Monats, 

in dem die Abmeldung beim Amt Mittelholstein eingeht.   

(3) Fallen die Voraussetzungen für eine Steuerermäßigung oder Steuerbefreiung fort, so hat der 

Hundehalter das binnen 14 Tagen anzuzeigen. 
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§ 10 

Steuerjahr, Fälligkeit der Steuer 

 

(1) Die Steuer wird als Jahressteuer festgesetzt. Steuerjahr ist das Kalenderjahr. 

(2) Die Steuer wird in vierteljährlichen Teilbeträgen zum 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11. eines 

jeden Jahres fällig. Entsteht die Steuerpflicht im Laufe eines Kalendermonats, so ist die volle Steu-

er für diesen Kalendermonat innerhalb von 14 Tagen zu entrichten. 

(3) Auf Antrag des Steuerpflichtigen kann die Hundesteuer abweichend von Abs. 2 am 01. Juli in 

einem Jahresbetrag entrichtet werden. Der Antrag muss spätestens bis zum Ablauf des vorange-

gangenen Kalenderjahres gestellt werden. Die beantragte Zahlungsweise bleibt so lange maßge-

bend, bis ihre Änderung beantragt wird; die Änderung muss spätestens bis zum Ablauf des voran-

gegangenen Jahres beantragt werden.  

 

§11 

Ordnungswidrigkeiten 

 

Zuwiderhandlungen gegen den § 9 sind Ordnungswidrigkeiten nach § 18 Abs. 2 Nr. 2 des Kom-

munalabgabegesetzes. Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 500 Euro geahn-

det werden. 

 

§ 12 

Datenverarbeitung 

 

Zur Ermittlung der Steuerpflichtigen und zur Festsetzung der Hundesteuer im Rahmen der Veran-

lagung nach dieser Satzung ist die Erhebung und Verwendung der erforderlichen personenbezo-

genen und grundstücksbezogenen Daten zulässig.  

Dies gilt entsprechend für Daten, die zum Zwecke der Steuererhebung erhoben und gespeichert 

worden sind oder der Gemeinde zum Zwecke der Erhebung von Realsteuern übermittelt worden 

sind. Das Amt Mittelholstein als die für die Gemeinde gesetzlich zuständige Verwaltungsbehörde 

darf sich diese Daten von den genannten Ämtern und Behörden übermitteln lassen und zum Zwe-

cke der Steuererhebung nach dieser Satzung weiterverarbeiten. 

Die Gemeinde bzw. das Amt Mittelholstein ist befugt, auf der Grundlage von Angaben der Steuer-

pflichtigen und von nach Absatz 1 anfallenden oder angefallenen Daten ein Verzeichnis der Steu-

erpflichtigen mit den für die Steuererhebung nach dieser Satzung erforderlichen Daten zu führen 

und diese Daten zum Zweck der Steuererhebung und zur Verfolgung etwaiger Ordnungswidrigkei-

ten zu verwenden und weiterzuverarbeiten. 

Bei der Verarbeitung personenbezogener Daten im Auftrag ist die Weitergabe der Daten an Auf-

tragnehmer keine Übermittlung an Dritte. Die Daten verarbeitende Stelle (Gemeinde / Amt) bleibt 

verantwortlich. 

 

§ 13 

Inkrafttreten 

 

Diese Satzung tritt am 01.01.2026 in Kraft. 

Gleichzeitig tritt die Hundesteuersatzung vom 14.12.2020 außer Kraft. 
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Die vorstehende Satzung wird hiermit ausgefertigt und ist bekannt zu machen. 

 

 

Nienborstel, den 15.12.2025 

 

 

gez.    (L.S.) 

 

Holger Kühl 

(Bürgermeister) 
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Amtliche Bekanntmachung 
 

Haushaltssatzung  

der Gemeinde Nienborstel 

für das Haushaltsjahr 2026 

 

Aufgrund des § 4 Abs. 1 Satz 1 und § 77 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) vom 

28. Februar 2003 (GVOBl. Schl.-Holst. S. 57) in der zuletzt geänderten Fassung vom 25. Juli 2025, 

(GVOBl. 2025 Nr. 121), sowie des § 25 Grundsteuergesetz (GrStG) vom 07. August 1973 (BGBl I 

S. 965) in der zuletzt geänderten Fassung vom 02. Dezember 2024 (BGBl. I Nr. 387) und des § 16 

Gewerbesteuergesetz (GewStG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Oktober 2002 

(BGBl I S. 4167) in der zuletzt geänderten Fassung vom 28. Februar 2025 (BGBl I Nr. 69), wird 

nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 09. Dezember 2025 folgende Haushaltssatzung 

erlassen: 

 

§ 1 

 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird 

1. im Ergebnisplan mit   
 einem Gesamtbetrag der Erträge auf 1.402.900,00 EUR 

 einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 1.438.600,00 EUR 

 einem Jahresüberschuss von 0,00 EUR 
 einem Jahresfehlbetrag von 35.700,00 EUR 
 einer Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach    
 § 26 Absatz 1 Satz 2 GemHVO zum Haushalts-ausgleich  35.700,00 EUR 
 einem Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Aus-

gleichsrücklage von 
 

0,00 
 
EUR 

    
2. im Finanzplan mit   
 einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Ver-

waltungstätigkeit auf 
1.391.100,00 EUR 

 einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Ver-
waltungstätigkeit auf 

1.334.200,00 EUR 

    

 einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstä-
tigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf 

5.000,00 EUR 

 einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitions-
tätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf 

51.200,00 EUR 

festgesetzt. 

 

§ 2 

 

Es werden festgesetzt: 

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investiti-
onsförderungsmaßnahmen auf 0,00 EUR 

2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 0,00 EUR 

3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 0,00 EUR 

4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf 3,96 Stellen. 
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§ 3 

 

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt: 

(1) Grundsteuer  
für die land- und forstwirtschaftlichen  
 a) Betriebe (Grundsteuer A) 267 % 
 b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 306 % 
(2) Gewerbesteuer 310 % 

 

§ 4 

 

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen 

und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin ihre 

oder der Bürgermeister seine Zustimmung nach §§ 82 und 84 Gemeindeordnung erteilen kann, 

beträgt 5.000,00 EUR. Die Zustimmung der Gemeindevertretung gilt in diesen Fällen als erteilt. Die 

Bürgermeisterin oder der Bürgermeister ist verpflichtet, der Gemeindevertretung mindestens halb-

jährlich über die geleisteten über- und außerplanmäßigen Ausgaben nach Satz 1 zu berichten. 

 

§ 5 

 

Im Teilfinanzplan (§ 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik) sind als Einzelmaßnahmen Investitionen oder In-

vestitionsförderungsmaßnahmen auszuweisen, wenn der Auszahlungsbetrag für die Investition 

oder Investitionsförderungsmaßnahme mindestens 1.000.000,00 EUR beträgt. 

 

 

Nienborstel, den 18.12.2025  

 

 

gez. 

 

Holger Kühl 

 

 

(L.S.) 

 

 

(Bürgermeister)  

 

 

 

 

 

 

 

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 wird hiermit öffentlich bekannt ge-

macht. Jeder kann Einsicht in die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan mit den Anlagen neh-

men. Einsicht ist während der Dienstzeit möglich beim Amt Mittelholstein, Am Markt 15, 24594 

Hohenwestedt, Zimmer 100, oder auf der Homepage des Amtes Mittelholstein unter www.amt-

mittelholstein.de. 
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Amtliche Bekanntmachung 
 

Benutzungs- und Entgeltordnung 

für das Dorfgemeinschaftshaus und Sportheim  

der Gemeinde Tappendorf 

 

Aufgrund der § 27 Abs. 1 Satz 2 und § 28 Ziff. 13 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein 

vom 28.02.2003 (GVOBI. Schl.-Holst. S. 57), zuletzt geändert durch Gesetz vom 25. Juli 2025 

(GVOBI.2025 Nr. 121) wird nach Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung der Gemeinde 

Tappendorf vom 11.12.2025 folgende Benutzungs- und Entgeltordnung für das Dorfgemein-

schaftshaus und das Sportheim Tappendorf – nachstehend Versammlungsraum genannt - erlas-

sen : 

 

§ 1 

Allgemeines 

 

(1) Die Versammlungsräume dienen in erster Linie zur Durchführung  kommunaler Veranstaltun-

gen. Sie sollen darüber hinaus gemeinnützigen und kulturellen Veranstaltungen der örtlichen Ver-

eine, Verbände und Organisationen und den Bürgerinnen und Bürgern der Gemeinde für die 

Durchführung von Familienfeiern und anderen geselligen Veranstaltungen zur Verfügung gestellt 

werden. Anderen Institutionen oder Personen können die Räume mit Genehmigung der Bürger-

meisterin / des Bürgermeisters oder deren / dessen Beauftragte / Beauftragten zur Verfügung ge-

stellt werden.  

(2) Ein Anspruch auf eine Genehmigung von Veranstaltungen besteht nicht. 

(3) Jede Nutzerin / jeder Nutzer erkennt mit dem Betreten der Versammlungsräume diese Benut-

zungs- und Entgeltordnung an. 

(4) Die Bürgermeisterin / der Bürgermeister ist berechtigt, individuelle, diese Benutzungs- und Ent-

geltordnung ergänzende Benutzungs- und Verhaltensregeln in einer Hausordnung zu erlassen. 

 

§ 2 

Genehmigung 

 

(1) Die Genehmigung zur Benutzung der Versammlungsräume ist rechtzeitig, mindestens zehn 

Tage vor der Veranstaltung, bei der Bürgermeisterin / dem Bürgermeister oder deren / dessen Be-

auftragte / Beauftragten zu beantragen. Bei der Antragstellung ist die verantwortliche Leitung der 

Veranstaltung und die vermutliche Zahl der teilnehmenden Personen anzugeben. Vereine, Organi-

sationen und sonstige Vereinigungen können regelmäßig wiederkehrende Veranstaltungen anmel-

den. 

(2) Benutzungsgenehmigungen werden widerruflich erteilt. Einen Widerruf haben die Nutzerinnen 

und Nutzer insbesondere bei Verstößen gegen die Benutzungs- und Entgeltordnung zu erwarten. 

Im Falle des Widerrufs besteht kein Anspruch auf eine Entschädigung. 

(3) Die Nutzerin / der Nutzer hat alle für die Durchführung der Veranstaltung erforderlichen Ge-

nehmigungen einzuholen. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dafür Sorge zu tragen, dass 

Veranstaltungen mit Musik jeglicher Art bei der GEMA zur Genehmigung angemeldet bzw. ange-



1139 
 
 

zeigt werden müssen. Die Gemeinde wird von etwaigen Schadensersatzansprüchen freigestellt, 

die aus einer Verletzung der dieser Vorgabe entstehen. 

(4) Freiluftveranstaltungen und/oder die Nutzung der Außenanlagen auf dem Grundstück der Ver-

sammlungsräume werden nur nach Absprache mit der Bürgermeisterin / dem Bürgermeister oder 

deren / dessen Beauftragte / Beauftragten genehmigt. 

 

§ 3 

Hausrecht 

 

(1) Das Hausrecht übt die Gemeinde durch die Bürgermeisterin / den Bürgermeister oder deren / 

dessen Beauftragte / Beauftragten aus. Sie / er überwacht den ordnungsgemäßen Betrieb und die 

sachgerechte Nutzung. Wird gegen geltendes Recht verstoßen oder diese Benutzungs- und Ent-

geltordnung nicht eingehalten, kann die Bürgermeisterin / der Bürgermeister oder deren / dessen 

Beauftragte / Beauftragter Zuwiderhandelnde des Hauses verweisen. In schweren Fällen kann die 

Bürgermeisterin / der Bürgermeister ein befristetes oder dauerndes Hausverbot aussprechen. 

 

§ 4 

Aufsicht 

 

(1) Die Versammlungsräume dürfen nur unter Aufsicht und in ständiger Anwesenheit der verant-

wortlichen Leitung der Veranstaltung benutzt werden. Die Leitung ist verpflichtet, für die Einhaltung 

dieser Benutzungs- und Entgeltordnung zu sorgen. Den Anweisungen der das Hausrecht aus-

übenden Person ist Folge zu leisten. 

(2) Schlüssel für die Versammlungsräume werden nur der verantwortlichen Leitung ausgehändigt. 

Bei Verlust der Schlüssel haftet die verantwortliche Leitung für die entstehenden Folgekosten.  

(3) Inventar, Geräte und sonstige Einrichtungen sind von der verantwortlichen Leitung vor der Be-

nutzung zu überprüfen. Die Leitung hat Schäden und Mängel an Inventar, Geräten und sonstigen 

Einrichtungen sofort der das Hausrecht ausübenden Person mitzuteilen. Geschieht dieses nicht, 

so gelten die Versammlungsräume als ordnungsgemäß übergeben. 

(4) Die Leitung verlässt als letztes die Versammlungsräume und hat erhaltene Schlüssel unverzüg-

lich persönlich abzugeben. Die Leitung hat sich davon zu überzeugen, dass sich das Inventar, Ge-

räte und sonstigen Einrichtungen nach Beendigung der Veranstaltung in einem ordnungsgemäßen 

Zustand befinden. Heizkörper sind so zu regulieren, dass lediglich ein Einfrieren der Wasserleitung 

verhindert wird, geöffnete Wasserhähne sind zu schließen, Licht ist überall zu löschen und andere 

sich in Betrieb befindliche energieabhängige Geräte abzuschalten, Fenster und Türen sind zu 

schließen. Die Übergabe erfolgt an die Bürgermeisterin / den Bürgermeister oder deren / dessen 

Beauftragte / Beauftragten. 

 

§ 5 

Benutzungsregeln  

 

(1) Die Versammlungsräume sowie alle Einrichtungen des Hauses dürfen nur zu dem vereinbarten 

Zweck benutzt werden. 

(2) Das Gebäude, die Versammlungsräume, Inventar, Geräte und sonstige Einrichtungen sind 

pfleglich zu behandeln und sorgfältig zu schonen. 
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(3) Die Ein- und Ausfahrten zu den Versammlungsräumen und Rettungswege sind von parkenden 

Fahrzeugen großräumig freizuhalten.  

(4) Die Vorschriften des Jugendschutzgesetzes sind einzuhalten. 

(5) Gem. dem Gesetz zum Schutz vor den Gefahren des Passivrauchens vom 21. November 2007 

ist das Rauchen in Gebäuden von Trägern öffentlicher Verwaltung nicht gestattet. 

(6) Die Brandschutzordnung ist zu beachten. 

(7) Die verantwortliche Leitung hat für Ruhe und Ordnung während der Benutzung zu sorgen. 

(8) Schilder, Tafeln, Plakate, Bekanntmachungen u. ä. dürfen nur so angebracht werden, dass 

diese keine Schäden an Wänden und Inventar hinterlassen. 

(9) Belästigungen der Anliegerinnen / Anlieger durch an- und abfahrende Fahrzeuge sind soweit 

wie möglich zu vermeiden. 

(10) Inventar, Geräte und sonstige Einrichtungsgegenstände dürfen nicht aus den Räumen bzw. 

aus dem Gebäude entfernt werden. 

(11) Belästigung durch laute Musik ist weitgehend zu vermeiden. Ab 23.00 Uhr sind die Bässe der 

Anlagen herunter zu fahren. Wenn möglich sind Fenster und Außentüren geschlossen zu halten. 

(12) Der / Die Beauftrage kontrolliert vor und nach der Veranstaltung die Versammlungsräume, 

Inventar, Geräte und sonstigen Einrichtungsgegenstände. Schadhaftes oder fehlendes Inventar, 

speziell Geschirr, ist der Gemeinde zu ersetzen. 

(13) Das Aufräumen und die saubere Wiederherrichtung („besenrein“) der Versammlungsräume, 

des Inventars, Geräte und sonstigen Einrichtungsgegenstände hat bis spätestens 11.00 Uhr des 

auf die Veranstaltung folgenden Tages zu erfolgen.  

(14) Sämtliche Abfälle, Aschenreste, Flaschen, Papier etc. sind in den dafür vorgesehenen Abfall-

behältern zu entsorgen.  

(15) Kommt die Nutzerin / der Nutzer seiner Verpflichtung nach Absatz (13) und (14) nicht nach, so 

wird die Reinigung der Versammlungsräume  auf seine Kosten veranlasst und in Rechnung ge-

stellt. 

§ 6 

Benutzungsentgelt 

(1) Für die Nutzung der Versammlungsräume -ausgenommen kommunale Veranstaltungen, ge-

meinnützige und kulturelle Veranstaltungen der örtlichen Vereine, Verbände und Organisationen-  

ist ein Benutzungsentgelt zu entrichten. 

 (2) Das Entgelt für das Dorfgemeinschaftshaus beträgt 

a) für Tappendorfer Bürgerinnen und Bürger     200,00 € 

b) für auswärtige Benutzerinnen und Benutzer    300,00 € 

c) für Dauernutzer pro Stunde           15,00 € 

      Das Entgelt für das Sportheim beträgt 

d) für Tappendorfer Bürgerinnen und Bürger    75,00 € 

e) für auswärtige Benutzerinnen und Benutzer  100,00 € 

Bei außergewöhnlicher Verschmutzung sind zusätzlich 25,00 € pro Stunde pro Reinigungskraft zu 

zahlen.  

(3) Die Rechnungsstellung erfolgt durch die Verwaltung des Amtes Mittelholstein. 
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(4) Im Falle der Umsatzsteuerpflicht der Gemeinde ab dem Jahr 2021 gilt das Entgelt zuzüglich der 

gesetzlichen Mehrwertsteuer. 

 

§ 7 

Ausfall von Nutzungszeiten 

(1) Muss eine Veranstaltung kurzfristig abgesagt werden, ist die Bürgermeisterin / der Bürgermeis-

ter oder deren / dessen Beauftragte / Beauftragter zu benachrichtigen. Ein Nutzungsentgelt wird 

nicht erhoben. Dieses gilt nicht, wenn der Gemeinde für die Vorbereitung der Veranstaltung bereits 

Kosten entstanden sind. In dem Fall wird ein Nutzungsentgelt in voller Höhe nach § 6 erhoben. 

 

§ 8 

Haftung  

 

(1) Die Versammlungsräume, Inventar, Geräte und sonstigen Einrichtungen gelten in dem vorhan-

denen Zustand als ordnungsgemäß, es sei denn, dass die verantwortliche Leitung Schäden und 

Mängel gemäß § 4 Abs. 3 gemeldet hat. Die Leitung muss sicherstellen, dass schadhaftes Inven-

tar, Geräte oder sonstige Einrichtungen nicht benutzt werden. 

(2) Die Nutzerin / der Nutzer stellt die Gemeinde von etwaigen Haftpflichtansprüchen seiner Be-

diensteten, Mitglieder oder Beauftragten, der Besucherinnen / Besucher seiner Veranstaltungen 

und Dritter für Schäden frei, die im Zusammenhang mit der Nutzung der Versammlungsräume, 

Inventar, Geräte und sonstigen Einrichtungen und der Zugänge zu den Räumen stehen. Die Frei-

stellung umfasst sowohl die Erfüllung begründeter als auch die Abwehr unbegründeter Ansprüche.  

(3) Die Nutzerin / der Nutzer verzichtet auf eigene Haftpflichtansprüche gegen die Gemeinde und 

für den Fall der eigenen Inanspruchnahme auf die Geltendmachung von Rückgriffansprüchen ge-

gen die Gemeinde und deren Bedienstete und Beauftragte. 

(4) Die Gemeinde kann von der Nutzerin / dem Nutzer vor Erteilung der Genehmigung den Nach-

weis verlangen, dass eine ausreichende Haftpflichtversicherung besteht, durch welche auch die 

Freistellungsansprüche gedeckt werden. 

(5) Die Nutzerin / der Nutzer haftet der Gemeinde für alle Schäden, die der Gemeinde im Zusam-

menhang mit der Nutzung an den Versammlungsräumen sowie an Inventar, Geräten und sonsti-

gen Einrichtungen entstehen. 

(6) Die Gemeinde haftet nicht für finanzielle oder sonstige Nachteile, die der Nutzerin / dem Nutzer 

durch äußere Einwirkung oder höhere Gewalt entstehen. 

(7) Unberührt bleibt die Haftung der Gemeinde als Grundstückseigentümerin für den sicheren 

Bauzustand von Gebäuden gemäß § 836 BGB. 

(8) Unbeschadet der in den Absätzen 2 - 4 getroffenen Vereinbarungen sind sämtliche Schäden, 

die im Zusammenhang mit der Nutzung entstehen, der Gemeinde oder deren Beauftragte / Beauf-

tragten unverzüglich anzuzeigen. 

§ 9 

Inkrafttreten 

 

Diese Benutzungs- und Entgeltordnung  tritt am 01.01.2026 in Kraft.  

Gleichzeitig tritt die Benutzungs- und Entgeltordnung für das Dorfgemeinschaftshaus und Sport-

heim der Gemeinde Tappendorf vom 27.12.2019 außer Kraft. 
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Tappendorf, den 18.12.2025 

 

 

gez.     (L.S.) 

 

Rainer Köpke 

(Bürgermeister) 
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Amtliche Bekanntmachung 
 

Haushaltssatzung  

der Gemeinde Osterstedt 

für das Haushaltsjahr 2026 

 

Aufgrund des § 4 Abs. 1 Satz 1 und § 77 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) vom 

28. Februar 2003 (GVOBl. Schl.-Holst. S. 57) in der zuletzt geänderten Fassung vom 25. Juli 2025, 

(GVOBl. 2025 Nr. 121), sowie des § 25 Grundsteuergesetz (GrStG) vom 07. August 1973 (BGBl I 

S. 965) in der zuletzt geänderten Fassung vom 02. Dezember 2024 (BGBl. I Nr. 387) und des § 16 

Gewerbesteuergesetz (GewStG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Oktober 2002 

(BGBl I S. 4167) in der zuletzt geänderten Fassung vom 28. Februar 2025 (BGBl I Nr. 69), wird 

nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 25. November 2025 folgende Haushaltssatzung 

erlassen: 

 

§ 1 

 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird 

1. im Ergebnisplan mit   
 einem Gesamtbetrag der Erträge auf 1.631.800,00 EUR 

 einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 1.902.500,00 EUR 

 einem Jahresüberschuss von 0,00 EUR 
 einem Jahresfehlbetrag von 270.700,00 EUR 
 einer Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach    
 § 26 Absatz 1 Satz 2 GemHVO zum Haushalts-ausgleich  270.700,00 EUR 
 einem Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Aus-

gleichsrücklage von 
 

0,00 
 
EUR 

 einem Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag von 0,00 EUR 

    
2. im Finanzplan mit   
 einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Ver-

waltungstätigkeit auf 
1.611.300,00 EUR 

 einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Ver-
waltungstätigkeit auf 

1.746.200,00 EUR 

    

 einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstä-
tigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf 

77.500,00 EUR 

 einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitions-
tätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf 

403.600,00 EUR 

festgesetzt. 

§ 2 

 

Es werden festgesetzt: 

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investiti-
onsförderungsmaßnahmen auf 0,00 EUR 

2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 0,00 EUR 

3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 0,00 EUR 

4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf 6,03 Stellen. 
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§ 3 

 

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt: 

(1) Grundsteuer  
für die land- und forstwirtschaftlichen  
 a) Betriebe (Grundsteuer A) 253 % 
 b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 374 % 
(2) Gewerbesteuer 347 % 

 

§ 4 

 

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen 

und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin ihre 

oder der Bürgermeister seine Zustimmung nach §§ 82 und 84 Gemeindeordnung erteilen kann, 

beträgt 5.000,00 EUR. Die Zustimmung der Gemeindevertretung gilt in diesen Fällen als erteilt. 

Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister ist verpflichtet, der Gemeindevertretung mindestens 

halbjährlich über die geleisteten über- und außerplanmäßigen Ausgaben nach Satz 1 zu berichten. 

 

§ 5 

 

Im Teilfinanzplan (§ 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik) sind als Einzelmaßnahmen Investitionen oder In-

vestitionsförderungsmaßnahmen auszuweisen, wenn der Auszahlungsbetrag für die Investition 

oder Investitionsförderungsmaßnahme mindestens 100.000,00 EUR beträgt. 

 

 

Osterstedt, den 18.12.2025  

 

 

gez. 

 

Johannes-Wilhelm Wittmaack 

 

 

(L.S.) 

 

 

(Bürgermeister)  

 

 

 

 

 

 

 

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 wird hiermit öffentlich bekannt ge-

macht. Jeder kann Einsicht in die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan mit den Anlagen neh-

men. Einsicht ist während der Dienstzeit möglich beim Amt Mittelholstein, Am Markt 15, 24594 

Hohenwestedt, Zimmer 100, oder auf der Homepage des Amtes Mittelholstein unter www.amt-

mittelholstein.de. 
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Amtliche Bekanntmachung 
 

Haushaltssatzung  

der Gemeinde Wapelfeld 

für das Haushaltsjahr 2026 

 

Aufgrund des § 4 Abs. 1 Satz 1 und § 77 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) vom 

28. Februar 2003 (GVOBl. Schl.-Holst. S. 57) in der zuletzt geänderten Fassung vom 25. Juli 2025, 

(GVOBl. 2025 Nr. 121), sowie des § 25 Grundsteuergesetz (GrStG) vom 07. August 1973 (BGBl I 

S. 965) in der zuletzt geänderten Fassung vom 02. Dezember 2024 (BGBl. I Nr. 387) und des § 16 

Gewerbesteuergesetz (GewStG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Oktober 2002 

(BGBl I S. 4167) in der zuletzt geänderten Fassung vom 28. Februar 2025 (BGBl I Nr. 69), wird 

nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 08.12.2025 folgende Haushaltssatzung erlassen: 

 

§ 1 

 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird 

1. im Ergebnisplan mit   
 einem Gesamtbetrag der Erträge auf 615.400,00 EUR 

 einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 664.700,00 EUR 

 einem Jahresüberschuss von 0,00 EUR 
 einem Jahresfehlbetrag von 49.300,00 EUR 
 einer Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach    
 § 26 Absatz 1 Satz 2 GemHVO zum Haushaltsausgleich 49.300,00 EUR 
 einem Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Aus-

gleichsrücklage 
0,00 EUR 

    
2. im Finanzplan mit   
 einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Ver-

waltungstätigkeit auf 
610.000,00 EUR 

 einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Ver-
waltungstätigkeit auf 

604.500,00 EUR 

    

 einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstä-
tigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf 

0,00 EUR 

 einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitions-
tätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf 

10.200,00 EUR 

festgesetzt. 

§ 2 

 

Es werden festgesetzt: 

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investiti-
onsförderungsmaßnahmen auf 0,00 EUR 

2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 0,00 EUR 

3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 0,00 EUR 

4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf 0,37 Stellen. 
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§ 3 

 

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt: 

(1) Grundsteuer  
für die  
 a) land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 224 % 
 b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 348 % 
(2) Gewerbesteuer 310 % 

 

§ 4 

 

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen 

und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin ihre 

oder der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 

5.000,00 EUR. Die Zustimmung der gilt in diesen Fällen als erteilt. Die Bürgermeisterin oder der 

Bürgermeister ist verpflichtet, der Gemeindevertretung mindestens halbjährlich über die geleisteten 

über- und außerplanmäßigen Ausgaben nach Satz 1 zu berichten. 

 

§ 5 

 

Im Teilfinanzplan (§ 4 Abs. 5 GemHVO) sind als Einzelmaßnahmen Investitionen oder Investitions-

förderungsmaßnahmen auszuweisen, wenn der Auszahlungsbetrag für die Investition oder Investi-

tionsförderungsmaßnahme mindestens 100.000,00 EUR beträgt. 

 

 

Wapelfeld, den 15.12.2025  

 

 

gez. 

 

Volker Delfs 

 

 

(L.S.) 

 

 

(Bürgermeister)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 wird hiermit öffentlich bekannt ge-

macht. Jeder kann Einsicht in die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan mit den Anlagen neh-

men. Einsicht ist während der Dienstzeit möglich beim Amt Mittelholstein, Am Markt 15, 24594 

Hohenwestedt, Zimmer 100, oder auf der Homepage des Amtes Mittelholstein unter www.amt-

mittelholstein.de. 
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Amtliche Bekanntmachung 
 

Satzung 

der Gemeinde Wapelfeld 

über die Erhebung einer Hundesteuer 

(Hundesteuersatzung) 

 

Aufgrund des § 4 Abs.1 Satz 1 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) vom 28. Febru-

ar 2003 (GVOBl. Schl.-Holst. S. 57) in der zuletzt geänderten Fassung vom 25. Juli 2025 (GVOBl. 

2025 Nr. 121) sowie der §§ 1 Abs. 1, 2 Abs. 1 Satz 1, 3 Abs. 1 Satz 1 und 6 des Kommunalabga-

bengesetztes des Landes Schleswig-Holstein (KAG) vom 10. Januar 2005 (GVOBI. Schl.-Holst. S. 

27) in der zuletzt geänderten Fassung vom 04. Mai 2022 (GVOBl. Schl.-Holst. S. 564) wird nach 

Beschlussfassung der Gemeindevertretung Wapelfeld vom 08. Dezember 2025 folgende Satzung 

erlassen:  

 

§ 1 

Steuergegenstand 

 

Gegenstand der Steuer ist das Halten von Hunden im Gemeindegebiet. 

 

§ 2 

Steuerpflicht 

 

(1) Steuerpflichtiger ist, wer einen Hund in seinen Haushalt oder Wirtschaftsbetrieb aufgenommen 

hat (Halter des Hundes). 

(2) Alle in einem Haushalt gehaltenen Hunde gelten als von den Haushaltsangehörigen gemein-

sam gehalten. 

(3) Halten mehrere Personen gemeinschaftlich einen Hund, so sind sie Gesamtschuldner. 

 

§ 3  

Beginn und Ende der Steuerpflicht 

 

(1) Die Steuerpflicht entsteht in dem darauffolgenden Monat des Monats, in dem ein Hund in einen 

Haushalt oder Wirtschaftsbetrieb aufgenommen wird, frühestens mit dem Kalendermonat, in dem 

der Hund drei Monate alt wird. 

(2) Wer seinen Hund nicht länger als einen Monat in Pflege oder Verwahrung genommen hat oder 

auf Probe zum Anlernen hält, braucht ihn nicht zu versteuern. 

(3) Die Steuerpflicht endet vor dem Monat, in dem der Hund abgeschafft wird, abhanden kommt 

oder eingeht. 

(4) Bei Wohnortwechsel eines Hundehalters endet die Steuerpflicht mit Ablauf des Kalendermo-

nats, in den der Wegzug fällt; sie beginnt mit dem auf den Zuzug folgenden Kalendermonat. 
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(5) Wer einen versteuerten Hund oder anstelle eines abgeschafften, abhanden gekommenen oder 

eingegangenen versteuerten Hundes einen neuen Hund erwirbt, wird dafür mit dem auf den Er-

werb folgenden Kalendermonat steuerpflichtig. 

(6) Für selbst gezogene Hunde, die in einem Zwinger gehalten werden, beginnt die Steuerpflicht 

mit dem Kalendermonat, in dem der Hund sieben Monate alt wird.  

 

§ 4  

Steuersatz 

 

(1) Die Steuer beträgt jährlich 

für den 1. Hund    30,00 € 

für den 2. Hund    60,00 € 

für jeden weiteren Hund   90,00 € 

für Gefahrhunde  120,00€ 

(2) Hunde, die steuerfrei gehalten werden dürfen (§ 6), werden bei der Berechnung der Anzahl der 

Hunde nicht angesetzt; Hunde, für die die Steuer ermäßigt wird (§ 5), gelten als erste Hunde. Beim  

Halten von zwei oder mehr ermäßigten Hunden wird die Ermäßigung auf den nach § 4 maßgeben-

den Steuersatz zunächst für den zweiten und danach ggf. für jeden weiteren Hund gewährt. 

(3) Gefahrhunde sind solche Hunde, bei denen eine Gefährlichkeit nach § 7 Abs. 1 Hundegesetz 

festgestellt wurde.  

 

§ 5  

Steuerermäßigungen 

 

(1) Die Steuer ist auf Antrag des Steuerpflichtigen auf die Hälfte zu ermäßigen für das Halten von 

a) Hunden, die zur Bewachung von Gebäuden benötigt werden, welche von dem nächsten be-

wohnten Gebäude mehr als 300 m entfernt liegen; 

b) Hunden, die als Melde-, Sanitäts-, Schutz-, Fährten- oder Rettungshunde verwendet werden 

und eine Prüfung vor anerkannten Leistungsrichtern abgelegt haben. Das mit dem Antrag vorzule-

gende Prüfungszeugnis darf nicht älter als zwei Jahre sein, 

c) Jagdgebrauchshunden, die eine Jagdeignungsprüfung abgelegt haben und jagdlich verwendet 

werden. 

(2) Steuerermäßigungen im Sinne von Absatz 1 werden für Gefahrenhunde im Sinne von § 4 (3) 

dieser Satzung nicht gewährt. 

 

§ 6 

Steuerbefreiung 

 

Steuerbefreiung ist auf Antrag zu gewähren für das Halten von 

1. Diensthunden staatlicher und kommunaler Dienststellen und Einrichtungen, deren Unterhal-

tungskosten überwiegend aus öffentlichen Mitteln bestritten werden; 

2. Gebrauchshunden von Forstbeamten, im Privatforstdienst angestellten Personen, von bestätig-

ten Jagdaufsehern und Feldschutzkräften in der für den Forst-, Jagd- oder Feldschutz erforderli-

chen Anzahl; 
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3. Herdengebrauchshunden in der erforderlichen Anzahl, und zwar nur für Schafsherden; 

4. Sanitäts- oder Rettungshunden, die von anerkannten Sanitäts- oder Zivilschutzeinheiten gehal-

ten werden; 

5. Hunden, die von wissenschaftlichen Institutionen ausschließlich zu wissenschaftlichen Zwecken 

gehalten werden; 

6. Hunden, die in Anstalten von Tierschutz- oder ähnlichen Vereinen vorübergehend untergebracht 

sind und nicht auf die Straße gelassen werden; 

7. Blindenführhunden; 

8. Hunden, die zum Schutze und zur Hilfe blinder, tauber oder hilfloser Personen unentbehrlich 

sind; die Steuerbefreiung wird regelmäßig von der Vorlage eines Schwerbehindertenausweises mit 

dem Merkzeichen „Bl“, „Gl“, „B“,“aG“ oder „H“ abhängig gemacht. 

 

§ 7 

Allgemeine Voraussetzungen für die Steuerermäßigung und die Steuerbefreiung 

 

Steuerermäßigung oder Steuerbefreiung wird nur gewährt, wenn 

1. die Hunde für den angegebenen Verwendungszweck hinlänglich geeignet sind; 

2. der Halter der Hunde in den letzten fünf Jahren nicht wegen Tierquälerei bestraft ist; 

3. für die Hunde geeignete, den Erfordernissen des Tierschutzes entsprechende Unterkunftsräume 

vorhanden sind; 

4. in den Fällen des § 6 Ziffer 6 ordnungsgemäße Bücher über den Bestand, den Erwerb und die 

Veräußerung der Hunde geführt und auf Verlangen vorgelegt werden. 

 

§ 8 

Steuerfreiheit 

 

Steuerbefreit sind Personen, die sich nicht länger als zwei Monate in der Gemeinde aufhalten, für 

die Hunde, die sie bei ihrer Ankunft besitzen und nachweislich in einer anderen Gemeinde der 

Bundesrepublik versteuern. 

 

§ 9 

Meldepflichten 

 

(1) Wer einen Hund anschafft oder mit einem Hund zuzieht, hat ihn binnen 14 Tage bei der Ge-

meinde anzumelden. Neugeborene Hunde gelten mit Ablauf des dritten Monats nach der Geburt 

als angeschafft. Die Anmeldefrist beginnt im Falle des § 3 Abs. 2 nach Ablauf des Monats. 

(2) Der bisherige Halter eines Hundes hat den Hund innerhalb von 14 Tagen abzumelden. Im Falle 

der Veräußerung des Hundes sind bei der Abmeldung Name und Anschrift des Erwerbers anzu-

geben. Bei einer rückwirkenden Abmeldung ist ein entsprechender Nachweis (z.B. tierärztliche 

Bescheinigung) einzureichen. Wird die vorstehende Frist nicht beachtet und kein entsprechender 

Nachweis geführt, endet die Steuerpflicht abweichend von § 3 Abs. 3 und 4 mit Ablauf des Monats, 

in dem die Abmeldung beim Amt Mittelholstein eingeht.   

(3) Fallen die Voraussetzungen für eine Steuerermäßigung oder Steuerbefreiung fort, so hat der 

Hundehalter das binnen 14 Tagen anzuzeigen. 
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§ 10 

Steuerjahr, Fälligkeit der Steuer 

 

(1) Die Steuer wird als Jahressteuer festgesetzt. Steuerjahr ist das Kalenderjahr. 

(2) Die Steuer wird in vierteljährlichen Teilbeträgen zum 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11. eines 

jeden Jahres fällig. Entsteht die Steuerpflicht im Laufe eines Kalendermonats, so ist die volle Steu-

er für diesen Kalendermonat innerhalb von 14 Tagen zu entrichten. 

(3) Auf Antrag des Steuerpflichtigen kann die Hundesteuer abweichend von Abs. 2 am 01. Juli in 

einem Jahresbetrag entrichtet werden. Der Antrag muss spätestens bis zum Ablauf des vorange-

gangenen Kalenderjahres gestellt werden. Die beantragte Zahlungsweise bleibt so lange maßge-

bend, bis ihre Änderung beantragt wird; die Änderung muss spätestens bis zum Ablauf des voran-

gegangenen Jahres beantragt werden.  

 

§11 

Ordnungswidrigkeiten 

 

Zuwiderhandlungen gegen den § 9 sind Ordnungswidrigkeiten nach § 18 Abs. 2 Nr. 2 des Kom-

munalabgabegesetzes. Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 500 Euro geahn-

det werden. 

 

§ 12 

Datenverarbeitung 

 

Zur Ermittlung der Steuerpflichtigen und zur Festsetzung der Hundesteuer im Rahmen der Veran-

lagung nach dieser Satzung ist die Erhebung und Verwendung der erforderlichen personenbezo-

genen und grundstücksbezogenen Daten zulässig.  

Dies gilt entsprechend für Daten, die zum Zwecke der Steuererhebung erhoben und gespeichert 

worden sind oder der Gemeinde zum Zwecke der Erhebung von Realsteuern übermittelt worden 

sind. Das Amt Mittelholstein als die für die Gemeinde gesetzlich zuständige Verwaltungsbehörde 

darf sich diese Daten von den genannten Ämtern und Behörden übermitteln lassen und zum Zwe-

cke der Steuererhebung nach dieser Satzung weiterverarbeiten. 

Die Gemeinde bzw. das Amt Mittelholstein ist befugt, auf der Grundlage von Angaben der Steuer-

pflichtigen und von nach Absatz 1 anfallenden oder angefallenen Daten ein Verzeichnis der Steu-

erpflichtigen mit den für die Steuererhebung nach dieser Satzung erforderlichen Daten zu führen 

und diese Daten zum Zweck der Steuererhebung und zur Verfolgung etwaiger Ordnungswidrigkei-

ten zu verwenden und weiterzuverarbeiten. 

Bei der Verarbeitung personenbezogener Daten im Auftrag ist die Weitergabe der Daten an Auf-

tragnehmer keine Übermittlung an Dritte. Die Daten verarbeitende Stelle (Gemeinde / Amt) bleibt 

verantwortlich. 

 

§ 13 

Inkrafttreten 

 

Diese Satzung tritt am 01.01.2026 in Kraft. 

Gleichzeitig tritt die Hundesteuersatzung vom 15.12.2020 außer Kraft. 
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Die vorstehende Satzung wird hiermit ausgefertigt und ist bekannt zu machen. 

 

 

Wapelfeld, den 15.12.2025 

 

 

gez.   (L.S.) 

 

Volker Delfs 

(Bürgermeister) 
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Amtliche Bekanntmachung 
 

Gebührensatzung 

für die Kindertageseinrichtung 

der Gemeinde Nienborstel 

 

Aufgrund des § 4 Abs. 1 Satz 1 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) vom 28. Feb-

ruar 2003 (GVOBl. Schl.-Holst. S. 57) in der zuletzt geänderten Fassung vom 25. Juli 2025 

(GVOBl 2025 Nr. 121) und der §§ 1 Abs. 1, 2 Abs. 1 Satz 1, 4 Abs. 1 Alternative 2 und 6 Abs. 1 bis 

4 des Kommunalabgabengesetzes des Landes Schleswig-Holstein (KAG) vom 10. Januar 2005 

(GVOBl. Schl.-Holst. S. 27) in der zuletzt geänderten Fassung vom 04. Mai 2022 (GVOBl Schl.-

Holst. S. 564), § 90 Abs. 1 Nr. 3 des Sozialgesetzbuches VIII (SGB VIII) in der Fassung der Be-

kanntmachung vom 11. September 2012 (BGBl. I S. 2022) in der zuletzt geänderten Fassung vom 

03. April 2025 (BGBl. I Nr. 107) sowie des § 31 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 Satz 1 des Gesetzes zur 

Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege (Kindertagesförde-

rungsgesetz – KiTaG) vom 12. Dezember 2019 (GVOBl. Schl.-Holst. S. 759) in der zuletzt geän-

derten Fassung vom 23. Juli 2025 (GVOBl. 2025 Nr. 108) wird nach Beschlussfassung der Ge-

meindevertretung Nienborstel vom 09. Dezember 2025 folgende Satzung erlassen: 

 

§ 1 

Gebühr für die Betreuung 

 

(1) Die Gebühren für die unter 3-jährigen und die über 3-jährigen Kinder entsprechen denen im § 

31 Abs. 1 KiTaG festgelegten Höchstbeträgen je wöchentlicher Betreuungsstunde. 

Für eine spontane Nutzung des Früh-, und Spätdienstes entsprechen die Gebühren denen im § 31 

Abs. 1 KiTaG festgelegten Höchstbeträgen je Betreuungsstunde. 

(2) Für unter 3-jährige Kinder, die die Kindertageseinrichtung während 50% der Öffnungszeit ge-

mäß § 2 der Satzung für die Kindertageseinrichtung besuchen, sind 50% der monatlichen Gebüh-

ren nach Abs. 1 zu entrichten. 

(3) Auf Antrag werden die Gebühren nach dem Kindertagesförderungsgesetz (KiTaG) in der der-

zeit gültigen Fassung ermäßigt. 

 

§ 2 

Gebühr für das Mittagessen 

 

(1) Die Gemeinde Nienborstel bezuschusst das Mittagessen mit 0,50 € je Essen. Der Zuschuss ist 

in der nachfolgenden Pauschale bereits berücksichtigt. 

(2) Die Gebühr für das Mittagessen beträgt monatlich pauschal:  

5 Tage/Woche 77,44 € 

4 Tage/Woche 61,95 e 

3 Tage/Woche 46,46 € 

2,5 Tage/Woche 38,72 € 

2 Tage/Woche 30,98 € 

1 Tag/Woche 15,49 € 
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(3) In Ausnahmefällen besteht die Möglichkeit für eine spontane Teilnahme am Mittagessen eine 

10er-Karte i. H. v. 42,24 € in der Kindertageseinrichtung zu erwerben. 

(3) Gebührenschuldner, die einen Anspruch auf Bildung und Teilhabe gemäß §§ 28 ff. Sozialge-

setzbuch zweites Buch (SGB II), §§ 34 ff. Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII), § 6 Bundes-

kindergeldgesetz (BKKG), § 2 bzw. § 3 des Asylbewerberleistungsgesetzes oder anderen Rechts-

grundlagen haben und einen Antrag auf Leistung der Bildung und Teilhabe gestellt haben, sind auf 

Antrag von der Zahlung des Mittagessens befreit. 

(4) Eine Gebühr für das Mittagessen wird auf Antrag nicht erhoben, wenn ein Kind länger als an 15 

aufeinanderfolgenden Betriebstagen fehlt. Die regulären Schließzeiten gemäß der aktuellen Sat-

zung für die Kindertageseinrichtung bleiben unberücksichtigt. 

 

§ 3 

Entstehung der Gebühr 

 

Für die Unterbringung eines Kindes in der Kindertageseinrichtung gilt grundsätzlich der Zeitraum 

vom 01.08. eines Jahres bis zum 31.07. des Folgejahres. Während der Schließzeiten der Kinder-

tageseinrichtung sind die Gebühren weiter zu entrichten. Die Gebühr ist somit für ein volles Jahr = 

12 Monate zu entrichten. 

Beginnt das Betreuungsverhältnis im Laufe eines Monats, verringern sich die Gebühren nach § 1 

Abs. 1 und 2 entsprechend. 

Die Gebühr ist auch dann in voller Höhe weiter zu zahlen, wenn ein Kind wegen Krankheit oder 

anderer Gründe, die die Gemeinde nicht zu vertreten hat, die Kindertageseinrichtung nicht besu-

chen kann. 

Vollendet ein Kind das 3. Lebensjahr, ist von Beginn diesen Monats an die Gebühr für Ü3-Kinder 

zu zahlen.  

 

§ 4 

Fälligkeit der Gebühr 

 

Die Gebühr ist am 01. des laufenden Monats fällig. 

 

§ 5 

Datenverarbeitung 

 

Zur Durchführung dieser Satzung ist die Verwendung der erforderlichen personenbezogenen Da-

ten aus dem Einwohnermeldeamt und dem Steueramt durch die Gemeinde zulässig. Die für die 

Gemeinde zuständige Verwaltungsbehörde darf sich diese Daten von den genannten Ämtern und 

Behörden übermitteln lassen und zum Zwecke der Durchführung dieser Satzung weiterverarbeiten. 

 

 

 

 

§ 6 

Inkrafttreten 
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Diese Gebührensatzung tritt zum 01.01.2026 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Gebührensatzung für die 

Kindertageseinrichtung der Gemeinde Nienborstel vom 09.12.2021 außer Kraft. 

 

 

Die vorstehende Satzung wird hiermit ausgefertigt und ist bekannt zu machen. 

 

 

Nienborstel, den 15.12.2025 

 

 

gez.    (L.S.) 

 

Holger Kühl 

(Bürgermeister) 
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Amtliche Bekanntmachung 
 

Haushaltssatzung  

der Gemeinde Tappendorf 

für das Haushaltsjahr 2026 

 

Aufgrund des § 4 Abs. 1 Satz 1 und § 77 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) vom 

28. Februar 2003 (GVOBl. Schl.-Holst. S. 57) in der zuletzt geänderten Fassung vom 25. Juli 2025, 

(GVOBl. 2025 Nr. 121), sowie des § 25 Grundsteuergesetz (GrStG) vom 07. August 1973 (BGBl I 

S. 965) in der zuletzt geänderten Fassung vom 02. Dezember 2024 (BGBl. I Nr. 387) und des § 16 

Gewerbesteuergesetz (GewStG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Oktober 2002 

(BGBl I S. 4167) in der zuletzt geänderten Fassung vom 28. Februar 2025 (BGBl I Nr. 69), wird 

nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 11.12.2025 folgende Haushaltssatzung erlassen: 

 

§ 1 

 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird 

1. im Ergebnisplan mit   
 einem Gesamtbetrag der Erträge auf 584.300,00 EUR 

 einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 682.400,00 EUR 

 einem Jahresüberschuss von 0,00 EUR 
 einem Jahresfehlbetrag von 98.100,00 EUR 
 einer Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach    
 § 26 Absatz 1 Satz 2 GemHVO zum Haushaltsausgleich 98.100,00 EUR 
 einem Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Aus-

gleichsrücklage 
0,00 EUR 

    
2. im Finanzplan mit   
 einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Ver-

waltungstätigkeit auf 
576.400,00 EUR 

 einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Ver-
waltungstätigkeit auf 

615.400,00 EUR 

    

 einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstä-
tigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf 

66.100,00 EUR 

 einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitions-
tätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf 

85.700,00 EUR 

festgesetzt. 

 

§ 2 

 

Es werden festgesetzt: 

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investiti-
onsförderungsmaßnahmen auf 0,00 EUR 

2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 0,00 EUR 

3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 0,00 EUR 

4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf 0,00 Stellen. 
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§ 3 

 

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt: 

(1) Grundsteuer  
für die  
 a) land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 435 % 
 b) Grundstücke (Grundsteuer B) 346 % 
(2) Gewerbesteuer 320 % 

 

§ 4 

 

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen 

und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin ihre 

oder der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 

5.000,00 EUR. Die Zustimmung der gilt in diesen Fällen als erteilt. Die Bürgermeisterin oder der 

Bürgermeister ist verpflichtet, der Gemeindevertretung mindestens halbjährlich über die geleisteten 

über- und außerplanmäßigen Ausgaben nach Satz 1 zu berichten. 

 

§ 5 

 

Im Teilfinanzplan (§ 4 Abs. 5 GemHVO) sind als Einzelmaßnahmen Investitionen oder Investitions-

förderungsmaßnahmen auszuweisen, wenn der Auszahlungsbetrag für die Investition oder Investi-

tionsförderungsmaßnahme mindestens 100.000,00 EUR beträgt. 

 

 

Tappendorf, den 15.12.2025  

 

 

gez. 

 

Rainer Köpke 

 

 

(L.S.) 

 

 

(Bürgermeister)  

 

 

 

 

 

 

 

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 wird hiermit öffentlich bekannt ge-

macht. Jeder kann Einsicht in die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan mit den Anlagen neh-

men. Einsicht ist während der Dienstzeit möglich beim Amt Mittelholstein, Am Markt 15, 24594 

Hohenwestedt, Zimmer 100, oder auf der Homepage des Amtes Mittelholstein unter www.amt-

mittelholstein.de. 
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Amtliche Bekanntmachung 
 

Satzung 

der Gemeinde Tappendorf 

über die Erhebung einer Hundesteuer 

(Hundesteuersatzung) 
 

Aufgrund des § 4 Abs.1 Satz 1 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) vom 28. Febru-

ar 2003 (GVOBl. Schl.-Holst. S. 57) in der zuletzt geänderten Fassung vom 25. Juli 2025 (GVOBl. 

2025 Nr. 121) sowie der §§ 1 Abs. 1, 2 Abs. 1 Satz 1, 3 Abs. 1 Satz 1 und 6 des Kommunalabga-

bengesetzes des Landes Schleswig-Holstein (KAG) vom 10. Januar 2005 (GVOBI. Schl.-Holst. S. 

27) in der zuletzt geänderten Fassung vom 04. Mai 2022 (GVOBl. Schl.-Holst. S. 564) wird nach 

Beschlussfassung der Gemeindevertretung Tappendorf vom 11. Dezember 2025 folgende Sat-

zung erlassen:  

 

§ 1 

Steuergegenstand 

 

Gegenstand der Steuer ist das Halten von Hunden im Gemeindegebiet. 

 

§ 2 

Steuerpflicht 

 

(1) Steuerpflichtiger ist, wer einen Hund in seinen Haushalt oder Wirtschaftsbetrieb aufgenommen 

hat (Halter des Hundes). 

(2) Alle in einem Haushalt gehaltenen Hunde gelten als von den Haushaltsangehörigen gemein-

sam gehalten. 

(3) Halten mehrere Personen gemeinschaftlich einen Hund, so sind sie Gesamtschuldner. 

 

§ 3  

Beginn und Ende der Steuerpflicht 

 

(1) Die Steuerpflicht entsteht in dem darauffolgenden Monat des Monats, in dem ein Hund in einen 

Haushalt oder Wirtschaftsbetrieb aufgenommen wird, frühestens mit dem Kalendermonat, in dem 

der Hund drei Monate alt wird. 

(2) Wer seinen Hund nicht länger als einen Monat in Pflege oder Verwahrung genommen hat oder 

auf Probe zum Anlernen hält, braucht ihn nicht zu versteuern. 

(3) Die Steuerpflicht endet vor dem Monat, in dem der Hund abgeschafft wird, abhanden kommt 

oder eingeht. 

(4) Bei Wohnortwechsel eines Hundehalters endet die Steuerpflicht mit Ablauf des Kalendermo-

nats, in den der Wegzug fällt; sie beginnt mit dem auf den Zuzug folgenden Kalendermonat. 
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(5) Wer einen versteuerten Hund oder anstelle eines abgeschafften, abhanden gekommenen oder 

eingegangenen versteuerten Hundes einen neuen Hund erwirbt, wird dafür mit dem auf den Er-

werb folgenden Kalendermonat steuerpflichtig. 

(6) Für selbst gezogene Hunde, die in einem Zwinger gehalten werden, beginnt die Steuerpflicht 

mit dem Kalendermonat, in dem der Hund sieben Monate alt wird.  

 

§ 4  

Steuersatz 

 

(1) Die Steuer beträgt jährlich 

für den 1. Hund        36,00 € 

für jeden weiteren Hund       72,00 € 

für jeden weiteren Hund     108,00 € 

für Gefahrenhunde      320,00 € 

 (2) Hunde, die steuerfrei gehalten werden dürfen (§ 6), werden bei der Berechnung der Anzahl der 

Hunde nicht angesetzt; Hunde, für die die Steuer ermäßigt wird (§ 5), gelten als erste Hunde. Beim  

Halten von zwei oder mehr ermäßigten Hunden wird die Ermäßigung auf den nach § 4 maßgeben-

den Steuersatz zunächst für den zweiten und danach ggf. für jeden weiteren Hund gewährt. 

(3) Gefahrhunde sind solche Hunde, bei denen eine Gefährlichkeit nach § 7 Abs. 1 Hundegesetz 

festgestellt wurde.  

 

§ 5  

Steuerermäßigungen 

 

(1) Die Steuer ist auf Antrag des Steuerpflichtigen auf die Hälfte zu ermäßigen für das Halten von 

a) Hunden, die zur Bewachung von Gebäuden benötigt werden, welche von dem nächsten be-

wohnten Gebäude mehr als 300 m entfernt liegen; 

b) Hunden, die als Melde-, Sanitäts-, Schutz-, Fährten- oder Rettungshunde verwendet werden 

und eine Prüfung vor anerkannten Leistungsrichtern abgelegt haben. Das mit dem Antrag vorzule-

gende Prüfungszeugnis darf nicht älter als zwei Jahre sein, 

c) Jagdgebrauchshunden, die eine Jagdeignungsprüfung abgelegt haben und jagdlich verwendet 

werden. 

(2) Steuerermäßigungen im Sinne von Absatz 1 werden für Gefahrenhunde im Sinne von § 4 (3) 

dieser Satzung nicht gewährt. 

 

§ 6 

Steuerbefreiung 

 

Steuerbefreiung ist auf Antrag zu gewähren für das Halten von 

1. Diensthunden staatlicher und kommunaler Dienststellen und Einrichtungen, deren Unterhal-

tungskosten überwiegend aus öffentlichen Mitteln bestritten werden; 

2. Gebrauchshunden von Forstbeamten, im Privatforstdienst angestellten Personen, von bestätig-

ten Jagdaufsehern und Feldschutzkräften in der für den Forst-, Jagd- oder Feldschutz erforderli-

chen Anzahl; 
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3. Herdengebrauchshunden in der erforderlichen Anzahl, und zwar nur für Schafsherden; 

4. Sanitäts- oder Rettungshunden, die von anerkannten Sanitäts- oder Zivilschutzeinheiten gehal-

ten werden; 

5. Hunden, die von wissenschaftlichen Institutionen ausschließlich zu wissenschaftlichen Zwecken 

gehalten werden; 

6. Hunden, die in Anstalten von Tierschutz- oder ähnlichen Vereinen vorübergehend untergebracht 

sind und nicht auf die Straße gelassen werden; 

7. Blindenführhunden; 

8. Hunden, die zum Schutze und zur Hilfe blinder, tauber oder hilfloser Personen unentbehrlich 

sind; die Steuerbefreiung wird regelmäßig von der Vorlage eines Schwerbehindertenausweises mit 

dem Merkzeichen „Bl“, „Gl“, „B“,“aG“ oder „H“ abhängig gemacht. 

 

§ 7 

Allgemeine Voraussetzungen für die Steuerermäßigung und die Steuerbefreiung 

 

Steuerermäßigung oder Steuerbefreiung wird nur gewährt, wenn 

1. die Hunde für den angegebenen Verwendungszweck hinlänglich geeignet sind; 

2. der Halter der Hunde in den letzten fünf Jahren nicht wegen Tierquälerei bestraft ist; 

3. für die Hunde geeignete, den Erfordernissen des Tierschutzes entsprechende Unterkunftsräume 

vorhanden sind; 

4. in den Fällen des § 6 Ziffer 6 ordnungsgemäße Bücher über den Bestand, den Erwerb und die 

Veräußerung der Hunde geführt und auf Verlangen vorgelegt werden. 

 

§ 8 

Steuerfreiheit 

 

Steuerbefreit sind Personen, die sich nicht länger als zwei Monate in der Gemeinde aufhalten, für 

die Hunde, die sie bei ihrer Ankunft besitzen und nachweislich in einer anderen Gemeinde der 

Bundesrepublik versteuern. 

 

§ 9 

Meldepflichten 

 

(1) Wer einen Hund anschafft oder mit einem Hund zuzieht, hat ihn binnen 14 Tage bei der Ge-

meinde anzumelden. Neugeborene Hunde gelten mit Ablauf des dritten Monats nach der Geburt 

als angeschafft. Die Anmeldefrist beginnt im Falle des § 3 Abs. 2 nach Ablauf des Monats. 

(2) Der bisherige Halter eines Hundes hat den Hund innerhalb von 14 Tagen abzumelden. Im Falle 

der Veräußerung des Hundes sind bei der Abmeldung Name und Anschrift des Erwerbers anzu-

geben. Bei einer rückwirkenden Abmeldung ist ein entsprechender Nachweis (z.B. tierärztliche 

Bescheinigung) einzureichen. Wird die vorstehende Frist nicht beachtet und kein entsprechender 

Nachweis geführt, endet die Steuerpflicht abweichend von § 3 Abs. 3 und 4 mit Ablauf des Monats, 

in dem die Abmeldung beim Amt Mittelholstein eingeht.   

(3) Fallen die Voraussetzungen für eine Steuerermäßigung oder Steuerbefreiung fort, so hat der 

Hundehalter das binnen 14 Tagen anzuzeigen. 
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§ 10 

Steuerjahr, Fälligkeit der Steuer 

 

(1) Die Steuer wird als Jahressteuer festgesetzt. Steuerjahr ist das Kalenderjahr. 

(2) Die Steuer wird in vierteljährlichen Teilbeträgen zum 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11. eines 

jeden Jahres fällig. Entsteht die Steuerpflicht im Laufe eines Kalendermonats, so ist die volle Steu-

er für diesen Kalendermonat innerhalb von 14 Tagen zu entrichten. 

(3) Auf Antrag des Steuerpflichtigen kann die Hundesteuer abweichend von Abs. 2 am 01. Juli in 

einem Jahresbetrag entrichtet werden. Der Antrag muss spätestens bis zum Ablauf des vorange-

gangenen Kalenderjahres gestellt werden. Die beantragte Zahlungsweise bleibt so lange maßge-

bend, bis ihre Änderung beantragt wird; die Änderung muss spätestens bis zum Ablauf des voran-

gegangenen Jahres beantragt werden.  

 

§ 11 

Ordnungswidrigkeiten 

 

Zuwiderhandlungen gegen den § 9 sind Ordnungswidrigkeiten nach § 18 Abs. 2 Nr. 2 des Kom-

munalabgabegesetzes. Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 500 Euro geahn-

det werden. 

 

§ 12 

Datenverarbeitung 

 

Zur Ermittlung der Steuerpflichtigen und zur Festsetzung der Hundesteuer im Rahmen der Veran-

lagung nach dieser Satzung ist die Erhebung und Verwendung der erforderlichen personenbezo-

genen und grundstücksbezogenen Daten zulässig.  

Dies gilt entsprechend für Daten, die zum Zwecke der Steuererhebung erhoben und gespeichert 

worden sind oder der Gemeinde zum Zwecke der Erhebung von Realsteuern übermittelt worden 

sind. Das Amt Mittelholstein als die für die Gemeinde gesetzlich zuständige Verwaltungsbehörde 

darf sich diese Daten von den genannten Ämtern und Behörden übermitteln lassen und zum Zwe-

cke der Steuererhebung nach dieser Satzung weiterverarbeiten. 

Die Gemeinde bzw. das Amt Mittelholstein ist befugt, auf der Grundlage von Angaben der Steuer-

pflichtigen und von nach Absatz 1 anfallenden oder angefallenen Daten ein Verzeichnis der Steu-

erpflichtigen mit den für die Steuererhebung nach dieser Satzung erforderlichen Daten zu führen 

und diese Daten zum Zweck der Steuererhebung und zur Verfolgung etwaiger Ordnungswidrigkei-

ten zu verwenden und weiterzuverarbeiten. 

Bei der Verarbeitung personenbezogener Daten im Auftrag ist die Weitergabe der Daten an Auf-

tragnehmer keine Übermittlung an Dritte. Die Daten verarbeitende Stelle (Gemeinde / Amt) bleibt 

verantwortlich. 

§ 13 

Inkrafttreten 

 

Diese Satzung tritt am 01.01.2026 in Kraft. 

Gleichzeitig tritt die Hundesteuersatzung vom 15.12.2020 außer Kraft. 

 

 

Die vorstehende Satzung wird hiermit ausgefertigt und ist bekannt zu machen. 
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Tappendorf, den 17.12.2025 

 

 

gez.    (L.S.) 

 

Rainer Köpke 

(Bürgermeister) 
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Amtliche Bekanntmachung 
 

Satzung über die Entschädigung 

von ehrenamtlichen Tätigkeiten 

für die Gemeinde Tappendorf 

(Entschädigungssatzung) 

 

Aufgrund der §§ 4 Abs. 1 Satz 1 und 24 Abs. 3 Satz 1 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein 

(GO) vom 28. Februar 2003 (GVOBl. Schl.-Holst. S. 57) in der zuletzt geänderten Fassung vom  

25. Juli 2025 (GVOBl. 2025 Nr. 121) in Verbindung mit der Landesverordnung über Entschä-

digungen in kommunalen Ehrenämtern (Entschädigungsverordnung – EntschVO) vom 29. März 

2023 (GVOBl. Schl.-Holst. S. 215) in der zuletzt geänderten Fassung vom 10. November 2025, 

GVOBl. 2025 Nr. 152), der Landesverordnung über die Entschädigung der Wehrführungen der frei-

willigen Feuerwehren und ihrer Stellvertretungen (Entschädigungsverordnung freiwillige Feuerweh-

ren – EntschVOfF) vom 12. November 2024 (GVOBI. Schl.-Holst. S. 832) und der Richtlinie über die 

Entschädigung von Mitgliedern der freiwilligen Feuerwehren und der Pflichtfeuerwehren (Entschädi-

gungsrichtlinie – EntschRichtl-fF) vom 08. Mai 2024 (Amtsbl. Schl.-Holst. S. 867) wird nach Be-

schlussfassung der Gemeindevertretung Tappendorf vom 11.12.2025 folgende Satzung über die 

Entschädigung von ehrenamtlichen Tätigkeiten für die Gemeinde Tappendorf erlassen: 

 

§1 

Bürgermeisterin oder Bürgermeister 

 

(1) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister erhält nach Maßgabe der Landesverordnung über 

Entschädigungen in kommunalen Ehrenämtern (Entschädigungsverordnung – EntschVO) eine 

Aufwandsentschädigung in Höhe von 70 % des Höchstsatzes der Verordnung. 

(2) Neben der monatlichen Aufwandsentschädigung erhält die Bürgermeisterin oder der  

Bürgermeister 

a) bei Benutzung eines Wohnraumes für dienstliche Zwecke für die zusätzlichen Aufwendun-

gen für dessen Heizung, Beleuchtung und Reinigung eine monatliche Pauschale in Höhe 

von 30,00 €. 

b) bei dienstlicher Benutzung einer privaten Telekommunikationseinrichtung die  

Kosten der dienstlich notwendigen Telefongebühren sowie die anteiligen Grundgebühren in 

Form einer monatlichen Pauschale von 9,00 €. Bei der erstmaligen Herstellung eines An-

schlusses nach Übernahme des Ehrenamtes wird 1/3 der Kosten für die Herstellung über-

nommen. 

(3) Der Stellvertreterin oder dem Stellvertreter der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters wird 

nach Maßgabe der Entschädigungsverordnung bei Verhinderung der Bürgermeisterin oder des 

Bürgermeisters für ihre oder seine besondere Tätigkeit als Vertretung eine entsprechende Auf-

wandsentschädigung gewährt, deren Höhe von der Dauer der Vertretung abhängt. Die Aufwands-

entschädigung beträgt für jeden Tag, an dem die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister vertreten 

wird, ein Dreißigstel der monatlichen Aufwandsentschädigung der Bürgermeisterin oder des Bür-

germeisters. Die Aufwandsentschädigung für die Stellvertretung darf die Aufwandsentschädigung 

der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters nicht übersteigen. 
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§ 2 

Mitglieder der Gemeindevertretung 

 

Die Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertreter erhalten nach Maßgabe der Entschädigungs-

verordnung eine monatliche pauschale Aufwandsentschädigung in Höhe von 70 % des Höchstsat-

zes der Verordnung. 

 

§ 3 

Bürgerliche Ausschussmitglieder 

 

Die nicht der Gemeindevertretung angehörenden Mitglieder der Ausschüsse erhalten nach Maß-

gabe des § 12 der Entschädigungsverordnung für die Teilnahme an Sitzungen der Ausschüsse, in 

die sie gewählt sind, ein Sitzungsgeld in Höhe von 70 % des Höchstsatzes der Verordnung. 

 

§ 4 

Gemeindewehrführerin oder Gemeindewehrführer 

 

(1) Die Gemeindewehrführerin oder der Gemeindewehrführer erhält nach Maßgabe der Entschädi-

gungsverordnung Freiwillige Feuerwehren eine Aufwandsentschädigung in Höhe des Höchstsat-

zes der Verordnung. 

(2) Die stellv. Gemeindewehrführerin oder der stellv. Gemeindewehrführer erhält nach Maßgabe 

der Entschädigungsverordnung Freiwillige Feuerwehren eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 

25 % des Höchstsatzes der Gemeindewehrführerin oder des Gemeindewehrführers. 

(3) Die Gemeindewehrführerin oder der Gemeindewehrführer erhält nach Maßgabe der Entschädi-

gungsverordnung Freiwillige Feuerwehren für die Reinigung der Kleidung eine monatliche Ent-

schädigung in Höhe des Höchstsatzes der Verordnung. Die stellvertretende Gemeindewehrführe-

rin oder der stellvertretende Gemeindewehrführer erhält nach Maßgabe der Entschädigungsver-

ordnung Freiwillige Feuerwehren für die Reinigung der Kleidung eine monatliche Entschädigung in 

Höhe von 75 % des Höchstsatzes der Verordnung.  

 

§ 5 

Gerätewartin oder Gerätewart 

 

Die Gerätewartin oder der Gerätewart erhält nach Maßgabe der Richtlinien über die Entschädi-

gung von Mitgliedern der freiwilligen Feuerwehren und der Pflichtfeuerwehren (Entschädigungs-

richtlinien –EntschRichtl-fF) zur Abgeltung des Aufwandes für Wartung und Pflege von Fahrzeugen 

den festgesetzten Höchstsatz. 

 

§ 6 

Reisekostenentschädigung 

 

(1) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister erhält eine jährliche Reisekostenpauschale in Hö-

he von 290,00 €. 

(2) Ehrenbeamtinnen und Ehrenbeamten und ehrenamtlich tätigen Bürgerinnen und Bürgern kön-

nen die Fahrtkosten, die ihnen durch die Fahrt zum Sitzungsort und zurück entstehen, gesondert 

erstattet werden, höchstens jedoch in Höhe der Kosten der Fahrt von der Hauptwohnung zum Sit-
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zungsort und zurück. Bei der Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge richtet sich die Höhe der 

Entschädigung nach den Sätzen des § 5 Abs. 1 bis 3 Bundesreisekostengesetz. 

 

§ 7 

Sonstige Entschädigungen 

 

(1) Ehrenbeamtinnen und Ehrenbeamten, ehrenamtlich tätigen Bürgerinnen und Bürgern, Ge-

meindevertreterinnen und Gemeindevertretern und den nicht der Gemeindevertretung angehören-

den Mitgliedern von Ausschüssen ist der durch die Wahrnehmung des Ehrenamtes oder die eh-

renamtliche Tätigkeit während der regelmäßigen Arbeitszeit entgangene Arbeitsverdienst aus un-

selbständiger Arbeit auf Antrag in der nachgewiesenen Höhe gesondert zu ersetzen. Ferner ist der 

auf den entgangenen Arbeitsverdienst entfallende Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung zu 

erstatten, soweit dieser zu Lasten der oder des Entschädigungsberechtigten an den Sozialversi-

cherungsträger abgeführt wird.  

(2) Sind die in Absatz 1 Satz 1 genannten Personen selbständig, so erhalten sie für den durch die 

Wahrnehmung des Ehrenamtes oder der ehrenamtlichen Tätigkeit entstandenen Verdienstausfall 

auf Antrag eine Verdienstausfallentschädigung, deren Höhe je Stunde im Einzelfall auf der Grund-

lage des glaubhaft gemachten Verdienstausfalls nach billigem Ermessen festgesetzt wird. Die 

Verdienstausfallentschädigung nach den Absätzen 1 und 2 darf den Betrag von 15,00 € je Stunde 

und 120,00 € je Tag nicht überschreiten. 

(3) Ehrenbeamtinnen und Ehrenbeamte, ehrenamtlich tätigen Bürgerinnen und Bürgern, Gemein-

devertreterinnen und Gemeindevertretern und die nicht der Gemeindevertretung angehörenden 

Mitglieder von Ausschüssen, die einen Haushalt mit mindestens 2 Personen führen und nicht oder 

weniger als 20 Stunden je Woche erwerbstätig sind, erhalten gesondert für die durch die Wahr-

nehmung des Ehrenamtes oder die ehrenamtliche Tätigkeit bedingte Abwesenheit vom Haushalt 

auf Antrag für jede volle Stunde der Abwesenheit eine Entschädigung. Der Stundensatz für diese 

Entschädigung beträgt 10,00 €. Auf Antrag sind statt einer Entschädigung nach Stundensätzen die 

angefallenen notwendigen Kosten für eine Vertretung im Haushalt zu ersetzen. 

(4) Ehrenbeamtinnen und Ehrenbeamten, ehrenamtlich tätigen Bürgerinnen und Bürgern, Ge-

meindevertreterinnen und Gemeindevertretern und den nicht der Gemeindevertretung angehören-

den Mitgliedern von Ausschüssen werden auf Antrag die nachgewiesenen Kosten einer durch die 

Wahrnehmung des Ehrenamtes oder die ehrenamtliche Tätigkeit erforderlichen entgeltlichen Be-

treuung von Kindern, die das 14. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, oder pflegebedürftiger 

Familienangehöriger gesondert erstattet. Dies gilt nicht für Zeiträume, für die entgangener Arbeits-

verdienst aus unselbständiger Arbeit oder Verdienstausfallentschädigung nach Absatz 3 und 4 

gewährt wird. 

 

 

 

 

 

§ 8 

Inkrafttreten 

 

Die Satzung über die Entschädigung von ehrenamtlichen Tätigkeiten für die Gemeinde Tappendorf 

tritt zum 01.01.2026 in Kraft. 
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Gleichzeitig tritt die Entschädigungssatzung vom 10.04.2003 außer Kraft.  

 

 

Tappendorf, den 17.12.2025 

 

 

gez.    (L.S.) 

 

Rainer Köpke 

(Bürgermeister) 
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Amtliche Bekanntmachung 
 

Satzung über die Entschädigung 

von ehrenamtlichen Tätigkeiten 

der Gemeinde Lütjenwestedt 

(Entschädigungssatzung) 

 

Aufgrund der §§ 4 Abs. 1 Satz 1 und 24 Abs. 3 Satz 1 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein 

(GO) vom 28. Februar 2003 (GVOBl. Schl.-Holst. S. 57) in der zuletzt geänderten Fassung vom  

25. Juli 2025 (GVOBl. 2025 Nr. 121) in Verbindung mit der Landesverordnung über Entschä-

digungen in kommunalen Ehrenämtern (Entschädigungsverordnung – EntschVO) vom 29. März 

2023 (GVOBl. Schl.-Holst. S. 215) in der zuletzt geänderten Fassung vom 10. November 2025, 

GVOBl. 2025 Nr. 152), der Landesverordnung über die Entschädigung der Wehrführungen der frei-

willigen Feuerwehren und ihrer Stellvertretungen (Entschädigungsverordnung freiwillige Feuerweh-

ren – EntschVOfF) vom 12. November 2024 (GVOBI. Schl.-Holst. S. 832) und der Richtlinie über die 

Entschädigung von Mitgliedern der freiwilligen Feuerwehren und der Pflichtfeuerwehren (Entschädi-

gungsrichtlinie – EntschRichtl-fF) vom 08. Mai 2024 (Amtsbl. Schl.-Holst. S. 867) wird nach Be-

schlussfassung der Gemeindevertretung Lütjenwestedt vom 10.12.2025 folgende Satzung über die 

Entschädigung von ehrenamtlichen Tätigkeiten für die Gemeinde Lütjenwestedt erlassen: 

 

§ 1 

Bürgermeisterin und Bürgermeister 

 

(1) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister erhält nach Maßgabe des § 6 der Landesverord-

nung über Entschädigungen in kommunalen Ehrenämtern eine monatliche Aufwandsentschädi-

gung in Höhe 810,00 € 

(2) Neben der monatlichen Aufwandsentschädigung erhält die Bürgermeisterin oder der Bürger-

meister 

a) bei Benutzung eines Wohnraumes für dienstliche Zwecke für die zusätzlichen Aufwendun-

gen für dessen Heizung, Beleuchtung und Reinigung eine monatliche Pauschale in Höhe 

von 20,50 €. 

b) bei dienstlicher Benutzung einer privaten Telekommunikationseinrichtung die Kosten der 

dienstlich notwendigen Telefongebühren sowie die anteiligen Grundgebühren in Form einer 

monatlichen Pauschale in Höhe von 15,50 €. 

(3) Die 1. stellvertretende Bürgermeisterin oder der 1. stellvertretende Bürgermeister erhält nach 

Maßgabe der Entschädigungsverordnung eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 90,00 € mo-

natlich. 

(4) Der 2. stellvertretenden Bürgermeisterin oder dem 2. stellvertretenden Bürgermeister wird nach 

Maßgabe der Entschädigungsverordnung bei Verhinderung der Bürgermeisterin oder des Bürger-

meisters für ihre oder seine besondere Tätigkeit als Vertretung eine entsprechende Aufwandsent-

schädigung gewährt, deren Höhe von der Dauer der Vertretung abhängt. Die Aufwandentschädi-

gung beträgt für jeden Tag, an dem die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister vertreten wird, ein 

Dreißigstel der monatlichen Aufwandentschädigung der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters. 

Die Aufwandentschädigung für die Stellvertretung darf die Aufwandsentschädigung der Bürger-

meisterin oder des Bürgermeisters nicht überschreiten. 



1167 
 
 

 

§ 2 

Mitglieder der Gemeindevertretung 

 

Die Gemeindevertreterinnen und -vertreter erhalten nach Maßgabe der geltenden Entschädi-

gungsverordnung ein Sitzungsgeld in Höhe von 35,00 € für die Teilnahme an Sitzungen der Ge-

meindevertretung und der Ausschüsse, in die sie gewählt sind. 

 

§ 3 

Gemeindewehrführerin oder Gemeindewehrführer 

 

(1) Die Gemeindewehrführerin oder der Gemeindewehrführer erhält nach Maßgabe der Entschädi-

gungsverordnung Freiwillige Feuerwehren eine jährliche Aufwandsentschädigung in Höhe 

1.087,00 €. 

(2) Die stellvertretende Gemeindewehrführerin oder der stellvertretende Gemeindewehrführer er-

hält nach Maßgabe der Entschädigungsverordnung Freiwillige Feuerwehren eine jährliche Auf-

wandsentschädigung in Höhe von 115,00 €. 

(3) Die Gemeindewehrführerin oder der Gemeindewehrführer erhält nach Maßgabe der Entschädi-

gungsverordnung Freiwillige Feuerwehren für die Abnutzung und Reinigung der Kleidung eine mo-

natliche Entschädigung in Höhe von 18,00 € und die stellvertretende Gemeindewehrführerin oder 

der stellvertretende Gemeindewehrführer erhält nach Maßgabe der Entschädigungsverordnung 

Freiwillige Feuerwehren für die Abnutzung und Reinigung der Kleidung eine monatliche Entschä-

digung in Höhe von 9,00 €. 

 

§ 4 

Gerätewartin oder Gerätewart 

 

Die Gerätewartin oder der Gerätewart der Freiwilligen Feuerwehr Lütjenwestedt erhält nach Maß-

gabe der Richtlinien über die Entschädigung von Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehren und der 

Pflichtfeuerwehren (EntschRichtl-fF) zur Abgeltung des Aufwandes für die Wartung und Pflege von 

Fahrzeugen eine monatliche Entschädigung in Höhe von 40,00 €.  

 

§ 5 

Sonstige Entschädigungen 

 

(1) Ehrenbeamtinnen und -beamten, ehrenamtlich tätigen Bürgerinnen und Bürgern, Gemeindever-

treterinnen und -vertretern, den nicht der Gemeindevertretung angehörenden Mitgliedern und stell-

vertretenden Mitgliedern von Ausschüssen und Mitgliedern der Beiräte ist der durch die Wahrneh-

mung des Ehrenamtes oder der ehrenamtlichen Tätigkeit während der regelmäßigen Arbeitszeit 

entgangene Arbeitsverdienst aus unselbständiger Arbeit auf Antrag in der nachgewiesenen Höhe 

gesondert zu ersetzen. Ferner ist der auf den entgangenen Arbeitsverdienst entfallene Arbeitge-

beranteil zur Sozialversicherung zu erstatten, soweit dieser zu Lasten der oder des Entschädi-

gungsberechtigten an den Sozialversicherungsträger abgeführt wird.  

(2) Sind die in Absatz 1 Satz 1 genannten Personen selbständig, so erhalten sie für den durch die 

Wahrnehmung des Ehrenamtes oder der ehrenamtlichen Tätigkeit während der regelmäßigen Ar-

beitszeit entstandenen Verdienstausfall auf Antrag eine Verdienstausfallentschädigung, deren Hö-
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he je Stunde im Einzelfall auf der Grundlage des glaubhaft gemachten Verdienstausfalls nach billi-

gem Ermessen festgesetzt wird. Die Verdienstausfallentschädigung nach Satz 1 darf den Betrag 

von 15,00 € je Stunde und 120,00 € je Tag nicht überschreiten. 

(3) Personen nach Abs. 1 Satz 1, die einen Haushalt mit mindestens 2 Personen führen und nicht 

oder weniger als 20 Stunden je Woche erwerbstätig sind, erhalten für die durch die Wahrnehmung 

des Ehrenamtes oder der ehrenamtlichen Tätigkeit bedingten Abwesenheit vom Haushalt während 

der regelmäßigen Hausarbeitszeit gesondert auf Antrag für jede volle Stunde der Abwesenheit 

eine Entschädigung. Der Stundensatz für diese Entschädigung beträgt 10,00 €. Auf Antrag sind 

statt einer Entschädigung nach Stundensätzen die angefallenen notwendigen Kosten für eine Ver-

tretung im Haushalt zu ersetzen. 

(4) Personen nach Abs. 1 Satz 1 werden auf Antrag die nachgewiesenen Kosten einer durch die 

Wahrnehmung des Ehrenamtes oder der ehrenamtlichen Tätigkeit erforderlichen entgeltlichen Be-

treuung von Kindern, die das 14. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, oder pflegebedürftigen 

Angehörigen gesondert erstattet. Dies gilt nicht für Zeiträume, für die nach den Absätzen 1 bis 3 

eine Entschädigung gewährt wird. 

 

§ 6 

Reisekostenentschädigungen 

 

Personen nach § 5 Absatz 1 ist für Dienstreisen eine Reisekostenvergütung nach den für die Be-

amtinnen und Beamten des Landes Schleswig-Holstein geltenden Grundsätzen zu gewähren. 

Fahrkosten für die Fahrten zum Sitzungsort und zurück können gesondert erstattet werden, höchs-

tens jedoch in Höhe der Kosten der Fahrt von der Hauptwohnung zum Sitzungsort und zurück. Bei 

Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge richtet sich die Höhe der Entschädigung nach den Sätzen 

des § 5 Abs. 1-3 Bundesreisekostengesetz. 

 

§ 7 

Inkrafttreten 

 

Die Satzung über die Entschädigung von ehrenamtlichen Tätigkeiten für die Gemeinde  

Lütjenwestedt tritt zum 01.01.2026 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Entschädigungssatzung vom 

15.09.2015 außer Kraft.  

 

 

Lütjenwestedt, den 17.12.2025 

 

 

gez. (L.S.) 

 

Björn Baasch 

(Bürgermeister) 
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Amtliche Bekanntmachung 
 

Satzung über die 3. Änderung der 

Satzung der Gemeinde Hohenwestedt 

 über die Erhebung von Abgaben und  

Geltendmachung von Kostenerstattungen  

für die zentrale und dezentrale Abwasserbeseitigung  

(Beitrags- und Gebührensatzung Abwasserbeseitigung - BGS) 

 

Aufgrund von § 4 Abs. 1 Satz 1 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (Gemeindeordnung - 

GO) in der Fassung vom 28. Februar 2003 (GVOBl. Schl.-Holst. S. 57), zuletzt geändert durch 

Gesetz vom 25. Juli 2025 (GVOBl. 2025 Nr. 121), sowie § 44 Abs. 3 S. 6 des Landeswassergeset-

zes (LWG) vom 13. November 2019 (GVOBl. Schl.-Holst. S. 425), zuletzt geändert durch Gesetz 

vom 13. Dezember 2024 (GVOBl. Schl.-Holst. S. 875), und der §§ 1 Abs. 1; 2; 6 Abs. 1 und Abs. 4; 

8 Abs. 1 S. 1 und Abs. 6; 9a Abs. 1 S. 1 und 18 Abs. 2 Nr. 2 des Kommunalabgabengesetzes des 

Landes Schleswig-Holstein (KAG) vom 10. Januar 2005 (GVOBl. Schl.-Holst. S. 27), zuletzt geän-

dert durch Gesetz vom 04. Mai 2022 (GVOBl. Schl.-H. S. 564), sowie der §§ 1 Abs. 1 sowie 2 Satz 

1 des Gesetzes zur Ausführung des Abwasserabgabengesetzes (AG-AbwAG) vom 13. November 

2019 (GVOBl. Schl.-H. S. 425), zuletzt geändert durch Gesetz vom 13. Dezember 2024 (GVOBl. 

Schl.-Holst. S. 875, 927) und § 22 der Satzung der Gemeinde Hohenwestedt über die Abwasser-

beseitigung (Allgemeine Abwasserbeseitigungssatzung - AAS) wird nach Beschlussfassung durch 

die Gemeindevertretung der Gemeinde Hohenwestedt vom 16.12.2025 diese Satzung erlassen 

 

Artikel III 

 

§ 24 

Gebührensätze 

erhält folgende Fassung: 

 

(1) Die Grundgebühr für die Schmutzwasserbeseitigung nach § 16 wird für die nachfolgend aufge-

führten Zählergrößen (vgl. § 16 Abs. 2 dieser Satzung) wie folgt festgesetzt: 

bis Q3:4 m³/h 4,50 EUR / Monat 

Q3:10  m³/h 6,50 EUR / Monat 

Q3:16  m³/h 14,50 EUR / Monat 

Q3:25  m³/h 26,50 EUR / Monat 

Q3:40  m³/h 41,50 EUR / Monat 

Q3:63  m³/h 51,50 EUR / Monat 

ab Q3:100 m³/h 92,50 EUR / Monat 

(2) Die Zusatzgebühr für die Schmutzwasserbeseitigung nach § 17 beträgt 3,65 €/m³. 
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Artikel IV 

§ 31  

Gebührensätze 

erhält folgende Fassung: 
 

Bei der Niederschlagswasserbeseitigung einschließlich der Einleitung oder einem Hineingelangen 

von Drainagewasser und sonstigen Wassers beträgt die Niederschlagswassergebühr 0,94 € je 

Berechnungseinheit pro Jahr. Dies gilt auch für die Niederschlagswasserbeseitigung von Straßen, 

Wegen und Plätzen sowie anderen öffentlichen Verkehrsanlagen. 

 

Artikel V 
 

Diese Satzung tritt am 01. Januar 2026 in Kraft. 

Die vorstehende Satzung wird hiermit ausgefertigt und ist bekannt zu machen. In der Bekannt-

machung der Satzung ist darauf hinzuweisen, wo diese eingesehen werden kann. 

 

 

Hohenwestedt, den 19.12.2025 

 

 

gez.     (L.S.) 

 

Jan Butenschön 

(Bürgermeister)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Bekanntmachung: 

Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Jeder kann Einsicht in die  

Satzung über die 3. Änderung der Satzung der Gemeinde Hohenwestedt über die Erhebung von 

Abgaben und Geltendmachung von Kostenerstattungen für die zentrale und dezentrale Abwasser-

beseitigung (BGS Abwasserbeseitigung) nehmen. Einsicht ist während der Dienstzeit möglich 

beim Amt Mittelholstein, Am Markt 15, 24594 Hohenwestedt, Zimmer 100, oder auf der Homepage 

des Amtes Mittelholstein unter www.amt-mittelholstein.de. 
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Bekanntmachung 

 
Preisblatt zu den Ergänzenden Bedingungen („EB“) der Gemeindewerke Hohenwestedt GmbH (nach-
folgend „Gemeindewerke“ genannt) zu der Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Ver-
sorgung mit Wasser (AVBWasserV) 
(Gültig ab 01.01.2026) 
 

 
Leistungen 

Einheit 
Messgröße 

€ 
netto 

€ 
brutto 

1. Baukostenzuschuss (BKZ) gemäß Ziff. 5 EB 
 
 
2. Hausanschlusskosten gemäß Ziff. 6 EB 
Die Kosten für die Anschlussleitung setzen sich aus 
einem Grundbetrag und einem von der Länge auf dem 
anzuschließenden Grundstück zu verlegenden Leitung 
abhängigen Zusatzbetrag zusammen. 
2.1 Grundpreis für die Herstellung eines Netzanschlus-
ses bis einschließlich DN 50 
(inklusive 15 Meter Anschlusslänge auf privatem Grund-
stück) 
2.2 Preis je m Anschlusslänge auf dem Grundstück (>15 
Meter Anschlusslänge) 
2.3 Anschlüsse größer DN 50 (d 63 mm) 
 
3. Plombenverschlüsse gemäß Ziff. 8.2 EB 
Für die Wiederanlegung von widerrechtlich entfernten 
oder beschädigten Plombenverschlüssen (unbeschadet 
strafrechtlicher Verfolgung und weiterer Ansprüche der 
Gemeindewerke) 
 
4. Inbetriebsetzung von Kundenanlagen gemäß Ziff. 9 
EB 
4.1 Erstmalige Inbetriebsetzung einer Kundenanlage je 
Anschluss 
4.2 Zeitgleiche weitere Anbringung von Mess- und 
Steuereinrichtungen in derselben Kundenanlage 
4.3 Auswechslung oder nachträgliche Anbringung weite-
rer Mess- und Steuereinrichtungen 
4.4 Vergebliche Inbetriebsetzung, die vom Kunden zu 
vertreten ist 
4.5 Anfahrt bei Einsätzen ohne Störungen der Anlagen 
der Gemeindewerke 
 
5. Nachprüfung von Messeinrichtungen gemäß Ziff. 
14 EB 
Ein- und Ausbau des Zählers nebst Prüfungsgebühren 
durch eine staatlich anerkannte Prüfstelle 
 
6. Verzug gemäß Ziffer 18.2 EB 
6.1 Mahnung bzw. schriftliche Zahlungserinnerung (um-
satzsteuerfrei) 
 
7. Zeitweilige Absperrung des Anschlusses oder 
Einstellung und Wiederaufnahme der Versorgung 
gemäß Ziff. 21 und 22 EB 
 
8. Hydrantenstandrohre gemäß Ziff. 16 EB 
8.1 Die Miete pro angefangenen Tag beträgt: 
und für jeden weiteren Tag: 
8.2 Benutzungspreis gemäß Nr. 10: Laufende Entgelte 
gem. Ziffer 24 EB 
8.3 Nicht oder nicht richtig gemessenes Bauwasser, je 
10 m³ umbauter Raum: 

je Quadratmeter 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pauschal 
 
 
 

je Meter 
 

Einzelvereinbarung 
 

Pauschal 
 
 
 
 
 
 
 

nach Aufwand 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nach Aufwand 
 
 
 
 
 

Pauschal 
 
 

nach Aufwand 
 
 
 

 
Pauschal 
Pauschal 

 

wird derzeit 
nicht erho-

ben 
 
 
 
 
 
 

1.750,00 
 
 
 

35,00 
 
 
 

2,50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3,00 
 
 
 
 
 

 
 

70,00 
2,50 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.872,50 
 
 
 

37,45 
 
 
 

2,68 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3,00 
 
 
 
 
 

 
 

74,90 
2,68 
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9. Besondere Zähler (auf Antrag installiert – je Wasser-
zähler pro Monat) 
 
10. Laufende Entgelte gemäß Ziff. 24 EB 
 
10.1 Tarifbezirk Hohenwestedt / Rade / Tappendorf: 
10.1.1 Grundpreis (je Wasserzähler pro Monat): 
bis Q3: 4 m³/h 
Q3: 10 m³/h 
Q3: 16 m³/h 
Q3: 25 m³/h 
Q3: 40 m³/h 
Q3: 63 m³/h 
ab Q3:100 m³/h 
10.1.2 Benutzungspreis: 
 
10.2 Tarifbezirk Nienborstel: 
10.2.1 Grundpreis je Wasserzähler pro Monat: 
10.2.2 Benutzungspreis: 
 
10.3 Tarifbezirk Grauel  
10.3.1 Grundpreis je Wasserzähler pro Monat: 
10.3.2 Benutzungspreis: 
 
10.4 Tarifbezirk Mörel 
10.4.1 Grundpreis je Wasserzähler pro Monat 
10.4.2 Benutzungspreis: 
 

je Kubikmeter 
 
je 10 Kubikmeter 
umbauten Raum 

 
gem. gesonderter 

Vereinbarung 
 
 
 
 

Pauschal 
 
 
 
 
 

 
 

je Kubikmeter 
 
 

Pauschal 
je Kubikmeter 

 
 

Pauschal 
je Kubikmeter 

 
 

Pauschal 
je Kubikmeter 

1,86 
 

1,86 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

7,20 
9,20 

17,20 
29,20 
44,20 
54,20 
95,20 
1,86 

 
 

6,05 
1,39 

 
 

4,50 
1,17 

 
 

7,00 
0,91 

1,99 
 

1,99 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

7,70 
9,84 

18,40 
31,24 
47,29 
57,99 
101,86 

1,99 
 
 

6,47 
1,49 

 
 

4,82 
1,25 

 
 

7,49 
0,97 

 
Zu allen in den Vertragsbedingungen festgelegten als netto ausgewiesenen Entgelten, die der Umsatzsteuer 
unterliegen, wird gemäß Ziff. 26 EB die Umsatzsteuer in der jeweils festgelegten Höhe hinzugerechnet. Sie 
beträgt zurzeit 7%. 
 
Dieses Preisblatt tritt am 01.01.2026 in Kraft. Damit verlieren alle vorherigen Preisblätter ihre Gültigkeit. 
 
 
Hohenwestedt, den 11.12.2025 
 
 
 
 
gez. Kay Fischer 
Geschäftsführer 
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Bekanntmachung 

 
Anlage: 

Preisblatt zu den Ergänzenden Bedingungen der Gemeindewerke Aukrug zu der Verordnung über Allge-

meine Bedingungen für die Versorgung mit Wasser (AVBWasserV) 

(Gültig ab 01.01.2026) 

 

Leistungen 

Einheit 

Messgröße 

€ 

ne'o 

€ 

bru'o 

1. Baukostenzuschuss (BKZ) gemäß Ziff. 5 EB 

 

2. Hausanschlusskosten gemäß Ziff. 6 EB 

Die Kosten für die Anschlussleitung setzen sich aus ei-

nem Grundbetrag und einem von der Länge auf dem 

anzuschließenden Grundstück zu verlegenden Leitung 

abhängigen Zusatzbetrag zusammen. 

2.1 Grundpreis für die Herstellung eines Netzanschlus-

ses bis einschließlich DN 50 

(inklusive 15 Meter Anschlusslänge auf privatem Grund-

stück) 

2.2 Preis je m Anschlusslänge auf dem Grundstück (>15 

Meter Anschlusslänge) 

2.3 Anschlüsse größer DN 50 (d 63 mm) 

 

3. Plombenverschlüsse gemäß Ziff. 8.2 EB 

Für die Wiederanlegung von widerrechtlich en8ernten 

oder beschädigten Plombenverschlüssen (unbeschadet 

strafrechtlicher Verfolgung und weiterer Ansprüche der 

Gemeindewerke) 

 

4. Nachprüfung von Messeinrichtungen gemäß Ziff. 14 

EB 

Ein- und Ausbau des Zählers nebst Prüfungsgebühren 

durch eine staatlich anerkannte Prüfstelle 

 

5. Verzug gemäß Ziffer 18.2 EB 

5.1 Mahnung bzw. schri;liche Zahlungserinnerung (um-

satzsteuerfrei) 

 

6. Laufende Entgelte gemäß Ziff. 24 EB 

6.1 Grundpreis: (je Wasserzähler pro Monat) 

Q3:4 m³/h 

> Q3:4 m³/h 

6.2 Benutzungspreis: 

Der Preis beträgt 

6.3 Bauwasser 

 

 

 

7. Hydrantenstandrohre gemäß Ziff. 16 EB 

7.1 Die Miete für den 1. Tag beträgt: 

und für jeden weiteren Tag 

7.2 Benutzungspreis gemäß Nr. 6: Laufende Entgelte 

 

8. Besondere Zähler (auf Antrag installiert – je Wasser-

zähler pro Monat) 

je Quadratmeter 

 

 

 

 

 

 

 

Pauschal 

 

 

 

je Meter 

 

Einzelvereinbarung 

 

Pauschal 

 

 

 

 

 

 

nach Aufwand 

 

 

 

 

 

 

3,00 

 

 

 

 

Pauschal 

Pauschal 

 

je Kubikmeter 

je 10 m³ umbau-

ten Raum (gemäß 

Bauantrag) 

 

 

Pauschal 

Pauschal 

 

Wird derzeit 

nicht erho-

ben 

 

 

 

 

 

1750,00 

 

 

 

35,00 

 

 

 

2,50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7,20 

8,20 

 

1,86 

1,86 

 

 

 

 

70,00 

2,50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1872,50 

 

 

 

37,45 

 

 

 

2,68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7,70 

8,77 

 

1,99 

1,99 

 

 

 

 

74,90 

2,68 
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auf Anfrage 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu allen in den Vertragsbedingungen festgelegten als netto ausgewiesenen Entgelten, die der Umsatzsteuer 

unterliegen, wird gemäß Ziff. 26 EB die Umsatzsteuer in der jeweils festgelegten Höhe hinzugerechnet. Sie 

beträgt für die laufenden Nummern 1 bis 8 des Preisblattes zurzeit 7%. 

Diese Preisblatt zu den Ergänzenden Bedingungen der Gemeindewerke Aukrug zu der Verordnung über 

Allgemeine Bedingungen für die Versorgung mit Wasser (AVBWasserV) tritt mit Wirkung zum 01.01.2026 in 

Kraft. 

 

Aukrug, den 17.12.2025      

 

 

 

 

gez. Joachim Rehder        

Bürgermeister 
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Amtliche Bekanntmachung 

 
                               

Satzung 

der Gemeinde Hohenwestedt 

über die Erhebung einer Hundesteuer 

(Hundesteuersatzung) 

 

Aufgrund des § 4 Abs.1 Satz 1 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) vom 28. Febru-

ar 2003 (GVOBl. Schl.-Holst.2003, S. 57) in der zuletzt geänderten Fassung vom 25. Juli 2025 

(GVOBl. 2025, Nr. 121) sowie der §§ 1 Abs. 1, 2 Abs. 1 Satz 1, 3 Abs. 1 Satz 1 und 6 des Kom-

munalabgabengesetzes des Landes Schleswig-Holstein (KAG) vom 10. Januar 2005 (GVOBI. 

Schl.-Holst. 2005, S. 27) in der zuletzt geänderten Fassung vom 04. Mai 2022 (GVOBl. Schl.-

Holst. 2022, S. 564) wird nach Beschlussfassung der Gemeindevertretung Hohenwestedt vom 16. 

Dezember 2025 folgende Satzung erlassen:  

 

§ 1 

Steuergegenstand 

 

Gegenstand der Steuer ist das Halten von Hunden im Gemeindegebiet. 

 

§ 2 

Steuerpflicht 

 

(1) Steuerpflichtiger ist, wer einen Hund in seinen Haushalt oder Wirtschaftsbetrieb aufgenommen 

hat (Halter des Hundes). 

(2) Alle in einem Haushalt gehaltenen Hunde gelten als von den Haushaltsangehörigen gemein-

sam gehalten. 

(3) Halten mehrere Personen gemeinschaftlich einen Hund, so sind sie Gesamtschuldner. 

 

§ 3  

Beginn und Ende der Steuerpflicht 

 

(1) Die Steuerpflicht entsteht in dem darauffolgenden Monat des Monats, in dem ein Hund in einen 

Haushalt oder Wirtschaftsbetrieb aufgenommen wird, frühestens mit dem Kalendermonat, in dem 

der Hund drei Monate alt wird. 

(2) Wer seinen Hund nicht länger als einen Monat in Pflege oder Verwahrung genommen hat oder 

auf Probe zum Anlernen hält, braucht ihn nicht zu versteuern. 

(3) Die Steuerpflicht endet vor dem Monat, in dem der Hund abgeschafft wird, abhanden kommt 

oder eingeht. 

(4) Bei Wohnortwechsel eines Hundehalters endet die Steuerpflicht mit Ablauf des Kalendermo-

nats, in den der Wegzug fällt; sie beginnt mit dem auf den Zuzug folgenden Kalendermonat. 
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(5) Wer einen versteuerten Hund oder anstelle eines abgeschafften, abhanden gekommenen oder 

eingegangenen versteuerten Hundes einen neuen Hund erwirbt, wird dafür mit dem auf den Er-

werb folgenden Kalendermonat steuerpflichtig. 

(6) Für selbst gezogene Hunde, die in einem Zwinger gehalten werden, beginnt die Steuerpflicht 

mit dem Kalendermonat, in dem der Hund sieben Monate alt wird.  

 

§ 4  

Steuersatz 

 

(1) Die Steuer beträgt jährlich 

für den 1. Hund      48,00 € 

für den 2. Hund    120,00 € 

für jeden weiteren Hund   240,00 € 

für Gefahrenhunde    320,00 € 

(2) Hunde, die steuerfrei gehalten werden dürfen (§ 6), werden bei der Berechnung der Anzahl der 

Hunde nicht angesetzt; Hunde, für die die Steuer ermäßigt wird (§ 5), gelten als erste Hunde. Beim  

Halten von zwei oder mehr ermäßigten Hunden wird die Ermäßigung auf den nach § 4 maßgeben-

den Steuersatz zunächst für den zweiten und danach ggf. für jeden weiteren Hund gewährt. 

(3) Gefahrhunde sind solche Hunde, bei denen eine Gefährlichkeit nach § 7 Abs. 1 Hundegesetz 

festgestellt wurde.  

 

§ 5  

Steuerermäßigungen 

 

(1) Die Steuer ist auf Antrag des Steuerpflichtigen auf die Hälfte zu ermäßigen für das Halten von 

a) Hunden, die zur Bewachung von Gebäuden benötigt werden, welche von dem nächsten be-

wohnten Gebäude mehr als 300 m entfernt liegen; 

b) Hunden, die als Melde-, Sanitäts-, Schutz-, Fährten- oder Rettungshunde verwendet werden 

und eine Prüfung vor anerkannten Leistungsrichtern abgelegt haben. Das mit dem Antrag vorzule-

gende Prüfungszeugnis darf nicht älter als zwei Jahre sein, 

c) Jagdgebrauchshunden, die eine Jagdeignungsprüfung abgelegt haben und jagdlich verwendet 

werden. 

(2) Steuerermäßigungen im Sinne von Absatz 1 werden für Gefahrenhunde im Sinne von § 4 (3) 

dieser Satzung nicht gewährt. 

 

§ 6 

Steuerbefreiung 

 

Steuerbefreiung ist auf Antrag zu gewähren für das Halten von 

1. Diensthunden staatlicher und kommunaler Dienststellen und Einrichtungen, deren Unterhal-

tungskosten überwiegend aus öffentlichen Mitteln bestritten werden; 

2. Gebrauchshunden von Forstbeamten, im Privatforstdienst angestellten Personen, von bestätig-

ten Jagdaufsehern und Feldschutzkräften in der für den Forst-, Jagd- oder Feldschutz erforderli-

chen Anzahl; 
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3. Herdengebrauchshunden in der erforderlichen Anzahl, und zwar nur für Schafsherden; 

4. Sanitäts- oder Rettungshunden, die von anerkannten Sanitäts- oder Zivilschutzeinheiten gehal-

ten werden; 

5. Hunden, die von wissenschaftlichen Institutionen ausschließlich zu wissenschaftlichen Zwecken 

gehalten werden; 

6. Hunden, die in Anstalten von Tierschutz- oder ähnlichen Vereinen vorübergehend untergebracht 

sind und nicht auf die Straße gelassen werden; 

7. Blindenführhunden; 

8. Hunden, die zum Schutze und zur Hilfe blinder, tauber oder hilfloser Personen unentbehrlich 

sind; die Steuerbefreiung wird regelmäßig von der Vorlage eines Schwerbehindertenausweises mit 

dem Merkzeichen „Bl“, „Gl“, „B“,“aG“ oder „H“ abhängig gemacht. 

 

§ 7 

Allgemeine Voraussetzungen für die Steuerermäßigung und die Steuerbefreiung 

 

Steuerermäßigung oder Steuerbefreiung wird nur gewährt, wenn 

1. die Hunde für den angegebenen Verwendungszweck hinlänglich geeignet sind; 

2. der Halter der Hunde in den letzten fünf Jahren nicht wegen Tierquälerei bestraft ist; 

3. für die Hunde geeignete, den Erfordernissen des Tierschutzes entsprechende Unterkunftsräume 

vorhanden sind; 

4. in den Fällen des § 6 Ziffer 6 ordnungsgemäße Bücher über den Bestand, den Erwerb und die 

Veräußerung der Hunde geführt und auf Verlangen vorgelegt werden. 

 

§ 8 

Steuerfreiheit 

 

Steuerbefreit sind Personen, die sich nicht länger als zwei Monate in der Gemeinde aufhalten, für 

die Hunde, die sie bei ihrer Ankunft besitzen und nachweislich in einer anderen Gemeinde der 

Bundesrepublik versteuern. 

 

§ 9 

Meldepflichten 

 

(1) Wer einen Hund anschafft oder mit einem Hund zuzieht, hat ihn binnen 14 Tage bei der Ge-

meinde anzumelden. Neugeborene Hunde gelten mit Ablauf des dritten Monats nach der Geburt 

als angeschafft. Die Anmeldefrist beginnt im Falle des § 3 Abs. 2 nach Ablauf des Monats. 

(2) Der bisherige Halter eines Hundes hat den Hund innerhalb von 14 Tagen abzumelden. Im Falle 

der Veräußerung des Hundes sind bei der Abmeldung Name und Anschrift des Erwerbers anzu-

geben. Bei einer rückwirkenden Abmeldung ist ein entsprechender Nachweis (z.B. tierärztliche 

Bescheinigung) einzureichen. Wird die vorstehende Frist nicht beachtet und kein entsprechender 

Nachweis geführt, endet die Steuerpflicht abweichend von § 3 Abs. 3 und 4 mit Ablauf des Monats, 

in dem die Abmeldung beim Amt Mittelholstein eingeht.   

(3) Fallen die Voraussetzungen für eine Steuerermäßigung oder Steuerbefreiung fort, so hat der 

Hundehalter das binnen 14 Tagen anzuzeigen. 

 



1178 
 
 

§ 10 

Steuerjahr, Fälligkeit der Steuer 

 

(1) Die Steuer wird als Jahressteuer festgesetzt. Steuerjahr ist das Kalenderjahr. 

(2) Die Steuer wird in vierteljährlichen Teilbeträgen zum 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11. eines 

jeden Jahres fällig. Entsteht die Steuerpflicht im Laufe eines Kalendermonats, so ist die volle Steu-

er für diesen Kalendermonat innerhalb von 14 Tagen zu entrichten. 

(3) Auf Antrag des Steuerpflichtigen kann die Hundesteuer abweichend von Abs. 2 am 01. Juli in 

einem Jahresbetrag entrichtet werden. Der Antrag muss spätestens bis zum Ablauf des vorange-

gangenen Kalenderjahres gestellt werden. Die beantragte Zahlungsweise bleibt so lange maßge-

bend, bis ihre Änderung beantragt wird; die Änderung muss spätestens bis zum Ablauf des voran-

gegangenen Jahres beantragt werden.  

 

§ 11 

Ordnungswidrigkeiten 

 

Zuwiderhandlungen gegen den § 9 sind Ordnungswidrigkeiten nach § 18 Abs. 2 Nr. 2 des Kom-

munalabgabegesetzes. Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 500 Euro geahn-

det werden. 

 

§ 12 

Datenverarbeitung 

 

Zur Ermittlung der Steuerpflichtigen und zur Festsetzung der Hundesteuer im Rahmen der Veran-

lagung nach dieser Satzung ist die Erhebung und Verwendung der erforderlichen personenbezo-

genen und grundstücksbezogenen Daten zulässig.  

Dies gilt entsprechend für Daten, die zum Zwecke der Steuererhebung erhoben und gespeichert 

worden sind oder der Gemeinde zum Zwecke der Erhebung von Realsteuern übermittelt worden 

sind. Das Amt Mittelholstein als die für die Gemeinde gesetzlich zuständige Verwaltungsbehörde 

darf sich diese Daten von den genannten Ämtern und Behörden übermitteln lassen und zum Zwe-

cke der Steuererhebung nach dieser Satzung weiterverarbeiten. 

Die Gemeinde bzw. das Amt Mittelholstein ist befugt, auf der Grundlage von Angaben der Steuer-

pflichtigen und von nach Absatz 1 anfallenden oder angefallenen Daten ein Verzeichnis der Steu-

erpflichtigen mit den für die Steuererhebung nach dieser Satzung erforderlichen Daten zu führen 

und diese Daten zum Zweck der Steuererhebung und zur Verfolgung etwaiger Ordnungswidrigkei-

ten zu verwenden und weiterzuverarbeiten. 

Bei der Verarbeitung personenbezogener Daten im Auftrag ist die Weitergabe der Daten an Auf-

tragnehmer keine Übermittlung an Dritte. Die Daten verarbeitende Stelle (Gemeinde / Amt) bleibt 

verantwortlich. 

 

§ 13 

Inkrafttreten 

 

Diese Satzung tritt am 01.01.2026 in Kraft. 

Gleichzeitig tritt die Hundesteuersatzung vom 14.12.2020 außer Kraft. 
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Die vorstehende Satzung wird hiermit ausgefertigt und ist bekannt zu machen. 

 

 

Hohenwestedt, den 18.12.2025 

 

 

gez.     (L.S.) 

 

Jan Butenschön 

(Bürgermeister) 
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Amtliche Bekanntmachung 

 
Haushaltssatzung  

der Gemeinde Arpsdorf 

für das Haushaltsjahr 2026 

 

Aufgrund des § 4 Abs. 1 Satz 1 und § 77 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) vom 

28. Februar 2003 (GVOBl. Schl.-Holst. S. 57) in der zuletzt geänderten Fassung vom 25. Juli 2025, 

(GVOBl. 2025 Nr. 121), sowie des § 25 Grundsteuergesetz (GrStG) vom 07. August 1973 (BGBl I 

S. 965) in der zuletzt geänderten Fassung vom 02. Dezember 2024 (BGBl. I Nr. 387) und des § 16 

Gewerbesteuergesetz (GewStG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Oktober 2002 

(BGBl I S. 4167) in der zuletzt geänderten Fassung vom 28. Februar 2025 (BGBl I Nr. 69), wird 

nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 02.12.2025 folgende Haushaltssatzung erlassen: 

 

§ 1 

 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird 

1. im Ergebnisplan mit   
 einem Gesamtbetrag der Erträge auf 531.000,00 EUR 

 einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 698.600,00 EUR 

 einem Jahresüberschuss von 0,00 EUR 
 einem Jahresfehlbetrag von 167.600,00 EUR 
 einer Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach    
 § 26 Absatz 1 Satz 2 GemHVO zum Haushalts-ausgleich  167.600,00 EUR 
 einem Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Aus-

gleichsrücklage von 
 

0,00 
 
EUR 

 einem Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag von 0,00 EUR 

    
2. im Finanzplan mit   
 einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Ver-

waltungstätigkeit auf 
528.400,00 EUR 

 einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Ver-
waltungstätigkeit auf 

671.600,00 EUR 

    

 einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstä-
tigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf 

300.000,00 EUR 

 einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitions-
tätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf 

321.300,00 EUR 

festgesetzt. 

 

§ 2 

 

Es werden festgesetzt: 

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investiti-
onsförderungsmaßnahmen auf 300.000,00 EUR 

2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 0,00 EUR 

3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 0,00 EUR 

4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf 0,36 Stellen. 
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§ 3 

 

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt: 

(1) Grundsteuer  
für die land- und forstwirtschaftlichen  
 a) Betriebe (Grundsteuer A) 290 % 
 b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 290 % 
(2) Gewerbesteuer 310 % 

 

§ 4 

 

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen 

und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin ihre 

oder der Bürgermeister seine Zustimmung nach §§ 82 und 84Gemeindeordnung erteilen kann, 

beträgt 5.000,00 EUR. Die Zustimmung der Gemeindevertretung gilt in diesen Fällen als erteilt. Die 

Bürgermeisterin oder der Bürgermeister ist verpflichtet, der Gemeindevertretung mindestens halb-

jährlich über die geleisteten über- und außerplanmäßigen Ausgaben nach Satz 1 zu berichten. 

 

§ 5 

 

Im Teilfinanzplan (§ 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik) sind als Einzelmaßnahmen Investitionen oder In-

vestitionsförderungsmaßnahmen auszuweisen, wenn der Auszahlungsbetrag für die Investition 

oder Investitionsförderungsmaßnahme mindestens 100.000,00 EUR beträgt. 

 

 

Arpsdorf, den 18.12.2025  

 

 

gez. 

 

Kerstin Gertz 

 

 

(L.S.) 

 

 

(Bürgermeisterin)  

 

 

 

 

 

 

 

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 wird hiermit öffentlich bekannt ge-

macht. Jeder kann Einsicht in die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan mit den Anlagen neh-

men. Einsicht ist während der Dienstzeit möglich beim Amt Mittelholstein, Am Markt 15, 24594 

Hohenwestedt, Zimmer 100, oder auf der Homepage des Amtes Mittelholstein unter www.amt-

mittelholstein.de. 
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Amtliche Bekanntmachung 

 
Satzung 

der Gemeinde Arpsdorf 

über die Erhebung einer Hundesteuer 

(Hundesteuersatzung) 

 

Aufgrund des § 4 Abs.1 Satz 1 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) vom 28. Febru-

ar 2003 (GVOBl. Schl.-Holst.2003, S. 57) in der zuletzt geänderten Fassung vom 25. Juli 2025 

(GVOBl. 2025, Nr. 121) sowie der §§ 1 Abs. 1, 2 Abs. 1 Satz 1, 3 Abs. 1 Satz 1 und 6 des Kom-

munalabgabengesetzes des Landes Schleswig-Holstein (KAG) vom 10. Januar 2005 (GVOBI. 

Schl.-Holst. 2005, S. 27) in der zuletzt geänderten Fassung vom 04. Mai 2022 (GVOBl. Schl.-

Holst. 2022, S. 564) wird nach Beschlussfassung der Gemeindevertretung Arpsdorf vom 02. De-

zember 2025 folgende Satzung erlassen:  

 

§ 1 

Steuergegenstand 

 

Gegenstand der Steuer ist das Halten von Hunden im Gemeindegebiet. 

 

§ 2 

Steuerpflicht 

 

(1) Steuerpflichtiger ist, wer einen Hund in seinen Haushalt oder Wirtschaftsbetrieb aufgenommen 

hat (Halter des Hundes). 

(2) Alle in einem Haushalt gehaltenen Hunde gelten als von den Haushaltsangehörigen gemein-

sam gehalten. 

(3) Halten mehrere Personen gemeinschaftlich einen Hund, so sind sie Gesamtschuldner. 

 

§ 3  

Beginn und Ende der Steuerpflicht 

 

(1) Die Steuerpflicht entsteht in dem darauffolgenden Monat des Monats, in dem ein Hund in einen 

Haushalt oder Wirtschaftsbetrieb aufgenommen wird, frühestens mit dem Kalendermonat, in dem 

der Hund drei Monate alt wird. 

(2) Wer seinen Hund nicht länger als einen Monat in Pflege oder Verwahrung genommen hat oder 

auf Probe zum Anlernen hält, braucht ihn nicht zu versteuern. 

(3) Die Steuerpflicht endet vor dem Monat, in dem der Hund abgeschafft wird, abhanden kommt 

oder eingeht. 

(4) Bei Wohnortwechsel eines Hundehalters endet die Steuerpflicht mit Ablauf des Kalendermo-

nats, in den der Wegzug fällt; sie beginnt mit dem auf den Zuzug folgenden Kalendermonat. 
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(5) Wer einen versteuerten Hund oder anstelle eines abgeschafften, abhanden gekommenen oder 

eingegangenen versteuerten Hundes einen neuen Hund erwirbt, wird dafür mit dem auf den Er-

werb folgenden Kalendermonat steuerpflichtig. 

(6) Für selbst gezogene Hunde, die in einem Zwinger gehalten werden, beginnt die Steuerpflicht 

mit dem Kalendermonat, in dem der Hund sieben Monate alt wird.  

 

§ 4  

Steuersatz 

 

(1) Die Steuer beträgt jährlich 

für den 1. Hund    24,00 € 

für den 2. Hund    48,00 € 

für den 3. Hund  156,00 € 

für jeden weiteren Hund 408,00 € 

Für Gefahrenhunde wird ein Aufschlag von 120,00 € je Hund auf die Steuer nach Satz 1 erhoben. 

(2) Hunde, die steuerfrei gehalten werden dürfen (§ 6), werden bei der Berechnung der Anzahl der 

Hunde nicht angesetzt; Hunde, für die die Steuer ermäßigt wird (§ 5), gelten als erste Hunde. Beim  

Halten von zwei oder mehr ermäßigten Hunden wird die Ermäßigung auf den nach § 4 maßgeben-

den Steuersatz zunächst für den zweiten und danach ggf. für jeden weiteren Hund gewährt. 

(3) Gefahrhunde sind solche Hunde, bei denen eine Gefährlichkeit nach § 7 Abs. 1 Hundegesetz 

festgestellt wurde.  

 

§ 5  

Steuerermäßigungen 

 

(1) Die Steuer ist auf Antrag des Steuerpflichtigen auf die Hälfte zu ermäßigen für das Halten von 

a) Hunden, die zur Bewachung von Gebäuden benötigt werden, welche von dem nächsten be-

wohnten Gebäude mehr als 300 m entfernt liegen; 

b) Hunden, die als Melde-, Sanitäts-, Schutz-, Fährten- oder Rettungshunde verwendet werden 

und eine Prüfung vor anerkannten Leistungsrichtern abgelegt haben. Das mit dem Antrag vorzule-

gende Prüfungszeugnis darf nicht älter als zwei Jahre sein, 

c) Jagdgebrauchshunden, die eine Jagdeignungsprüfung abgelegt haben und jagdlich verwendet 

werden. 

(2) Steuerermäßigungen im Sinne von Absatz 1 werden für Gefahrenhunde im Sinne von § 4 (3) 

dieser Satzung nicht gewährt. 

 

§ 6 

Steuerbefreiung 

 

Steuerbefreiung ist auf Antrag zu gewähren für das Halten von 

1. Diensthunden staatlicher und kommunaler Dienststellen und Einrichtungen, deren Unterhal-

tungskosten überwiegend aus öffentlichen Mitteln bestritten werden; 
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2. Gebrauchshunden von Forstbeamten, im Privatforstdienst angestellten Personen, von bestätig-

ten Jagdaufsehern und Feldschutzkräften in der für den Forst-, Jagd- oder Feldschutz erforderli-

chen Anzahl; 

3. Herdengebrauchshunden in der erforderlichen Anzahl, und zwar nur für Schafsherden; 

4. Sanitäts- oder Rettungshunden, die von anerkannten Sanitäts- oder Zivilschutzeinheiten gehal-

ten werden; 

5. Hunden, die von wissenschaftlichen Institutionen ausschließlich zu wissenschaftlichen Zwecken 

gehalten werden; 

6. Hunden, die in Anstalten von Tierschutz- oder ähnlichen Vereinen vorübergehend untergebracht 

sind und nicht auf die Straße gelassen werden; 

7. Blindenführhunden; 

8. Hunden, die zum Schutze und zur Hilfe blinder, tauber oder hilfloser Personen unentbehrlich 

sind; die Steuerbefreiung wird regelmäßig von der Vorlage eines Schwerbehindertenausweises mit 

dem Merkzeichen „Bl“, „Gl“, „B“,“aG“ oder „H“ abhängig gemacht. 

 

§ 7 

Allgemeine Voraussetzungen für die Steuerermäßigung und die Steuerbefreiung 

 

Steuerermäßigung oder Steuerbefreiung wird nur gewährt, wenn 

1. die Hunde für den angegebenen Verwendungszweck hinlänglich geeignet sind; 

2. der Halter der Hunde in den letzten fünf Jahren nicht wegen Tierquälerei bestraft ist; 

3. für die Hunde geeignete, den Erfordernissen des Tierschutzes entsprechende Unterkunftsräume 

vorhanden sind; 

4. in den Fällen des § 6 Ziffer 6 ordnungsgemäße Bücher über den Bestand, den Erwerb und die 

Veräußerung der Hunde geführt und auf Verlangen vorgelegt werden. 

 

§ 8 

Steuerfreiheit 

 

Steuerbefreit sind Personen, die sich nicht länger als zwei Monate in der Gemeinde aufhalten, für 

die Hunde, die sie bei ihrer Ankunft besitzen und nachweislich in einer anderen Gemeinde der 

Bundesrepublik versteuern. 

 

§ 9 

Meldepflichten 

 

(1) Wer einen Hund anschafft oder mit einem Hund zuzieht, hat ihn binnen 14 Tage bei der Ge-

meinde anzumelden. Neugeborene Hunde gelten mit Ablauf des dritten Monats nach der Geburt 

als angeschafft. Die Anmeldefrist beginnt im Falle des § 3 Abs. 2 nach Ablauf des Monats. 

(2) Der bisherige Halter eines Hundes hat den Hund innerhalb von 14 Tagen abzumelden. Im Falle 

der Veräußerung des Hundes sind bei der Abmeldung Name und Anschrift des Erwerbers anzu-

geben. Bei einer rückwirkenden Abmeldung ist ein entsprechender Nachweis (z.B. tierärztliche 

Bescheinigung) einzureichen. Wird die vorstehende Frist nicht beachtet und kein entsprechender 

Nachweis geführt, endet die Steuerpflicht abweichend von § 3 Abs. 3 und 4 mit Ablauf des Monats, 

in dem die Abmeldung beim Amt Mittelholstein eingeht.   
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(3) Fallen die Voraussetzungen für eine Steuerermäßigung oder Steuerbefreiung fort, so hat der 

Hundehalter das binnen 14 Tagen anzuzeigen. 

 

§ 10 

Steuerjahr, Fälligkeit der Steuer 

 

(1) Die Steuer wird als Jahressteuer festgesetzt. Steuerjahr ist das Kalenderjahr. 

(2) Die Steuer wird in vierteljährlichen Teilbeträgen zum 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11. eines 

jeden Jahres fällig. Entsteht die Steuerpflicht im Laufe eines Kalendermonats, so ist die volle Steu-

er für diesen Kalendermonat innerhalb von 14 Tagen zu entrichten. 

(3) Auf Antrag des Steuerpflichtigen kann die Hundesteuer abweichend von Abs. 2 am 01. Juli in 

einem Jahresbetrag entrichtet werden. Der Antrag muss spätestens bis zum Ablauf des vorange-

gangenen Kalenderjahres gestellt werden. Die beantragte Zahlungsweise bleibt so lange maßge-

bend, bis ihre Änderung beantragt wird; die Änderung muss spätestens bis zum Ablauf des voran-

gegangenen Jahres beantragt werden.  

 

§ 11 

Ordnungswidrigkeiten 

 

Zuwiderhandlungen gegen den § 9 sind Ordnungswidrigkeiten nach § 18 Abs. 2 Nr. 2 des Kom-

munalabgabegesetzes. Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 500 Euro geahn-

det werden. 

 

§ 12 

Datenverarbeitung 

 

Zur Ermittlung der Steuerpflichtigen und zur Festsetzung der Hundesteuer im Rahmen der Veran-

lagung nach dieser Satzung ist die Erhebung und Verwendung der erforderlichen personenbezo-

genen und grundstücksbezogenen Daten zulässig.  

Dies gilt entsprechend für Daten, die zum Zwecke der Steuererhebung erhoben und gespeichert 

worden sind oder der Gemeinde zum Zwecke der Erhebung von Realsteuern übermittelt worden 

sind. Das Amt Mittelholstein als die für die Gemeinde gesetzlich zuständige Verwaltungsbehörde 

darf sich diese Daten von den genannten Ämtern und Behörden übermitteln lassen und zum Zwe-

cke der Steuererhebung nach dieser Satzung weiterverarbeiten. 

Die Gemeinde bzw. das Amt Mittelholstein ist befugt, auf der Grundlage von Angaben der Steuer-

pflichtigen und von nach Absatz 1 anfallenden oder angefallenen Daten ein Verzeichnis der Steu-

erpflichtigen mit den für die Steuererhebung nach dieser Satzung erforderlichen Daten zu führen 

und diese Daten zum Zweck der Steuererhebung und zur Verfolgung etwaiger Ordnungswidrigkei-

ten zu verwenden und weiterzuverarbeiten. 

Bei der Verarbeitung personenbezogener Daten im Auftrag ist die Weitergabe der Daten an Auf-

tragnehmer keine Übermittlung an Dritte. Die Daten verarbeitende Stelle (Gemeinde / Amt) bleibt 

verantwortlich. 

§ 13 

Inkrafttreten 
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Diese Satzung tritt am 01.01.2026 in Kraft. 

Gleichzeitig tritt die Hundesteuersatzung vom 14.12.2020 außer Kraft. 

 

 

Die vorstehende Satzung wird hiermit ausgefertigt und ist bekannt zu machen. 

 

 

Arpsdorf, den 11.12.2025  

 

 

gez.     (L.S.) 

 

Kerstin Gertz 

(Bürgermeisterin) 
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Amtliche Bekanntmachung 
 

Haushaltssatzung  

der Gemeinde Jahrsdorf 

für das Haushaltsjahr 2026 

 

Aufgrund des § 4 Abs. 1 Satz 1 und § 77 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) vom 

28. Februar 2003 (GVOBl. Schl.-Holst. S. 57) in der zuletzt geänderten Fassung vom 25. Juli 2025, 

(GVOBl. 2025 Nr. 121), sowie des § 25 Grundsteuergesetz (GrStG) vom 07. August 1973 (BGBl I 

S. 965) in der zuletzt geänderten Fassung vom 02. Dezember 2024 (BGBl. I Nr. 387) und des § 16 

Gewerbesteuergesetz (GewStG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Oktober 2002 

(BGBl I S. 4167) in der zuletzt geänderten Fassung vom 28. Februar 2025 (BGBl I Nr. 69), wird 

nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 11. Dezember.2025 folgende Haushaltssatzung 

erlassen: 

§ 1 

 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird 

1. im Ergebnisplan mit   
 einem Gesamtbetrag der Erträge auf 426.800,00 EUR 

 einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 438.800,00 EUR 

 einem Jahresüberschuss von 
einem Jahresfehlbetrag von 
einer Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach 
§ 26 Abs. 1 Satz 2 GemHVO zum Haushaltsausgleich 
einem Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der 
Ausgleichsrücklage von 
einem Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag von 

0,00 
12.000,00 

 
12.000,00 

 
0,00 
0,00 

EUR 
EUR 
 
EUR 
 
EUR 
EUR 

    
    
2. im Finanzplan mit   
 einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwal-

tungstätigkeit auf 
425.700,00 EUR 

 einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwal-
tungstätigkeit auf 

431.500,00 EUR 

    

 einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätig-
keit und der Finanzierungstätigkeit auf 

0,00 EUR 

 einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstä-
tigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf 

0,00 EUR 

festgesetzt. 

 

§ 2 

 

Es werden festgesetzt: 

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investiti-
onsförderungsmaßnahmen auf 0,00 EUR 

2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 0,00 EUR 

3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 0,00 EUR 

4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf 0,00 Stellen. 
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§ 3 

 

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt: 

(1) Grundsteuer  
für die land- und forstwirtschaftlichen  
 a) Betriebe (Grundsteuer A) 280 % 
 b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 320 % 
(2) Gewerbesteuer 325 % 

 

§ 4 

 

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen 

und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin ihre 

oder der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 

5.000,00 EUR. Die Zustimmung der gilt in diesen Fällen als erteilt. Die Bürgermeisterin oder der 

Bürgermeister ist verpflichtet, der Gemeindevertretung mindestens halbjährlich über die geleisteten 

über- und außerplanmäßigen Ausgaben nach Satz 1 zu berichten. 

 

§ 5 

 

Im Teilfinanzplan (§ 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik) sind als Einzelmaßnahmen Investitionen oder In-

vestitionsförderungsmaßnahmen auszuweisen, wenn der Auszahlungsbetrag für die Investition 

oder Investitionsförderungsmaßnahme mindestens 1.000,00 EUR beträgt. 

 

 

Jahrsdorf, den 17.12.2025   

 

 

gez. 

 

Hanna Damerow 

 

 

 

(L.S.) 

 

 

 

 

 

(Bürgermeisterin)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 wird hiermit öffentlich bekannt ge-

macht. Jeder kann Einsicht in die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan mit den Anlagen neh-

men. Einsicht ist während der Dienstzeit möglich beim Amt Mittelholstein, Am Markt 15, 24594 

Hohenwestedt, Zimmer 100, oder auf der Homepage des Amtes Mittelholstein unter www.amt-

mittelholstein.de. 
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Amtliche Bekanntmachung 
 

Haushaltssatzung für den  

Schulverband Wasbek 

für das Haushaltsjahr 2026 

 

Aufgrund des § 56 Abs. 1 Satz 1 des Schleswig-Holsteinischen Schulgesetzes (SchulG) vom 24. 

Januar 2007 (GVOBl. Schl.-Holst., S. 39, ber. S. 276) in der zuletzt geänderten Fassung vom 29. 

Januar 2025 (GVOBl. 2025 Nr. 17), in Verbindung mit § 5 Abs. 6 und § 14 Abs. 1 Satz 1 des Ge-

setzes über kommunale Zusammenarbeit (GkZ) vom 28. Februar 2003 (GVOBl. Schl.-Holst. 

S.122) in der zuletzt geänderten Fassung vom 05. Februar 2025 (GVOBl. 2025 Nr. 27) sowie § 4 

Abs. 1 Satz 1 und § 77 Abs. 1 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) vom 28. Februar 

2003 (GVOBl. Schl.-Holst., S. 57) in der zuletzt geänderten Fassung vom 25. Juli 2025, (GVOBl. 

2025 Nr. 121), wird nach Beschluss der Schulverbandsversammlung vom 01.12.2025 folgende 

Haushaltssatzung erlassen: 

 

§ 1 

 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird 

1. im Ergebnisplan mit   
 einem Gesamtbetrag der Erträge auf 4.598.700,00 EUR 

 einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 4.506.800,00 EUR 

 einem Jahresüberschuss von 91.900,00 EUR 
    
2. im Finanzplan mit   
 einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Ver-

waltungstätigkeit auf 
4.576.600,00 EUR 

 einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Ver-
waltungstätigkeit auf 

4.391.300,00 EUR 

    

 einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstä-
tigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf 

1.444.600,00 EUR 

 einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitions-
tätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf 

1.651.400,00 EUR 

festgesetzt. 

 

§ 2 

 

Es werden festgesetzt: 

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investi-
tionsförderungsmaßnahmen auf 1.444.600,00 EUR 

2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 0,00 EUR 

3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 0,00 EUR 

4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen 
auf 48,62 Stellen. 

 
 

§ 3 
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Die Schul- und Kindergartenumlage werden festgesetzt: 

1. Die Schulumlage auf 703.200,00 EUR 

2. Die Kindergartenumlage auf 276.300,00 EUR. 

 

§ 4 

 

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen 

und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Verbandsvorsteherin 

ihre oder der Verbandsvorsteher seine Zustimmung nach §§ 82 und 84 Gemeindeordnung erteilen 

kann, beträgt 5.000,00 EUR. Die Zustimmung der Schulverbandsversammlung gilt in diesen Fällen 

als erteilt. Die Schulverbandsvorsteherin ist verpflichtet, der Schulverbandsversammlung mindes-

tens halbjährlich über die geleisteten über- und außerplanmäßigen Ausgaben nach Satz 1 zu be-

richten. 

 

§ 5 

 

Im Teilfinanzplan (§ 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik) sind als Einzelmaßnahmen Investitionen oder In-

vestitionsförderungsmaßnahmen auszuweisen, wenn der Auszahlungsbetrag für die Investition 

oder Investitionsförderungsmaßnahme mindestens 100.000,00 EUR beträgt. 

 

 

Wasbek, den 18.12.2025  

 

 

gez. 

 

Claudia Schiffler 

 

 

(L.S.) 

 

(Schulverbandsvorsteherin)  

 

 

 

 

 

 

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 wird hiermit öffentlich bekannt ge-

macht. Jeder kann Einsicht in die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan mit den Anlagen neh-

men. Einsicht ist während der Dienstzeit möglich beim Amt Mittelholstein, Am Markt 15, 24594 

Hohenwestedt, Zimmer 100, oder auf der Homepage des Amtes Mittelholstein unter www.amt-

mittelholstein.de. 
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Amtliche Bekanntmachung 
 

Haushaltssatzung  

der Gemeinde Steenfeld 

für das Haushaltsjahr 2026 
 

Aufgrund des § 4 Abs. 1 Satz 1 und § 77 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) vom 

28. Februar 2003 (GVOBl. Schl.-Holst. S. 57) in der zuletzt geänderten Fassung vom 25. Juli 2025, 

(GVOBl. 2025 Nr. 121), sowie des § 25 Grundsteuergesetz (GrStG) vom 07. August 1973 (BGBl I 

S. 965) in der zuletzt geänderten Fassung vom 02. Dezember 2024 (BGBl. I Nr. 387) und des § 16 

Gewerbesteuergesetz (GewStG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Oktober 2002 

(BGBl I S. 4167) in der zuletzt geänderten Fassung vom 28. Februar 2025 (BGBl I Nr. 69), wird 

nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 01.12.2025 folgende Haushaltssatzung erlassen: 

 

§ 1 

 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird 

1. im Ergebnisplan mit   
 einem Gesamtbetrag der Erträge auf 589.400,00 EUR 

 einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 642.800,00 EUR 

 einem Jahresüberschuss von 0,00 EUR 

 einem Jahresfehlbetrag von 53.400,00 EUR 
 einer Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach   
 § 26 Absatz 1 Satz 2 GemHVO zum Haushaltsausgleich 53.400,00 EUR 
 einem Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Aus-

gleichsrücklage 
0,00 EUR 

    
2. im Finanzplan mit   
 einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Ver-

waltungstätigkeit auf 
587.200,00 EUR 

 einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Ver-
waltungstätigkeit auf 

606.900,00 EUR 

    

 einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstä-
tigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf 

0,00 EUR 

 einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitions-
tätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf 

24.000,00 EUR 

festgesetzt. 

 

§ 2 

 

Es werden festgesetzt: 

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investiti-
onsförderungsmaßnahmen auf 0,00 EUR 

2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 0,00 EUR 

3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 0,00 EUR 

4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf 0,22 Stellen. 
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§ 3 

 

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt: 

(1) Grundsteuer  

 a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 237 % 

 b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 324 % 

(2) Gewerbesteuer 350 % 

 

§ 4 

 

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen 

und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin ihre 

oder der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 

5.000,00 EUR. Die Zustimmung der gilt in diesen Fällen als erteilt. Die Bürgermeisterin oder der 

Bürgermeister ist verpflichtet, der Gemeindevertretung mindestens halbjährlich über die geleisteten 

über- und außerplanmäßigen Ausgaben nach Satz 1 zu berichten. 

 

§ 5 

 

Im Teilfinanzplan (§ 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik) sind als Einzelmaßnahmen Investitionen oder In-

vestitionsförderungsmaßnahmen auszuweisen, wenn der Auszahlungsbetrag für die Investition 

oder Investitionsförderungsmaßnahme mindestens 10.000,00 EUR beträgt. 

 

 

Steenfeld, den 09.12.2025  

 

 

gez. 

 

Volker Hadenfeld 

 

 

(L.S.) 

 

 

(1. stellvertretender Bürgermeister)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 wird hiermit öffentlich bekannt ge-

macht. Jeder kann Einsicht in die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan mit den Anlagen neh-

men. Einsicht ist während der Dienstzeit möglich beim Amt Mittelholstein, Am Markt 15, 24594 

Hohenwestedt, Zimmer 100, oder auf der Homepage des Amtes Mittelholstein unter www.amt-

mittelholstein.de. 
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Amtliche Bekanntmachung 
 

Satzung 

der Gemeinde Steenfeld 

über die Erhebung einer Hundesteuer 

(Hundesteuersatzung) 

 

Aufgrund des § 4 Abs.1 Satz 1 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) vom 28. Febru-

ar 2003 (GVOBl. Schl.-Holst. S. 57) in der zuletzt geänderten Fassung vom 25. Juli 2025 (GVOBl. 

2025 Nr. 121) sowie der §§ 1 Abs. 1, 2 Abs. 1 Satz 1, 3 Abs. 1 Satz 1 und 6 des Kommunalabga-

bengesetztes des Landes Schleswig-Holstein (KAG) vom 10. Januar 2005 (GVOBI. Schl.-Holst. S. 

27) in der zuletzt geänderten Fassung vom 04. Mai 2022 (GVOBl. Schl.-Holst. S. 564) wird nach 

Beschlussfassung der Gemeindevertretung Steenfeld vom 01. Dezember 2025 folgende Satzung 

erlassen:  

 

§ 1 

Steuergegenstand 

 

Gegenstand der Steuer ist das Halten von Hunden im Gemeindegebiet. 

 

§ 2 

Steuerpflicht 

 

(1) Steuerpflichtiger ist, wer einen Hund in seinen Haushalt oder Wirtschaftsbetrieb aufgenommen 

hat (Halter des Hundes). 

(2) Alle in einem Haushalt gehaltenen Hunde gelten als von den Haushaltsangehörigen gemein-

sam gehalten. 

(3) Halten mehrere Personen gemeinschaftlich einen Hund, so sind sie Gesamtschuldner. 

 

§ 3  

Beginn und Ende der Steuerpflicht 

 

(1) Die Steuerpflicht entsteht in dem darauffolgenden Monat des Monats, in dem ein Hund in einen 

Haushalt oder Wirtschaftsbetrieb aufgenommen wird, frühestens mit dem Kalendermonat, in dem 

der Hund drei Monate alt wird. 

(2) Wer seinen Hund nicht länger als einen Monat in Pflege oder Verwahrung genommen hat oder 

auf Probe zum Anlernen hält, braucht ihn nicht zu versteuern. 

(3) Die Steuerpflicht endet vor dem Monat, in dem der Hund abgeschafft wird, abhanden kommt 

oder eingeht. 

(4) Bei Wohnortwechsel eines Hundehalters endet die Steuerpflicht mit Ablauf des Kalendermo-

nats, in den der Wegzug fällt; sie beginnt mit dem auf den Zuzug folgenden Kalendermonat. 
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(5) Wer einen versteuerten Hund oder anstelle eines abgeschafften, abhanden gekommenen oder 

eingegangenen versteuerten Hundes einen neuen Hund erwirbt, wird dafür mit dem auf den Er-

werb folgenden Kalendermonat steuerpflichtig. 

(6) Für selbst gezogene Hunde, die in einem Zwinger gehalten werden, beginnt die Steuerpflicht 

mit dem Kalendermonat, in dem der Hund sieben Monate alt wird.  

 

§ 4  

Steuersatz 

 

(1) Die Steuer beträgt jährlich 

für den 1. Hund    24,00 € 

für den 2. Hund    36,00 € 

für jeden weiteren Hund   72,00 € 

für Gefahrhunde  120,00€ 

(2) Hunde, die steuerfrei gehalten werden dürfen (§ 6), werden bei der Berechnung der Anzahl der 

Hunde nicht angesetzt; Hunde, für die die Steuer ermäßigt wird (§ 5), gelten als erste Hunde. Beim  

Halten von zwei oder mehr ermäßigten Hunden wird die Ermäßigung auf den nach § 4 maßgeben-

den Steuersatz zunächst für den zweiten und danach ggf. für jeden weiteren Hund gewährt. 

(3) Gefahrhunde sind solche Hunde, bei denen eine Gefährlichkeit nach § 7 Abs. 1 Hundegesetz 

festgestellt wurde.  

 

§ 5  

Steuerermäßigungen 

 

(1) Die Steuer ist auf Antrag des Steuerpflichtigen auf die Hälfte zu ermäßigen für das Halten von 

a) Hunden, die zur Bewachung von Gebäuden benötigt werden, welche von dem nächsten be-

wohnten Gebäude mehr als 300 m entfernt liegen; 

b) Hunden, die als Melde-, Sanitäts-, Schutz-, Fährten- oder Rettungshunde verwendet werden 

und eine Prüfung vor anerkannten Leistungsrichtern abgelegt haben. Das mit dem Antrag vorzule-

gende Prüfungszeugnis darf nicht älter als zwei Jahre sein, 

c) Jagdgebrauchshunden, die eine Jagdeignungsprüfung abgelegt haben und jagdlich verwendet 

werden. 

(2) Steuerermäßigungen im Sinne von Absatz 1 werden für Gefahrenhunde im Sinne von § 4 (3) 

dieser Satzung nicht gewährt. 

 

§ 6 

Steuerbefreiung 

 

Steuerbefreiung ist auf Antrag zu gewähren für das Halten von 

1. Diensthunden staatlicher und kommunaler Dienststellen und Einrichtungen, deren Unterhal-

tungskosten überwiegend aus öffentlichen Mitteln bestritten werden; 

2. Gebrauchshunden von Forstbeamten, im Privatforstdienst angestellten Personen, von bestätig-

ten Jagdaufsehern und Feldschutzkräften in der für den Forst-, Jagd- oder Feldschutz erforderli-

chen Anzahl; 
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3. Herdengebrauchshunden in der erforderlichen Anzahl, und zwar nur für Schafsherden; 

4. Sanitäts- oder Rettungshunden, die von anerkannten Sanitäts- oder Zivilschutzeinheiten gehal-

ten werden; 

5. Hunden, die von wissenschaftlichen Institutionen ausschließlich zu wissenschaftlichen Zwecken 

gehalten werden; 

6. Hunden, die in Anstalten von Tierschutz- oder ähnlichen Vereinen vorübergehend untergebracht 

sind und nicht auf die Straße gelassen werden; 

7. Blindenführhunden; 

8. Hunden, die zum Schutze und zur Hilfe blinder, tauber oder hilfloser Personen unentbehrlich 

sind; die Steuerbefreiung wird regelmäßig von der Vorlage eines Schwerbehindertenausweises mit 

dem Merkzeichen „Bl“, „Gl“, „B“,“aG“ oder „H“ abhängig gemacht. 

 

§ 7 

Allgemeine Voraussetzungen für die Steuerermäßigung und die Steuerbefreiung 

 

Steuerermäßigung oder Steuerbefreiung wird nur gewährt, wenn 

1. die Hunde für den angegebenen Verwendungszweck hinlänglich geeignet sind; 

2. der Halter der Hunde in den letzten fünf Jahren nicht wegen Tierquälerei bestraft ist; 

3. für die Hunde geeignete, den Erfordernissen des Tierschutzes entsprechende Unterkunftsräume 

vorhanden sind; 

4. in den Fällen des § 6 Ziffer 6 ordnungsgemäße Bücher über den Bestand, den Erwerb und die 

Veräußerung der Hunde geführt und auf Verlangen vorgelegt werden. 

 

§ 8 

Steuerfreiheit 

 

Steuerbefreit sind Personen, die sich nicht länger als zwei Monate in der Gemeinde aufhalten, für 

die Hunde, die sie bei ihrer Ankunft besitzen und nachweislich in einer anderen Gemeinde der 

Bundesrepublik versteuern. 

 

§ 9 

Meldepflichten 

 

(1) Wer einen Hund anschafft oder mit einem Hund zuzieht, hat ihn binnen 14 Tage bei der Ge-

meinde anzumelden. Neugeborene Hunde gelten mit Ablauf des dritten Monats nach der Geburt 

als angeschafft. Die Anmeldefrist beginnt im Falle des § 3 Abs. 2 nach Ablauf des Monats. 

(2) Der bisherige Halter eines Hundes hat den Hund innerhalb von 14 Tagen abzumelden. Im Falle 

der Veräußerung des Hundes sind bei der Abmeldung Name und Anschrift des Erwerbers anzu-

geben. Bei einer rückwirkenden Abmeldung ist ein entsprechender Nachweis (z.B. tierärztliche 

Bescheinigung) einzureichen. Wird die vorstehende Frist nicht beachtet und kein entsprechender 

Nachweis geführt, endet die Steuerpflicht abweichend von § 3 Abs. 3 und 4 mit Ablauf des Monats, 

in dem die Abmeldung beim Amt Mittelholstein eingeht.   

(3) Fallen die Voraussetzungen für eine Steuerermäßigung oder Steuerbefreiung fort, so hat der 

Hundehalter das binnen 14 Tagen anzuzeigen. 
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§ 10 

Steuerjahr, Fälligkeit der Steuer 

 

(1) Die Steuer wird als Jahressteuer festgesetzt. Steuerjahr ist das Kalenderjahr. 

(2) Die Steuer wird in vierteljährlichen Teilbeträgen zum 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11. eines 

jeden Jahres fällig. Entsteht die Steuerpflicht im Laufe eines Kalendermonats, so ist die volle Steu-

er für diesen Kalendermonat innerhalb von 14 Tagen zu entrichten. 

(3) Auf Antrag des Steuerpflichtigen kann die Hundesteuer abweichend von Abs. 2 am 01. Juli in 

einem Jahresbetrag entrichtet werden. Der Antrag muss spätestens bis zum Ablauf des vorange-

gangenen Kalenderjahres gestellt werden. Die beantragte Zahlungsweise bleibt so lange maßge-

bend, bis ihre Änderung beantragt wird; die Änderung muss spätestens bis zum Ablauf des voran-

gegangenen Jahres beantragt werden.  

 

§11 

Ordnungswidrigkeiten 

 

Zuwiderhandlungen gegen den § 9 sind Ordnungswidrigkeiten nach § 18 Abs. 2 Nr. 2 des Kom-

munalabgabegesetzes. Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 500 Euro geahn-

det werden. 

 

§ 12 

Datenverarbeitung 

 

Zur Ermittlung der Steuerpflichtigen und zur Festsetzung der Hundesteuer im Rahmen der Veran-

lagung nach dieser Satzung ist die Erhebung und Verwendung der erforderlichen personenbezo-

genen und grundstücksbezogenen Daten zulässig.  

Dies gilt entsprechend für Daten, die zum Zwecke der Steuererhebung erhoben und gespeichert 

worden sind oder der Gemeinde zum Zwecke der Erhebung von Realsteuern übermittelt worden 

sind. Das Amt Mittelholstein als die für die Gemeinde gesetzlich zuständige Verwaltungsbehörde 

darf sich diese Daten von den genannten Ämtern und Behörden übermitteln lassen und zum Zwe-

cke der Steuererhebung nach dieser Satzung weiterverarbeiten. 

Die Gemeinde bzw. das Amt Mittelholstein ist befugt, auf der Grundlage von Angaben der Steuer-

pflichtigen und von nach Absatz 1 anfallenden oder angefallenen Daten ein Verzeichnis der Steu-

erpflichtigen mit den für die Steuererhebung nach dieser Satzung erforderlichen Daten zu führen 

und diese Daten zum Zweck der Steuererhebung und zur Verfolgung etwaiger Ordnungswidrigkei-

ten zu verwenden und weiterzuverarbeiten. 

Bei der Verarbeitung personenbezogener Daten im Auftrag ist die Weitergabe der Daten an Auf-

tragnehmer keine Übermittlung an Dritte. Die Daten verarbeitende Stelle (Gemeinde / Amt) bleibt 

verantwortlich. 

 

§ 13 

Inkrafttreten 

 

Diese Satzung tritt am 01.01.2026 in Kraft. 

Gleichzeitig tritt die Hundesteuersatzung vom 15.12.2020 außer Kraft. 
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Die vorstehende Satzung wird hiermit ausgefertigt und ist bekannt zu machen. 

 

 

Steenfeld, den 09.12.2025 

 

 

gez.    (L.S.) 

 

Volker Hadenfeld 

(1. stellvertretender Bürgermeister) 
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Amtliche Bekanntmachung 
 

Haushaltssatzung  

der Gemeinde Beldorf 

für das Haushaltsjahr 2026 

 

Aufgrund des § 4 Abs. 1 Satz 1 und § 77 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) vom 

28. Februar 2003 (GVOBl. Schl.-Holst. S. 57) in der zuletzt geänderten Fassung vom 25. Juli 2025, 

(GVOBl. 2025 Nr. 121), sowie des § 25 Grundsteuergesetz (GrStG) vom 07. August 1973 (BGBl I 

S. 965) in der zuletzt geänderten Fassung vom 02. Dezember 2024 (BGBl. I Nr. 387) und des § 16 

Gewerbesteuergesetz (GewStG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Oktober 2002 

(BGBl I S. 4167) in der zuletzt geänderten Fassung vom 28. Februar 2025 (BGBl I Nr. 69), wird 

nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 03.12.2025 folgende Haushaltssatzung erlassen: 

 

§ 1 

 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird 

1. im Ergebnisplan mit   
 einem Gesamtbetrag der Erträge auf 925.300,00 EUR 

 einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 1.146.500,00 EUR 

 einem Jahresüberschuss von 0,00 EUR 

 einem Jahresfehlbetrag von 221.200,00 EUR 
 einer Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach   
 § 26 Absatz 1 Satz 2 GemHVO zum Haushaltsausgleich 221.200,00 EUR 
 einem Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Aus-

gleichsrücklage 
0,00 EUR 

    
2. im Finanzplan mit   
 einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Ver-

waltungstätigkeit auf 
903.200,00 EUR 

 einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Ver-
waltungstätigkeit auf 

1.009.500,00 EUR 

    

 einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstä-
tigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf 

400.300,00 EUR 

 einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitions-
tätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf 

437.200,00 EUR 

festgesetzt. 

 

§ 2 

 

Es werden festgesetzt: 

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investiti-
onsförderungsmaßnahmen auf 384.200,00 EUR 

2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 0,00 EUR 

3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 0,00 EUR 

4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf 0 Stellen. 
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§ 3 

 

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt: 

(1) Grundsteuer  

 a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 314 % 

 b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 314 % 

(2) Gewerbesteuer 380 % 

 

§ 4 

 

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen 

und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin ihre 

oder der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 

5.000,00 EUR. Die Zustimmung der gilt in diesen Fällen als erteilt. Die Bürgermeisterin oder der 

Bürgermeister ist verpflichtet, der Gemeindevertretung mindestens halbjährlich über die geleisteten 

über- und außerplanmäßigen Ausgaben nach Satz 1 zu berichten. 

 

§ 5 

 

Im Teilfinanzplan (§ 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik) sind als Einzelmaßnahmen Investitionen oder In-

vestitionsförderungsmaßnahmen auszuweisen, wenn der Auszahlungsbetrag für die Investition 

oder Investitionsförderungsmaßnahme mindestens 10.000,00 EUR beträgt. 

 

 

Beldorf, den 09.12.2025  

 

 

gez. 

 

Jens Beckmann 

 

 

(L.S.) 

 

(Bürgermeister)  

 

 

 

 

 

 

 

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 wird hiermit öffentlich bekannt ge-

macht. Jeder kann Einsicht in die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan mit den Anlagen neh-

men. Einsicht ist während der Dienstzeit möglich beim Amt Mittelholstein, Am Markt 15, 24594 

Hohenwestedt, Zimmer 100, oder auf der Homepage des Amtes Mittelholstein unter www.amt-

mittelholstein.de. 

 

 
 
 
 



1201 
 
 

Amtliche Bekanntmachung 
 

Satzung der Gemeinde Hohenwestedt  

über die öffentliche Wasserversorgung 

(Wasserversorgungssatzung - WS) 

 

Aufgrund der §§ 4 Abs. 1 Satz 1, 17 Abs. 1 und 2 sowie 134 Abs. 5 der Gemeindeordnung für 

Schleswig-Holstein (Gemeindeordnung - GO -) und der §§ 18 Abs. 1 sowie 19 Abs. 1 des Geset-

zes über kommunale Zusammenarbeit (GkZ), in der jeweils geltenden Fassung, wird nach Be-

schlussfassung durch die Gemeindevertretung der Gemeinde Hohenwestedt vom 16.12.2025 die-

se Satzung erlassen. 

 

INHALTSVERZEICHNIS 

 

Präambel 

§ 1 Wasserversorgung als öffentliche Einrichtung 

§ 2 Begriffsbestimmungen und Verpflichtungen 

§ 3 Anschluss- und Benutzungsrecht 

§ 4 Anschlusszwang 

§ 5 Befreiung vom Anschlusszwang 

§ 6 Benutzungszwang 

§ 7 Befreiung vom Benutzungszwang 

§ 8 Unterbrechung des Wasserbezugs 

§ 9 Überwachung und Zutrittsrecht 

§ 10 Überprüfung der Anlage des Anschlussnehmers 

§ 11 Technische Anschlussbedingungen 

§ 12 Maßnahmen an den öffentlichen Wasserversorgungsanlagen 

§ 13 Anzeigepflichten 

§ 14 Altanlagen und Rückbau 

§ 15 Ordnungswidrigkeiten 

§ 16 Anordnungen im Einzelfall, Zwangsmittel, Einstellung der Wasserversorgung 

§ 17 Anschlüsse und Benutzung der Wasserversorgung für Feuerlöschzwecke 

§ 18 Datenschutz und Datenverarbeitung 

§ 19 Vorhaben des Bundes, des Landes und des Kreises 

§ 20 Befreiungen 

§ 21 Übergangsregelungen 

§ 22 Gesetze, Verordnungen, Satzungen 

§ 23 Anzeigen, Auskünfte, Erklärungen, Mitteilungen und Vorlagen 

§ 24 Aushändigung der Satzung 

§ 25 Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Versorgung mit Wasser 

§ 26 Inkrafttreten 

 

Präambel 

 

Alle Personenbezeichnungen, die in dieser Satzung ausschließlich wegen der besseren Lesbarkeit 

in der männlichen Sprachform gefasst wurden, gelten auch in den entsprechenden weiblichen und 

diversen Sprachformen. 
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§ 1  

Wasserversorgung als öffentliche Einrichtung 

 

(1) Die Gemeinde Hohenwestedt (nachfolgend „Gemeinde“ genannt) betreibt die Wasserversor-

gung als eine öffentliche Einrichtung zur Versorgung der Grundstücke im Gebiet der Gemeinde 

sowie im Gebiet der Gemeinden Rade bei Hohenwestedt (Öffentlich-rechtliche Vereinbarung vom 

18.12.2000 mit Wirkung vom 01.01.2001) und Tappendorf (Öffentlich-rechtlicher Vertrag vom 

17.03.2023 mit Wirkung vom 01.01.2022).  

Die Gemeinde versorgt im vorstehenden Einrichtungsgebiet (Versorgungsgebiet) die Grundstücke 

mit Trink- und Brauchwasser.  

Die Gemeinde bestimmt unter Berücksichtigung ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit Art, Lage 

und Umfang der Wasserversorgungsanlagen sowie den Zeitpunkt ihrer Herstellung, ihrer Schaf-

fung, ihres Aus- und Umbaus, ihrer Erneuerung und Erweiterung sowie ihrer Stilllegung oder Be-

seitigung, jeweils komplett oder teilweise. 

(2) Zur öffentlichen Einrichtung der Wasserversorgung gehören ohne Rücksicht auf ihre technische 

Selbstständigkeit insbesondere die Wasserversorgungsanlagen (Versorgungsleitungen, Verbin-

dungsleitungen, Transportleitungen, Pumpwerke, (Hoch-) Behälter, Druckerhöhungs- und Druck-

minderungsanlagen, Wassergewinnungs- und Wasseraufbereitungsanlagen). 

(3) Zu den Wasserversorgungsanlagen gehören auch Einrichtungen Dritter, deren sich die Ge-

meinde bedient oder zu deren kompletten oder teilweisen Herstellung, Schaffung, Erweiterung, 

Erneuerung oder Unterhaltung sie beiträgt.  

Die Hausanschlussleitungen (Verbindung des Verteilungsnetzes mit der Kundenanlage, sie be-

ginnt an der Abzweigstelle des Verteilungsnetzes und endet mit der Hauptabsperrvorrichtung) und 

Weideanschlüsse für Viehtränken gehören ebenfalls dazu. 

(4) Die Hausanschlüsse sind Bestandteil der öffentlichen Einrichtung. 

(5) Die Gemeinde kann die Wasserversorgung ganz oder teilweise durch Dritte vornehmen lassen. 

Sie hat deshalb mit Ausgliederungsvertrag vom 13.01.2011 (Urkundenrolle Nr. 6 Jahrgang 2011 

des Notars Andreas Fegbeitel mit dem Amtssitz in Hohenwestedt) u. a. den Betrieb der Wasser-

versorgung ab 01.01.2011 auf die neu gegründete Gesellschaft unter der Firma „Gemeindewerke 

Hohenwestedt GmbH“ mit Sitz in 24594 Hohenwestedt, Am Gaswerk 8, übertragen.  

Diese Gesellschaft (nachfolgend „Gemeindewerke“ genannt) ist im Handelsregister des Amtsge-

richt Kiel unter HRB 13323 KI eingetragen. 

 

§ 2  

Begriffsbestimmungen und Verpflichtungen 

 

1. Grundstück 

Grundstück im Sinne dieser Satzung ist ohne Rücksicht von Eintragungen im Liegenschaftskatas-

ter und auf die etwaige Grundbuchbezeichnung grundsätzlich jedes räumlich zusammenhängende 

und einem gemeinsamen Zweck dienende Grundeigentum desselben Eigentümers, das eine 

selbstständige wirtschaftliche Einheit bildet, auch wenn es sich um mehrere Grundstücke oder 

Teile von Grundstücken im Sinne des Grundbuchrechts handelt. Befinden sich auf einem Grund-

stück mehrere zum dauernden Aufenthalt von Menschen bestimmte Gebäude, so können für jedes 

dieser Gebäude, dem eine eigene Hausnummer zugeteilt worden ist, die für Grundstücke maßgeb-

lichen Vorschriften dieser Satzung angewendet werden; die Entscheidung hierüber trifft die Ge-

meinde. 

2. Grundstückseigentümer 
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Grundstückseigentümer ist derjenige, der im Grundbuch als Eigentümer eingetragen ist. Ihm 

gleichgestellt sind Erbbauberechtigte oder sonst dinglich zur Nutzung des Grundstücks Berechtig-

te. Tritt anstelle des Grundstückseigentümers eine Gemeinschaft von Wohnungseigentümern, so 

schuldet jeder Wohnungseigentümer als Gesamtschuldner. Die Wohnungseigentümer sind ver-

pflichtet, die Hausverwaltung oder eine andere Person zu bevollmächtigen, alle Rechtsgeschäfte, 

die sich aus den Wasserlieferungen ergeben, für und gegen die Eigentümergemeinschaft mit der 

Gemeinde bzw. den Gemeindewerken durchzuführen. Insbesondere persönliche Änderungen, die 

die Haftung der Wohnungseigentümer berühren, sind der Gemeinde oder den Gemeindewerken 

unverzüglich anzuzeigen. Wird ein Bevollmächtigter nicht benannt, so sind die an einen Woh-

nungseigentümer abgegebenen Erklärungen der Gemeinde oder der Gemeindewerke auch für alle 

übrigen Eigentümer rechtswirksam. Mehrere Verpflichtete sind Gesamtschuldner. Jeder Eigen-

tumswechsel an einem Grundstück ist binnen eines Monats der Gemeinde oder den Gemeinde-

werken anzuzeigen. Unterlassen der bisherige oder der neue Eigentümer die Anzeige, so sind 

beide Gesamtschuldner, bis die Gemeinde oder die Gemeindewerke Kenntnis von dem Eigen-

tumswechsel erhalten. Dieses gilt entsprechend für die übrigen Berechtigten und Verpflichteten. 

3. Anschlussnehmer/Anschlussberechtigter 

Anschlussnehmer/Anschlussberechtigter ist der Grundstückseigentümer, der Erbbauberechtigte, 

Wohnungseigentümer, Wohnungserbbauberechtigte und Sonstige, die zur Nutzung eines Grund-

stücks dinglich Berechtigten gleichstehen. 

4. Wasserabnehmer 

Als Wasserabnehmer gelten der Anschlussnehmer und alle sonstigen zur Entnahme von Wasser 

auf dem Grundstück Berechtigten sowie jeder, der der öffentlichen Wasserversorgungseinrichtung 

tatsächlich Wasser entnimmt. Dazu gehören auch die Eigentümer von Gebäuden auf fremden 

Grund und Boden bei Ferienhäusern, Wohnlauben etc. und Gewerbetreibende als Unternehmer 

von Zelt-, Camping- und Wohnmobilplätzen auf fremden Grund und Boden. 

5. Versorgungs- und Transportleitungen 

Dieses sind die Wasserleitungen im Wasserversorgungsgebiet, von denen die Grundstücks- bzw. 

Hausanschlüsse abzweigen. 

6. Hausanschlüsse 

Dieses sind die Wasserleitungen von der Abzweigstelle der Versorgungsleitung bis zur Übergabe-

stelle. Sie beginnen mit der Anschlussvorrichtung und enden mit der Hauptabsperrvorrichtung un-

mittelbar hinter der Hauseinführung. 

7. Grundstücksanschlüsse 

Dieses sind die Teile der Hausanschlüsse, die in den öffentlichen Verkehrs- und Grünflächen ver-

laufen. 

8. Anschlussvorrichtung 

Dieses ist die Vorrichtung zur Wasserentnahme aus der Versorgungsleitung, umfassend An-

bohrschelle oder Abzweig mit den dazugehörigen technischen Einrichtungen. 

9. Hauptabsperrvorrichtung 

Dieses ist die erste Absperrarmatur unmittelbar hinter der Hauseinführung, mit der die gesamte 

nachfolgende Wasserverbrauchsanlage einschließlich Wasserzähler abgesperrt werden kann. 

10. Übergabestelle 

Dieses ist das Ende des Hausanschlusses. 

 

11. Anlagen des Grundstückseigentümers 
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Dieses ist die Gesamtheit der privaten Anlagenteile in und auf Grundstücken oder in Gebäuden 

hinter der Übergabestelle einschließlich Eigenwassergewinnungsanlagen. 

 

§ 3  

Anschluss- und Benutzungsrecht 

 

(1) Jeder Eigentümer eines im Gebiet der öffentlichen Einrichtung (Versorgungsgebiet) liegenden 

Grundstücks ist berechtigt, den Anschluss seines Grundstücks an die Wasserversorgungsanlage 

und die Belieferung mit Wasser nach Maßgabe dieser Satzung zu verlangen. 

(2) Das Anschluss- und Benutzungsrecht erstreckt sich nur auf solche Grundstücke, die durch eine 

Versorgungsleitung erschlossen werden oder für die ein Recht zur Durchleitung durch ein anderes 

erschlossenes Grundstück besteht. Die Grundstückseigentümer können nicht verlangen, dass eine 

neue Versorgungsleitung hergestellt oder eine bestehende Versorgungsleitung erneuert oder ge-

ändert wird. Welche Grundstücke durch eine Versorgungsleitung erschlossen werden, bestimmt 

die Gemeinde. 

(3) Der Anschluss eines Grundstücks an eine bestehende Versorgungsleitung kann versagt wer-

den, wenn die Wasserversorgung wegen der Lage des Grundstücks oder aus sonstigen techni-

schen oder betrieblichen Gründen der Gemeinde oder den Gemeindewerken erhebliche Schwie-

rigkeiten bereitet oder besondere Maßnahmen erfordert. 

(4) Die Gemeinde kann auch in den Fällen der Absätze 2 und 3 den Anschluss und die Benutzung 

gestatten, sofern der Grundstückseigentümer sich verpflichtet, die mit dem Bau und Betrieb zu-

sammenhängenden Mehrkosten zu übernehmen und auf Verlangen auch Sicherheit zu leisten. 

(5) Die Entnahme von Wasser in außergewöhnlicher Menge kann versagt oder von der Erfüllung 

besonderer Bedingungen abhängig gemacht werden, soweit die Gemeinde oder die Gemeinde-

werke durch Umstände, deren vollständige oder teilweise Beseitigung ihnen wirtschaftlich nicht 

zugemutet werden kann, an der Versorgung gehindert ist. 

(6) Ist der Grundstückseigentümer nicht zum Anschluss berechtigt, so kann die Gemeinde durch 

Vereinbarung ein besonderes Benutzungsverhältnis begründen. Für dieses Benutzungsverhältnis 

gelten die Bestimmungen dieser Satzung entsprechend. Soweit es sachgerecht ist, kann die Son-

dervereinbarung auch abweichende Regelungen treffen. 

 

§ 4  

Anschlusszwang 

 

(1) Die Eigentümer von Grundstücken, auf denen Wasser verbraucht wird, sind vorbehaltlich der 

Einschränkungen in dieser Satzung und anderweitiger Rechtsvorschriften verpflichtet, diese 

Grundstücke an die öffentliche Wasserversorgungsanlage anzuschließen, wenn sie an eine(n) 

Straße, Weg oder Platz mit einer betriebsfertigen Versorgungsleitung grenzen oder ihren unmittel-

baren Zugang zu einer/m solchen Straße, Weg oder Platz durch einen Privatweg haben (An-

schlusszwang). Befinden sich auf einem Grundstück mehrere Gebäude zum dauernden Aufenthalt 

von Menschen, so ist jedes Gebäude anzuschließen. Ein Anschlusszwang besteht nicht, wenn der 

Anschluss rechtlich oder tatsächlich unmöglich ist. Die Gemeinde gibt bekannt, welche Straßen, 

Wege oder Plätze mit einer betriebsfertigen Wasserversorgungsanlage versehen sind. Mit der öf-

fentlichen Bekanntmachung oder durch entsprechende Mitteilung an den Grundstückseigentümer 

wird der Anschlusszwang wirksam. 
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(2) Der Anschlusszwang gilt auch für unbebaute Grundstücke, wenn der Anschluss dieses Grund-

stücks aus Gründen der Verkehrssicherheit oder aus anderen Gründen des Gemeinwohls (öffentli-

chen Wohls) geboten ist. Ein solcher Grund liegt insbesondere vor, wenn ein späterer Anschluss 

nur mit einem im Verhältnis zur sofortigen Herstellung unverhältnismäßigem Aufwand zu bewerk-

stelligen wäre. 

(3) Die privaten Anlagen müssen innerhalb von einem Monat, nachdem der Grundstückseigentü-

mer schriftlich oder durch öffentliche Bekanntmachung zum Anschluss an die Einrichtung der öf-

fentlichen Wasserversorgung aufgefordert worden ist, erstellt werden. Bei Neu-, Um- und Ausbau-

ten müssen die privaten Anlagen vor der Gebrauchsabnahme des Baues ausgeführt worden sein. 

Den Abbruch eines mit einem Hausanschluss versehenen Gebäudes hat der Grundstückseigen-

tümer spätestens eine Woche vor der Außerbetriebnahme des Hausanschlusses der Gemeinde 

oder den Gemeindewerken mitzuteilen. Unterlässt der Grundstückseigentümer dieses schuldhaft, 

so haftet er für alle dadurch entstehenden Schäden Die Gemeinde oder die Gemeindewerke ver-

schließen den Hausanschluss auf Kosten des Grundstückseigentümers, wenn dies erforderlich ist. 

(4) Ändert die Gemeinde ihr öffentliches Versorgungssystem, so ist der Anschlussberechtigte ver-

pflichtet, diese Änderungen auch auf seinem Grundstück zuzulassen und die Änderung der priva-

ten Anlagen selbst durchzuführen. 

 

§ 5  

Befreiung vom Anschlusszwang 

 

(1) Von der Verpflichtung zum Anschluss wird der Grundstückseigentümer auf Antrag befreit, wenn 

der Anschluss ihm aus besonderen Gründen auch unter Berücksichtigung der Erfordernisse des 

Gemeinwohls (öffentlichen Wohls) nicht zugemutet werden kann. Der Antrag auf Befreiung ist un-

ter Angabe der Gründe bei der Gemeinde einzureichen. 

(2) Eine Befreiung wird von der Gemeinde nur unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs 

erteilt. Sie kann auch befristet und unter Bedingungen oder Auflagen erteilt werden. 

(3) Von der Verpflichtung zum Anschluss sind landwirtschaftliche Betriebe, mit Ausnahme der zum 

dauerhaften Aufenthalt von Menschen bestimmten Wohneinheiten, befreit. Diese Befreiung kann 

jedoch mit Änderung der Nutzung der Betriebsgebäude aufgehoben werden. Die Änderung der 

Nutzung der Betriebsgebäude ist der Gemeinde mindestens einen Monat vor Beginn der Maß-

nahme mitzuteilen. 

 

§ 6  

Benutzungszwang 

 

(1) Auf Grundstücken, die an die öffentliche Wasserversorgungsanlage angeschlossen sind, ist der 

gesamte Bedarf an Wasser, im Rahmen des Benutzungsrechts (§ 3) ausschließlich aus dieser 

Anlage zu decken (Benutzungszwang). Verpflichtet sind die Grundstückseigentümer und alle Be-

nutzer der Grundstücke. 

(2) Ausgenommen von Abs. 1 ist die Nutzung von Niederschlagswasser sowie Wasser aus Brun-

nen, sofern es ausschließlich zum Zwecke der Gartenbewässerung, bei Erwerbsgärtnereien zur 

Bewässerung sowie für forst- oder landwirtschaftlichen Zwecke genutzt wird. Es dürfen keine Ver-

bindungen zu den öffentlichen Wasserversorgungsanlagen bestehen. Werden erlaubnisfreie Brun-

nen für vorstehende Zwecke genutzt, so ist dieses der Gemeinde und der Wasserbehörde anzu-

zeigen. 
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§ 7  

Befreiung vom Benutzungszwang 

 

(1) Von der Verpflichtung zur Benutzung wird der Grundstückseigentümer auf Antrag befreit, wenn 

die Benutzung ihm aus besonderen Gründen, auch unter Berücksichtigung der Erfordernisse des 

Gemeinwohls (öffentlichen Wohls), nicht zugemutet werden kann. In diesem Rahmen ist auch eine 

Teilbefreiung auf einen gewünschten Verbrauchszweck oder einen Teilbedarf möglich. Der Antrag 

auf Befreiung oder Teilbefreiung ist unter Angabe der Gründe bei der Gemeinde einzureichen. 

(2) Eine Befreiung vom Benutzungszwang wird nur unter Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs 

erteilt. Sie kann auch befristet und unter Bedingungen oder Auflagen erteilt werden. 

(3) Von der Verpflichtung zur Benutzung sind landwirtschaftliche Betriebe, mit Ausnahme der zum 

dauerhaften Aufenthalt von Menschen bestimmten Wohneinheiten, befreit. 

(4) Der Grundstückseigentümer hat der Gemeinde nach einer Befreiung vom Benutzungszwang 

vor Errichtung einer Eigenwassergewinnungsanlage Mitteilung zu machen. Er hat durch geeignete 

Maßnahmen sicherzustellen, dass von seiner Eigenwassergewinnungsanlage keine Rückwirkun-

gen in die öffentlichen Wasserversorgungsanlagen möglich sind. 

 

§ 8  

Unterbrechung des Wasserbezugs 

 

(1) Will ein Anschlussnehmer den Wasserbezug länger als drei Monate einstellen, so hat er dies 

der Gemeinde oder den Gemeindewerken mindestens zwei Wochen vor der Einstellung mitzutei-

len. Wird der Wasserverbrauch ohne rechtzeitige Mitteilung eingestellt, so haftet der Anschluss-

nehmer der Gemeinde und den Gemeindewerken für die Erfüllung sämtlicher sich aus der Satzung 

ergebenden Verpflichtungen. 

(2) Der Anschlussnehmer kann eine zeitweilige Absperrung seines Anschlusses verlangen, ohne 

damit das Benutzungsverhältnis aufzulösen. 

(3) Will ein zum Anschluss und/oder zur Benutzung Verpflichteter den Wasserbezug einstellen, so 

hat er bei der Gemeinde die Befreiung nach den Bestimmungen dieser Satzung zu beantragen. 

 

§ 9  

Überwachung und Zutrittsrecht 

 

(1) Die Gemeinde und die Gemeindewerke oder von ihnen beauftragte Dritte sind zur Überwa-

chung im Rahmen des Anschluss- und/oder Benutzungszwanges nach dieser Satzung befugt. 

(2) Die Überwachung umfasst das Einholen von Auskünften und Unterlagen sowie die Überprü-

fung der Versorgungsanlagen auf dem Grundstück. 

(3) Die Wasserabnehmer haben den mit einem Ausweis versehenen Beauftragten oder Bedienste-

ten der Gemeinde und den Gemeindewerken, die auf Verlangen verpflichtet sind, sich auszuwei-

sen und den Auftrag nachzuweisen, den Zutritt zum Grundstück und zu ihren Räumen zu gestat-

ten, soweit dies für die Prüfung der technischen Anlagen sowie zur Wahrnehmung sonstiger Rech-

te und Pflichten nach dieser Satzung erforderlich ist. 

(4) Die Beauftragten oder Bediensteten der Gemeinde und der Gemeindewerke dürfen Wohnun-

gen nur mit Einwilligung des Berechtigten, Betriebs- und Geschäftsräume ohne Einwilligung nur in 
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den Zeiten betreten, in denen sie normalerweise für die jeweilige geschäftliche oder betriebliche 

Nutzung offen stehen. Dies gilt nicht bei Gefahr im Verzug. 

(5) Wasserabnehmer sind verpflichtet, die Arbeiten, Ermittlungen und Überprüfungen zu dulden 

und dabei Hilfe zu leisten. 

 

§ 10  

Überprüfung der Anlage des Anschlussnehmers 

 

(1) Die Gemeinde und die Gemeindewerke sind berechtigt, die Anlagen des Anschlussnehmers 

vor und nach ihrer Inbetriebsetzung zu überprüfen. Sie haben den Anschlussnehmer auf erkannte 

Sicherheitsmängel aufmerksam zu machen und können deren Beseitigung verlangen. 

(2) Werden Mängel festgestellt, welche die Sicherheit gefährden oder erhebliche Störungen erwar-

ten lassen, so ist die Gemeinde berechtigt, den Anschluss oder die Versorgung zu verweigern; bei 

Gefahr für Leib und Leben ist sie hierzu verpflichtet. 

(3) Durch Vornahme oder Unterlassung der Überprüfung der Anlage sowie durch deren Anschluss 

an das Verteilungsnetz, übernehmen die Gemeinde und die Gemeindewerke keine Haftung für die 

Mängelfreiheit der Anlage. Dies gilt nicht, wenn es bei einer Überprüfung Mängel festgestellt hat, 

die eine Gefahr für Leib oder Leben darstellen. 

 

§ 11  

Technische Anschlussbedingungen 

 

Die Gemeinde und die Gemeindewerke sind berechtigt, technische Anforderungen an den Haus-

anschluss und andere private Anlagenteile sowie an den Betrieb der Anlagen festzulegen, soweit 

dies aus Gründen der sicheren und störungsfreien Versorgung, insbesondere im Hinblick auf die 

Erfordernisse des Verteilungsnetzes notwendig ist. Diese Anforderungen dürfen den anerkannten 

Regeln der Technik nicht widersprechen. Der Anschluss bestimmter Verbrauchseinrichtungen 

kann von der vorherigen Einwilligung der Gemeinde und/oder den Gemeindewerke abhängig ge-

macht werden. Die Zustimmung darf nur verweigert werden, wenn der Anschluss eine sichere und 

störungsfreie Versorgung gefährden würde. 

 

§ 12  

Maßnahmen an den öffentlichen Wasserversorgungsanlagen 

 

Öffentliche Wasserversorgungsanlagen dürfen nur von Beauftragten oder Bediensteten der Ge-

meinde und den Gemeindewerken oder mit deren Zustimmung betreten werden. Eingriffe an öf-

fentlichen Wasserversorgungsanlagen sind unzulässig. 

 

§ 13  

Anzeigepflichten 

 

(1) Binnen eines Monats sind der Gemeinde oder den Gemeindewerken anzuzeigen: 

1. der Erwerb oder die Veräußerung eines an die öffentliche Wasserversorgung angeschlossenen 

Grundstücks; entsprechendes gilt beim Erbbaurecht sowie beim Wohnungs- und Teileigentum 

sowie Wohnungserbbaurecht; 
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2. Erweiterungen oder Änderungen der Verbrauchsanlagen sowie die Verwendung zusätzlicher 

Verbrauchseinrichtungen, soweit sich dadurch die vorzuhaltende Leistung der Gemeinde und der 

Gemeindewerke wesentlich erhöht. 

(2) Anzeigepflichtig nach Abs. 1 Nr. 1 sind Veräußerer und Erwerber, nach Abs. 1 Nr. 2 der An-

schlussnehmer. 

 

§ 14  

Altanlagen und Rückbau 

 

(1) Anlagen, die vor dem Anschluss an die öffentlichen Wasserversorgungsanlagen der Versor-

gung des Grundstücks dienten und die nicht Bestandteil einer der Gemeinde oder den Gemeinde-

werken angezeigten, angeschlossenen Wasserversorgungsanlage sind, hat der Grundstücksei-

gentümer innerhalb von drei Monaten auf seine Kosten so herzurichten, dass sie für die Versor-

gung nicht mehr genutzt werden können, oder die Altanlagen zu beseitigen. 

(2) Ist ein Grundstück nicht mehr mit Wasser zu versorgen, schließen die Gemeinde oder die Ge-

meindewerke den Hausanschluss auf Kosten des Grundstückseigentümers. 

 

§ 15  

Ordnungswidrigkeiten 

 

(1) Ordnungswidrig im Sinne von § 134 Abs. 5 GO handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

1. entgegen § 4 ein Grundstück nicht an die öffentliche Wasserversorgung anschließt; 

2. entgegen § 6 nicht seinen gesamten Wasserbedarf der öffentlichen Wasserversorgung ent-

nimmt; 

3. entgegen § 7 Abs. 4 keine Mitteilung vor Errichtung einer Eigenwassergewinnungsanlage 

macht; 

4. entgegen § 7 Abs. 4 Rückwirkungen in öffentlichen Wasserversorgungsanlagen möglich macht; 

5. entgegen § 9 Abs. 3 und 4 der Gemeinde und den Gemeindewerke und ihren Bediensteten oder 

Beauftragten nicht den Zutritt zu dem Grundstück und den Versorgungsanlagen erlaubt; 

6. entgegen § 12 öffentliche Wasserversorgungsanlagen ohne Zustimmung betritt oder 

7. entgegen § 12 Eingriffe an öffentlichen Wasserversorgungsanlagen unternimmt. 

(2) Ordnungswidrigkeiten nach Abs. 1 können gem. § 17 Abs. 1 des Gesetzes über Ordnungswid-

rigkeiten (OWiG) mit einer Geldbuße bis zu 1.000,00 EURO geahndet werden. Eine zusätzliche 

und darüberhinausgehende Ausschöpfung des geldwerten Vorteils des Verwaltungsunrechts bleibt 

davon ebenso unberührt wie die Möglichkeit der Gemeinde und der Gemeindewerke, Schadenser-

satzansprüche geltend zu machen oder ggf. die Einleitung eines strafrechtlichen Ermittlungsver-

fahrens zu beantragen. 

(3) Für das Ordnungswidrigkeitsverfahren gelten die Vorschriften des Gesetzes über Ordnungs-

widrigkeiten, in der jeweils geltenden Fassung. 

 

§ 16  

Anordnungen im Einzelfall, Zwangsmittel,  

Einstellung der Wasserversorgung 
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(1) Die Gemeinde kann zur Erfüllung der nach dieser Satzung bestehenden Verpflichtungen auch 

Anordnungen für den Einzelfall erlassen. 

(2) Für die Erzwingung der in dieser Satzung vorgeschriebenen Handlungen, Duldungen oder Un-

terlassungen gelten die Vorschriften des Allgemeinen Verwaltungsgesetzes für das Land Schles-

wig-Holstein (Landesverwaltungsgesetz - LVwG), in der jeweiligen Fassung. 

(3) Die Gemeinde ist berechtigt, die Wasserversorgung fristlos einzustellen, wenn der Grundstück-

seigentümer den Bestimmungen dieser Satzung zuwiderhandelt und die Einstellung erforderlich 

ist, um 

- eine unmittelbare Gefahr für die Sicherheit von Personen oder Anlagen abzuwenden oder 

- zu gewährleisten, dass Störungen anderer Grundstückseigentümer, störende Rückwirkungen auf 

Wasserversorgungsanlagen der Gemeinde und der Gemeindewerke oder Dritter ausgeschlossen 

sind. 

Die Gemeinde oder die Gemeindewerke haben die Wasserversorgung unverzüglich wieder aufzu-

nehmen, sobald die Gründe für die Einstellung entfallen sind und der Grundstückseigentümer die 

Kosten der Einstellung und Wiederaufnahme der Wasserversorgung ersetzt hat. 

 

§ 17  

Anschlüsse und Benutzung der Wasserversorgung für Feuerlöschzwecke 

 

(1) Sollen auf einem Grundstück private Feuerlöschanschlüsse eingerichtet werden, so sind über 

die näheren Einzelheiten einschließlich der Kostentragung besondere Vereinbarungen zwischen 

dem Anschlussnehmer und der Gemeinde und den Gemeindewerken zu treffen. 

(2) Private Feuerlöschanlagen werden mit Wasserzählern ausgerüstet. Sie müssen auch für die 

Feuerwehr benutzbar sein. 

(3) Wenn es brennt oder wenn sonst Gemeingefahr droht, sind die Anordnungen der Gemeinde 

und der Gemeindewerke, der Polizei und der Feuerwehr zu befolgen. Insbesondere haben An-

schlussnehmer ihre Leitungen und ihre Eigenanlagen auf Verlangen zum Feuerlöschen zur Verfü-

gung zu stellen; ohne zwingenden Grund dürfen sie in diesen Fällen kein Wasser entnehmen. 

(4) Bei Feuergefahr hat die Gemeinde das Recht, Versorgungsleitungen und Hausanschlüsse vo-

rübergehend abzusperren. Den von der Absperrung betroffenen Wasserabnehmern steht hierfür 

keine Entschädigung zu. 

 

§ 18  

Datenschutz und Datenverarbeitung 

 

(1) Zur Ermittlung der Verpflichteten und Berechtigten nach dieser Satzung ist die Erhebung fol-

gender Daten durch die Gemeinde nach dem schleswig-holsteinischen Gesetz zum Schutz perso-

nenbezogener Daten (Landesdatenschutzgesetz - LDSG) vom 02.05.2018 (GVOBl. S. 162) und 

der Datenschutz-Grundverordnung (Verordnung Nr. 2016/679 des Europäischen Parlaments und 

Rates vom 27.4.2016: Amtsblatt L 119 vom 4.5.2016, S. 1, ber. Amtsblatt L 314 vom 22.11.2016, 

S. 72) in der jeweils gültigen Fassung zulässig. Daten werden erhoben über 

a) Name, Vorname(n), Anschrift des/der Berechtigten oder Verpflichteten, 

b) Name und Anschrift eines evtl. Handlungs- oder Zustellbevollmächtigten, 

c) Name und Anschrift des/der Erbbauberechtigten, 

d) Grundstücksgröße, 
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e) Bezeichnung im Grundbuch (Flurstücksnummer, Flur, Rahmenkarte, Bestandsblattnummer), 

f) Wohnungs- und Teileigentumsanteil, 

g) Lage des Grundstücks nach straßenmäßiger Zuordnung, 

h) die Lage der Grundstücksversorgungsanlagen insbesondere der Hausanschlüsse,  

durch Mitteilung oder Übermittlung auch weiterer vorhandener personenbezogener Daten, soweit 

sie nach dieser Satzung erforderlich sind, von 

1. Meldedateien der zuständigen Meldebehörden, 

2. Grundsteuerdatei der zuständigen Steuerabteilung, 

3. Grundbuch des zuständigen Gerichts, 

4. Unterlagen aus der Prüfung eines gemeindlichen Vorkaufsrechts, 

5. Unterlagen der zuständigen Bauaufsichtsbehörde, 

6. Gewerberegisterdateien, 

7. Leitungskataster, 

8. Daten der Katasterämter, 

9. Grundstückskaufverträgen und  

10. Unterlagen sowie Daten von etwaigen Vorlieferanten. 

(2) Die Gemeinde ist befugt, auf der Grundlage von Angabe der Verpflichteten und Berechtigten 

und von Daten, die nach Absatz 1 anfallen, ein Verzeichnis der Verpflichteten und Berechtigten mit 

den nach dieser Satzung erforderlichen Daten zu führen. Diese Daten dürfen nur zum Zwecke 

dieser Satzung verwendet und weiterverarbeitet werden. Bei der Verarbeitung personenbezogener 

Daten im Auftrag ist die Weitergabe der Daten an Auftragnehmer keine Übermittlung an Dritte. Die 

Daten verarbeitende Stelle bleibt verantwortlich. 

(3) Der Einsatz technikunterstützter Informationsverarbeitung ist zulässig. 

(4) Die Aufbewahrungsfrist der erhobenen Daten beträgt gem. § 147 Absatz 3 Satz 1 Teilsatz 1 

Abgabenordnung zehn Jahre. Danach werden die Daten fachgerecht vernichtet. Bezüglich der 

Löschung der personenbezogenen Daten finden Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe c) und Buchstabe e) 

EU-DSGVO, in der jeweils geltenden Fassung, Anwendung. 

 

§ 19  

Vorhaben des Bundes, des Landes und des Kreises 

 

Die Bestimmungen dieser Satzung gelten auch für Grundstücke und Vorhaben des Bundes, des 

Landes und des Kreises, soweit dem gesetzliche oder rechtliche Regelungen nicht entgegenste-

hen. 

§ 20  

Befreiungen 

 

(1) Die Gemeinde kann von den Bestimmungen dieser Satzung, soweit keine satzungsmäßigen 

Ausnahmen vorgesehen sind, Befreiungen erteilen, wenn die Durchführung der Satzungsbestim-

mungen im Einzelfall zu einer offenbar nicht beabsichtigten Härte führen würde und die Befreiung 

mit den öffentlichen Belangen vereinbar ist. 

(2) Die Befreiung kann unter Bedingungen und Auflagen sowie befristet erteilt werden. Sie steht 

unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs. 
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§ 21  

Übergangsregelungen 

 

(1) Die vor Inkrafttreten dieser Satzung eingeleiteten Anzeige- und Genehmigungsverfahren wer-

den nach den Vorschriften dieser Satzung weitergeführt. 

(2) Soweit mit dem Inkrafttreten dieser Satzung die Anschlussvoraussetzungen gegeben sind und 

das Grundstück noch nicht an eine öffentliche Wasserversorgungsanlage angeschlossen ist, muss 

nach § 4 Abs. 3 verfahren werden. 

 

§ 22  

Gesetze, Verordnungen, Satzungen, DIN-Nomen, Merk- und Arbeitsblätter 

 

Die in dieser Satzung aufgeführten Gesetze, Verordnungen, Satzungen, DIN-Normen, Merkblätter, 

Arbeitsblätter und sonstige rechtliche und außerrechtliche Regelungen einschließlich Verträge sind 

bei der Gemeinde und den Gemeindewerken auf Dauer archivmäßig hinterlegt und können bei 

Bedarf bei der Gemeinde und den Gemeindewerken während der Öffnungszeiten nach Voranmel-

dung eingesehen werden. 

 

§ 23  

Anzeigen, Auskünfte, Erklärungen, Mitteilungen und Vorlagen 

 

Anzeigen, Auskünfte, Erklärungen, Mitteilungen und Vorlagen nach dieser Satzung und nach sons-

tigen Rechtsvorschriften bedürfen zu ihrer Wirksamkeit immer der Schriftform gem. § 126 Bürgerli-

ches Gesetzbuch (BGB) oder der elektronischen bzw. schriftformersetzenden Form gem. § 52a 

Landesverwaltungsgesetz (LVwG) in Verbindung mit § 126a BGB, in der jeweils geltenden Fas-

sung, soweit sie nicht kraft Gesetzes, Verordnung oder Satzung einem strengeren Formerfordernis 

unterliegen. 

 

§ 24  

Aushändigung der Satzung 

 

Die Gemeinde und die Gemeindewerke händigen jedem Grundstückseigentümer, mit dem erst-

mals ein Versorgungsverhältnis begründet wird, ein Exemplar dieser Satzung unentgeltlich aus. 

Den bereits versorgten Grundstückseigentümern wird die Satzung auf Verlangen ausgehändigt. 

§ 25  

Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Versorgung mit Wasser 

 

Der Anschluss an die öffentliche Wasserversorgungseinrichtung und die Versorgung mit Wasser 

bestimmen sich im Übrigen nach der Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Versor-

gung mit Wasser (AVBWasserV) vom 20.06.1980 (BGBl. I S. 750,1067), in der jeweils geltenden 

Fassung, und den „Ergänzenden Bestimmungen („EB“) der Gemeindewerke Hohenwestedt zur 

AVBWasserV“ einschließlich „Preisblatt“, in der jeweils geltenden Fassung. 
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§ 26  

Inkrafttreten 

 

Diese Satzung tritt am 01.01.2024 in Kraft. 

Die Satzung wird hiermit ausgefertigt und ist bekannt zu machen.  

In der Bekanntmachung der Satzung ist darauf hinzuweisen, wo sie eingesehen werden kann. 

 

 

Hohenwestedt, den 19.12.2025 

 

 

gez.     (L.S.) 

 

Jan Butenschön 

(Bürgermeister) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Bekanntmachung: 

Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Jeder kann Einsicht in die  

Satzung der Gemeinde Hohenwestedt über die öffentliche Wasserversorgung (Wasserersor-

gungssatzung – WS) nehmen. Einsicht ist während der Dienstzeit möglich beim Amt Mittelholstein, 

Am Markt 15, 24594 Hohenwestedt, Zimmer 100, oder auf der Homepage des Amtes Mittelholstein 

unter www.amt-mittelholstein.de. 

 

 


